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StraBenverkehrsgesetz (StVG)
Vom 5. Marz 2003 (BGBI. I Nr. 10, S. 310)
zuletzt geandert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 9. Januar 2026 (BGBI. | Nr. 7)
in Kraft getreten am 16. Januar 2026

L
VERKEHRSVORSCHRIFTEN

§1

Zulassung

(1) Kraftfahrzeuge und ihre Anhanger, die auf 6ffentlichen Stral’en in Betrieb gesetzt werden sollen, miissen
von der zustandigen Behorde (Zulassungsbehdrde) zum Verkehr zugelassen sein. Die Zulassung erfolgt auf
Antrag des Verfligungsberechtigten des Fahrzeugs bei Vorliegen einer Betriebserlaubnis, Einzelgenehmigung
oder EG-Typgenehmigung durch Zuteilung eines amtlichen Kennzeichens.

(2) Als Kraftfahrzeuge im Sinne dieses Gesetzes gelten Landfahrzeuge, die durch Maschinenkraft bewegt
werden, ohne an Bahngleise gebunden zu sein.

(3) Keine Kraftfahrzeuge im Sinne dieses Gesetzes sind Landfahrzeuge, die durch Muskelkraft fortbewegt
werden und mit einem elektromotorischen Hilfsantrieb mit einer Nenndauerleistung von héchstens 0,25 kW
ausgestattet sind, dessen Unterstitzung sich mit zunehmender Fahrzeuggeschwindigkeit progressiv verrin-
gertund

1. beim Erreichen einer Geschwindigkeit von 25 km/h oder friiher,

2. wenn der Fahrer im Treten einhalt,

unterbrochen wird. Satz 1 gilt auch dann, soweit die in Satz 1 bezeichneten Fahrzeuge zusatzlich Uber eine
elektromotorische Anfahr- oder Schiebehilfe verfligen, die eine Beschleunigung des Fahrzeuges auf eine Ge-
schwindigkeit von bis zu 6 km/h, auch ohne gleichzeitiges Treten des Fahrers, ermdglicht. Fir Fahrzeuge im
Sinne der Satze 1 und 2 sind die Vorschriften Gber Fahrrader anzuwenden.

§1a
Kraftfahrzeuge mit hoch- oder vollautomatisierter Fahrfunktion

(1) Der Betrieb eines Kraftfahrzeugs mittels hoch- oder vollautomatisierter Fahrfunktion ist zulassig, wenn die
Funktion bestimmungsgemaf verwendet wird.

(2) Kraftfahrzeuge mit hoch- oder vollautomatisierter Fahrfunktion im Sinne dieses Gesetzes sind solche, die

Uber eine technische Ausristung verfligen,

1. die zur Bewaltigung der Fahraufgabe - einschliefllich Langs- und Querfiihrung - das jeweilige Kraftfahr-
zeug nach Aktivierung steuern (Fahrzeugsteuerung) kann,

2. diein der Lage ist, wahrend der hoch- oder vollautomatisierten Fahrzeugsteuerung den an die Fahrzeug-
fihrung gerichteten Verkehrsvorschriften zu entsprechen,

3. die jederzeit durch den Fahrzeugflihrer manuell Gbersteuerbar oder deaktivierbar ist,

4. die die Erforderlichkeit der eigenhandigen Fahrzeugsteuerung durch den Fahrzeugfiihrer erkennen kann,

5. die dem Fahrzeugfiihrer das Erfordernis der eigenhandigen Fahrzeugsteuerung mit ausreichender Zeit-
reserve vor der Abgabe der Fahrzeugsteuerung an den Fahrzeugfiihrer optisch, akustisch, taktil oder
sonst wahrnehmbar anzeigen kann und

6. die auf eine der Systembeschreibung zuwiderlaufende Verwendung hinweist.

Der Hersteller eines solchen Kraftfahrzeugs hat in der Systembeschreibung verbindlich zu erklaren, dass das

Fahrzeug den Voraussetzungen des Satzes 1 entspricht.

(3) Die vorstehenden Absatze sind nur auf solche Fahrzeuge anzuwenden, die nach § 1 Absatz 1 zugelassen
sind, den in Absatz 2 Satz 1 enthaltenen Vorgaben entsprechen und deren hoch- oder vollautomatisierte Fahr-
funktionen
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1. in internationalen, im Geltungsbereich dieses Gesetzes anzuwendenden Vorschriften beschrieben sind
und diesen entsprechen oder

2. eine Typgenehmigung gemaf Artikel 20 der Richtlinie 2007/46/EG des Europaischen Parlaments und des
Rates vom 5. September 2007 zur Schaffung eines Rahmens fir die Genehmigung von Kraftfahrzeugen
und Kraftfahrzeuganhangern sowie von Systemen, Bauteilen und selbststandigen technischen Einheiten
fur diese Fahrzeuge (Rahmenrichtlinie) (ABI. L 263 vom 9.10.2007, S. 1) erteilt bekommen haben.

(4) Fahrzeugfuhrer ist auch derjenige, der eine hoch- oder vollautomatisierte Fahrfunktion im Sinne des Ab-
satzes 2 aktiviert und zur Fahrzeugsteuerung verwendet, auch wenn er im Rahmen der bestimmungsgemalien
Verwendung dieser Funktion das Fahrzeug nicht eigenhandig steuert.

§1b
Rechte und Pflichten des Fahrzeugfiihrers bei Nutzung hoch- oder
vollautomatisierter Fahrfunktionen

(1) Der Fahrzeugflihrer darf sich wahrend der Fahrzeugfiihrung mittels hoch- oder vollautomatisierter Fahr-
funktionen geman § 1a vom Verkehrsgeschehen und der Fahrzeugsteuerung abwenden; dabei muss er derart
wahrnehmungsbereit bleiben, dass er seiner Pflicht nach Absatz 2 jederzeit nachkommen kann.

(2) Der Fahrzeugfuhrer ist verpflichtet, die Fahrzeugsteuerung unverziglich wieder zu ibernehmen,
1. wenn das hoch- oder vollautomatisierte System ihn dazu auffordert oder

2. wenn er erkennt oder auf Grund offensichtlicher Umstéande erkennen muss, dass die Voraussetzungen
fur eine bestimmungsgemalie Verwendung der hoch- oder vollautomatisierten Fahrfunktionen nicht mehr
vorliegen.

§1c
Evaluierung

Das Bundesministerium fiir Digitales und Verkehr wird die Anwendung der Regelungen in Artikel 1 des Ge-
setzes vom 16. Juni 2017 (BGBI. | S. 1648) nach Ablauf des Jahres 2019 auf wissenschaftlicher Grundlage
evaluieren. Die Bundesregierung unterrichtet den Deutschen Bundestag Uber die Ergebnisse der Evaluierung.

§1d
Kraftfahrzeuge mit autonomer Fahrfunktion in festgelegten Betriebsbereichen

(1) Ein Kraftfahrzeug mit autonomer Fahrfunktion im Sinne dieses Gesetzes ist ein Kraftfahrzeug, das

1. die Fahraufgabe ohne eine fahrzeugfiihrende Person selbststandig in einem festgelegten Betriebsbereich
erfullen kann und

2. Uber eine technische Ausristung gemaf § 1e Absatz 2 verfugt.

(2) Ein festgelegter Betriebsbereich im Sinne dieses Gesetzes bezeichnet den 6rtlich und raumlich bestimmten
Offentlichen StralRenraum, in dem ein Kraftfahrzeug mit autonomer Fahrfunktion bei Vorliegen der Vorausset-
zungen gemal § 1e Absatz 1 betrieben werden darf.

(3) Technische Aufsicht eines Kraftfahrzeugs mit autonomer Fahrfunktion im Sinne dieses Gesetzes ist dieje-
nige natlrliche Person, die dieses Kraftfahrzeug wahrend des Betriebs gemal § 1e Absatz 2 Nummer 8 de-
aktivieren und fiir dieses Kraftfahrzeug geman § 1e Absatz 2 Nummer 4 und Absatz 3 Fahrmandver freigeben
kann.

(4) Risikominimaler Zustand im Sinne dieses Gesetzes ist ein Zustand, in dem sich das Kraftfahrzeug mit
autonomer Fahrfunktion auf eigene Veranlassung oder auf Veranlassung der Technischen Aufsicht an einer
moglichst sicheren Stelle in den Stillstand versetzt und die Warnblinkanlage aktiviert, um unter angemessener
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Beachtung der Verkehrssituation die grof3tmogliche Sicherheit fiir die Fahrzeuginsassen, andere Verkehrsteil-
nehmende und Dritte zu gewahrleisten.

§1e
Betrieb von Kraftfahrzeugen mit autonomer Fahrfunktion; Widerspruch und Anfechtungsklage

(1) Der Betrieb eines Kraftfahrzeugs mittels autonomer Fahrfunktion ist zulassig, wenn

1.
2.
3.

4.

das Kraftfahrzeug den technischen Voraussetzungen gemaf Absatz 2 entspricht,
fur das Kraftfahrzeug eine Betriebserlaubnis nach Absatz 4 erteilt worden ist,

das Kraftfahrzeug in einem von der nach Bundes- oder Landesrecht zustédndigen Behdrde oder auf Bun-
desfernstralen, soweit dem Bund die Verwaltung zusteht, von der Gesellschaft privaten Rechts im Sinne
des Infrastrukturgesellschaftserrichtungsgesetzes genehmigten, festgelegten Betriebsbereich eingesetzt
wird und

das Kraftfahrzeug zur Teilnahme am o6ffentlichen Strallenverkehr gemaR § 1 Absatz 1 zugelassen ist.

Ein Betrieb eines Kraftfahrzeugs gemal § 1h und die Zulassung im Ubrigen gemaR § 1 Absatz 1 bleiben
hiervon unberlhrt.

(2) Kraftfahrzeuge mit autonomer Fahrfunktion miissen Uber eine technische Ausristung verfiigen, die in der
Lage ist,

1.

10.

die Fahraufgabe innerhalb des jeweiligen festgelegten Betriebsbereichs selbststdndig zu bewaltigen,

ohne dass eine fahrzeugflihrende Person in die Steuerung eingreift oder die Fahrt des Kraftfahrzeugs

permanent von der Technischen Aufsicht iberwacht wird,

selbststédndig den an die Fahrzeugfuhrung gerichteten Verkehrsvorschriften zu entsprechen und die Uber

ein System der Unfallvermeidung verfiigt, das

a) auf Schadensvermeidung und Schadensreduzierung ausgelegt ist,

b) bei einer unvermeidbaren alternativen Schadigung unterschiedlicher Rechtsgliter die Bedeutung der
Rechtsguter berticksichtigt, wobei der Schutz menschlichen Lebens die héchste Prioritat besitzt, und

c) fir den Fall einer unvermeidbaren alternativen Gefahrdung von Menschenleben keine weitere Ge-
wichtung anhand persdnlicher Merkmale vorsieht,

das Kraftfahrzeug selbststandig in einen risikominimalen Zustand zu versetzen, wenn die Fortsetzung der

Fahrt nur durch eine Verletzung des StralRenverkehrsrechts moglich ware,

im Fall der Nummer 3 der Technischen Aufsicht selbststandig

a) mogliche Fahrmandver zur Fortsetzung der Fahrt vorzuschlagen sowie

b) Daten zur Beurteilung der Situation zu liefern, damit die Technische Aufsicht Uber eine Freigabe des
vorgeschlagenen Fahrmandvers entscheiden kann,

ein von der Technischen Aufsicht vorgegebenes Fahrmandver zu lberprifen und dieses nicht auszufiih-

ren, sondern das Kraftfahrzeug selbststandig in einen risikominimalen Zustand zu versetzen, wenn das

Fahrmandver am Verkehr teiinehmende oder unbeteiligte Personen gefahrden wiirde,

eine Beeintrachtigung ihrer Funktionalitat der Technischen Aufsicht unverziglich anzuzeigen,

ihre Systemgrenzen zu erkennen und beim Erreichen einer Systemgrenze, beim Auftreten einer techni-

schen Stérung, die die Austibung der autonomen Fahrfunktion beeintrachtigt, oder beim Erreichen der

Grenzen des festgelegten Betriebsbereichs das Kraftfahrzeug selbststandig in einen risikominimalen Zu-

stand zu versetzen,

jederzeit durch die Technische Aufsicht oder durch Fahrzeuginsassen deaktiviert zu werden und im Falle

einer Deaktivierung das Kraftfahrzeug selbststandig in den risikominimalen Zustand zu versetzen,

der Technischen Aufsicht das Erfordernis der Freischaltung eines alternativen Fahrmandvers, der Deak-

tivierung mit ausreichender Zeitreserve sowie Signale zum eigenen Funktionsstatus optisch, akustisch

oder sonst wahrnehmbar anzuzeigen und

ausreichend stabile und vor unautorisierten Eingriffen geschutzte Funkverbindungen, insbesondere zur

Technischen Aufsicht, sicherzustellen und das Kraftfahrzeug selbststdndig in einen risikominimalen Zu-

stand zu versetzen, wenn diese Funkverbindung abbricht oder darauf unerlaubt zugegriffen wird.
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(3) Zur Erfillung der Anforderungen nach Absatz 2 Nummer 1 bis 4 ist es im Falle sonstiger Beeintrachtigun-

gen, die dazu fuhren, dass die technische Ausristung die Fahraufgabe nicht selbststandig bewaltigen kann,

auch ausreichend, wenn

1. die technische Ausrustung in der Lage ist sicherzustellen, dass alternative Fahrmandver durch die Tech-
nische Aufsicht vorgegeben werden kdnnen,

2. die alternativen Fahrmandver gemaf Nummer 1 durch die technische Ausrustung selbststandig ausge-
fuhrt werden und

3. dietechnische Ausrustung in der Lage ist, die Technische Aufsicht mit ausreichender Zeitreserve optisch,
akustisch oder sonst wahrnehmbar zur Vorgabe eines Fahrmandvers aufzufordern.

(4) Liegen die technischen Voraussetzungen gemaf Absatz 2 und die Erklarung des Herstellers nach § 1f
Absatz 3 Nummer 4 vor, erteilt das Kraftfahrt-Bundesamt auf Antrag des Herstellers eine Betriebserlaubnis fur
ein Kraftfahrzeug mit autonomer Fahrfunktion. Laufende Genehmigungsverfahren, die sachlich unter § 1d bis
§ 19 fallen und in denen der Antrag auf Erteilung einer Betriebserlaubnis inklusive einer Ausnahmegenehmi-
gung bereits gestellt worden ist, bleiben unberihrt.

(5) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen den Widerruf oder die Ricknahme einer Betriebserlaubnis fur
ein Kraftfahrzeug mit autonomer Fahrfunktion haben keine aufschiebende Wirkung.

(6) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen den Widerruf oder die Rlicknahme einer Genehmigung eines
festgelegten Betriebsbereichs haben keine aufschiebende Wirkung.

§1f
Pflichten der Beteiligten beim Betrieb von Kraftfahrzeugen mit autonomer Fahrfunktion

(1) Der Halter eines Kraftfahrzeugs mit autonomer Fahrfunktion ist zur Erhaltung der Verkehrssicherheit und

der Umweltvertraglichkeit des Kraftfahrzeugs verpflichtet und hat die hierfur erforderlichen Vorkehrungen zu

treffen. Er hat

1. die regelmallige Wartung der fur die autonome Fahrfunktion erforderlichen Systeme sicherzustellen,

2. Vorkehrungen zu treffen, dass die sonstigen, nicht an die Fahrzeugfihrung gerichteten Verkehrsvorschrif-
ten eingehalten werden und

3. zu gewahrleisten, dass die Aufgaben der Technischen Aufsicht erflllt werden.

(2) Die Technische Aufsicht Gber ein Kraftfahrzeug mit autonomer Fahrfunktion ist verpflichtet,

1. ein alternatives Fahrmandéver nach § 1e Absatz 2 Nummer 4 und Absatz 3 zu bewerten und das Kraft-
fahrzeug hierfir freizuschalten, sobald ihr ein solches optisch, akustisch oder sonst wahrnehmbar durch
das Fahrzeugsystem angezeigt wird, die vom Fahrzeugsystem bereitgestellten Daten ihr eine Beurteilung
der Situation erméglichen und die Durchfiihrung des alternativen Fahrmandvers nicht die Verkehrssicher-
heit gefahrdet,

2. die autonome Fahrfunktion unverziiglich zu deaktivieren, sobald dies optisch, akustisch oder sonst wahr-
nehmbar durch das Fahrzeugsystem angezeigt wird,

3. Signale der technischen Ausriistung zum eigenen Funktionsstatus zu bewerten und gegebenenfalls er-
forderliche Maflinahmen zur Verkehrssicherung einzuleiten und

4. unverzlglich Kontakt mit den Insassen des Kraftfahrzeugs herzustellen und die zur Verkehrssicherung
notwendigen MaBRnahmen einzuleiten, wenn das Kraftfahrzeug in den risikominimalen Zustand versetzt
wird.

(3) Der Hersteller eines Kraftfahrzeugs mit autonomer Fahrfunktion hat

1. Uber den gesamten Entwicklungs- und Betriebszeitraum des Kraftfahrzeugs gegeniber dem Kraftfahrt-
Bundesamt und der zustandigen Behdrde nachzuweisen, dass die elektronische und elektrische Archi-
tektur des Kraftfahrzeugs und die mit dem Kraftfahrzeug in Verbindung stehende elektronische und elekt-
rische Architektur vor Angriffen gesichert ist,

2. eine Risikobeurteilung fir das Kraftfahrzeug vorzunehmen und gegenlber dem Kraftfahrt-Bundesamt und
der zustandigen Behdrde nachzuweisen, wie die Risikobeurteilung durchgefuhrt wurde und dass kritische
Elemente des Kraftfahrzeugs gegen Gefahren, die im Rahmen der Risikobeurteilung festgestellt wurden,
geschitzt werden,
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w

eine fur das autonome Fahren ausreichend sichere Funkverbindung nachzuweisen,

4. fir jedes Kraftfahrzeug eine Systembeschreibung vorzunehmen, ein Betriebshandbuch zu erstellen und
gegeniber dem Kraftfahrt-Bundesamt und im Betriebshandbuch verbindlich zu erklaren, dass das Kraft-
fahrzeug die Voraussetzungen nach § 1e Absatz 2, auch in Verbindung mit Absatz 3, erfillt,

5. fir das Kraftfahrzeug eine Schulung fiir die am Betrieb beteiligten Personen anzubieten, in der die tech-
nische Funktionsweise insbesondere im Hinblick auf die Fahrfunktionen und die Aufgabenwahrnehmung
der Technischen Aufsicht vermittelt werden, und

6. sobald er Manipulationen am Kraftfahrzeug oder an dessen elektronischer oder elektrischer Architektur
oder an der mit dem Kraftfahrzeug in Verbindung stehenden elektronischen oder elektrischen Architektur
erkennt, insbesondere bei einem unerlaubten Zugriff auf die Funkverbindungen des Kraftfahrzeugs, diese
unverziglich dem Kraftfahrt-Bundesamt und der nach Bundes- oder Landesrecht zustéandigen Behorde
oder auf BundesfernstralRen, soweit dem Bund die Verwaltung zusteht, der Gesellschaft privaten Rechts
im Sinne des Infrastrukturgesellschaftserrichtungsgesetzes mitzuteilen und erforderliche MalRnahmen
einzuleiten.

§19
Datenverarbeitung

(1) Der Halter eines Kraftfahrzeugs mit autonomer Fahrfunktion ist verpflichtet, folgende Daten beim Betrieb
des Kraftfahrzeugs zu speichern:

1. Fahrzeugidentifizierungsnummer,

Positionsdaten,

Anzahl und Zeiten der Nutzung sowie der Aktivierung und der Deaktivierung der autonomen Fahrfunktion,
Anzahl und Zeiten der Freigabe von alternativen Fahrmandvern,

Systemiiberwachungsdaten einschlieBlich Daten zum Softwarestand,

Umwelt- und Wetterbedingungen,

Vernetzungsparameter wie beispielsweise Ubertragungslatenz und verfiigbare Bandbreite,

Name der aktivierten und deaktivierten passiven und aktiven Sicherheitssysteme, Daten zum Zustand
dieser Sicherheitssysteme sowie die Instanz, die das Sicherheitssystem ausgeldst hat,

9. Fahrzeugbeschleunigung in Langs- und Querrichtung,

10. Geschwindigkeit,

11. Status der lichttechnischen Einrichtungen,

12. Spannungsversorgung des Kraftfahrzeugs mit autonomer Fahrfunktion,
13. von extern an das Kraftfahrzeug gesendete Befehle und Informationen.

Der Halter ist verpflichtet, dem Kraftfahrt-Bundesamt und der nach Bundes- oder Landesrecht zustéandigen
Behorde oder auf Bundesfernstraflten, soweit dem Bund die Verwaltung zusteht, der Gesellschaft privaten
Rechts im Sinne des Infrastrukturgesellschaftserrichtungsgesetzes auf Verlangen die Daten nach Satz 1 zu
Ubermitteln, soweit dies erforderlich ist

1. bezlglich des Kraftfahrt-Bundesamts fiir dessen Aufgabenerfiillung nach den Absatzen 4 und 5 und

2. bezlglich der nach Bundes- oder Landesrecht zustandigen Behdrde oder auf Bundesfernstralien, soweit
dem Bund die Verwaltung zusteht, der Gesellschaft privaten Rechts im Sinne des Infrastrukturgesell-
schaftserrichtungsgesetzes fiir deren Aufgabenerfiillung nach Absatz 6.

® N O WD

(2) Die Daten gemaf Absatz 1 sind bei den folgenden Anlassen zu speichern:

1.  bei Eingriffen durch die Technische Aufsicht,

2. bei Konfliktszenarien, insbesondere bei Unfallen und Fast-Unfall-Szenarien,
3. bei nicht planmaRigem Spurwechsel oder Ausweichen,

4. bei Stérungen im Betriebsablauf.

(3) Der Hersteller eines Kraftfahrzeugs mit autonomer Fahrfunktion hat das Fahrzeug so auszustatten, dass
die Speicherung der Daten gemaf Absatz 1 und 2 dem Halter tatsachlich méglich ist. Der Hersteller muss den
Halter prazise, klar und in leichter Sprache tber die Einstellungsmdglichkeiten zur Privatsphare und zur Ver-
arbeitung der Daten, die beim Betrieb des Kraftfahrzeugs in der autonomen Fahrfunktion verarbeitet werden,
informieren. Die diesbeziigliche Software des Kraftfahrzeugs muss Wahlmaéglichkeiten zur Art und Weise der
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Speicherung und der Ubermittlung der in der autonomen Fahrfunktion verarbeiteten Daten vorsehen und dem
Halter entsprechende Einstellungen ermdglichen.

(4) Das Kraftfahrt-Bundesamt ist berechtigt, folgende Daten beim Halter zu erheben, zu speichern und zu

verwenden, soweit dies fiir die Uberwachung des sicheren Betriebs des Kraftfahrzeugs mit autonomer Fahr-

funktion erforderlich ist:

1. Daten nach Absatz 1 und

2. Vor- und Nachname der als Technische Aufsicht eingesetzten Person sowie Nachweise Uber ihre fachli-
che Qualifikation.

Setzt der Halter seinerseits Beschaftigte gemal § 26 des Bundesdatenschutzgesetzes als Technische Auf-

sicht ein, findet § 26 des Bundesdatenschutzgesetzes Anwendung. Das Kraftfahrt-Bundesamt hat die Daten

unverziglich zu I6schen, sobald sie fur die Zwecke nach Satz 1 nicht mehr erforderlich sind, spatestens nach

Ablauf von drei Jahren nach Einstellung des Betriebs des entsprechenden Kraftfahrzeugs.

(5) Sofern es sich nicht um ein Kraftfahrzeug im Sinne des § 1k handelt, ist das Kraftfahrt-Bundesamt berech-

tigt, die nach Absatz 4 Nummer 1 in Verbindung mit Absatz 1 beim Halter erhobenen nicht personenbezogenen

Daten fur verkehrsbezogene Gemeinwohlzwecke, insbesondere zum Zweck der wissenschaftlichen For-

schung im Bereich der Digitalisierung, Automatisierung und Vernetzung sowie zum Zweck der Unfallforschung

im StralRenverkehr, folgenden Stellen zuganglich zu machen:

1. Hochschulen und Universitaten,

2. auleruniversitare Forschungseinrichtungen,

3. Bundes-, Landes- und Kommunalbehdrden mit Forschungs-, Entwicklungs-, Verkehrsplanungs- oder
Stadtplanungsaufgaben.

Die in Satz 1 genannten Stellen dirfen die Daten ausschlie3lich fur die in Satz 1 genannten Zwecke verwen-

den. Absatz 4 Satz 2 gilt entsprechend. Allgemeine Ubermittiungsvorschriften bleiben unberiihrt.

(6) Die fiir die Genehmigung von festgelegten Betriebsbereichen nach Bundes- oder Landesrecht zustandigen
Behdrden oder auf Bundesfernstrafen, soweit dem Bund die Verwaltung zusteht, die Gesellschaft privaten
Rechts im Sinne des Infrastrukturgesellschaftserrichtungsgesetzes sind berechtigt, folgende Daten beim Hal-
ter zu erheben, zu speichern und zu verwenden, soweit dies fiir die Priifung und Uberwachung erforderlich ist,
ob der festgelegte Betriebsbereich fir den Betrieb des Kraftfahrzeugs mit autonomer Fahrfunktion geeignet
ist, insbesondere fiir die Uberpriifung und Uberwachung, ob die Voraussetzungen der jeweiligen Genehmi-
gung vorliegen und die damit verbundenen Auflagen eingehalten werden:
1. Daten nach Absatz 1 und
2. Vor- und Nachname der als Technische Aufsicht eingesetzten Person sowie Nachweise uber ihre fachli-
che Qualifikation.
Die fur die Genehmigung von festgelegten Betriebsbereichen nach Bundes- oder Landesrecht zustandigen
Behdrden oder auf Bundesfernstrafen, soweit dem Bund die Verwaltung zusteht, die Gesellschaft privaten
Rechts im Sinne des Infrastrukturgesellschaftserrichtungsgesetzes haben diese Daten unverziiglich zu 16-
schen, sobald sie flir die Zwecke nach Satz 1 nicht mehr erforderlich sind, spatestens nach Ablauf von drei
Jahren nach Einstellung des Betriebs des entsprechenden Kraftfahrzeugs.

(7) Unbeschadet der Absatze 1 bis 6 konnen Dritte vom Halter Auskunft Uber die gemafl Absatz 1 und 2
gespeicherten Daten verlangen, soweit diese Daten zur Geltendmachung, Befriedigung oder Abwehr von
Rechtsanspriichen im Zusammenhang mit einem in § 7 Absatz 1 geregelten Ereignis erforderlich sind und das
entsprechende Kraftfahrzeug mit autonomer Fahrfunktion an diesem Ereignis beteiligt war. Die Dritten haben
die Daten unverziglich zu I6schen, sobald sie zur Geltendmachung von Rechtsanspriichen nicht mehr erfor-
derlich sind, spatestens mit Verjahrung der Anspriche, fiir deren Geltendmachung, Befriedigung oder Abwehr
die Daten erhoben wurden. Eine Verwendung dieser Daten durch die Dritten ist nur zu den in Satz 1 genannten
Zwecken zuldssig.

§ 1h
Nachtragliche Aktivierung von automatisierten und autonomen Fahrfunktionen

(1) Ist in einem Kraftfahrzeug eine automatisierte oder autonome Fahrfunktion verbaut, die in internationalen,
im Geltungsbereich dieses Gesetzes anzuwendenden Vorschriften nicht beschrieben ist, so ist die Erteilung
einer Genehmigung fur den Betrieb dieses Kraftfahrzeugs nach den einschlagigen Genehmigungsvorschriften

Version 01/2026
6 Vorschriftensammlung der Gewerbeaufsicht Baden-Wiirttemberg




FPers 1.2.2

unter AuRerachtlassung der automatisierten oder autonomen Fahrfunktion nur zuléssig, wenn bei Deaktivie-
rung der automatisierten oder autonomen Fahrfunktion die Einflussnahme dieser Fahrfunktionen auf die ge-
nehmigten Systeme ausgeschlossen ist.

(2) Die Aktivierung einer automatisierten oder autonomen Fahrfunktion im Sinne des Absatzes 1 in einem
zugelassenen Kraftfahrzeug fiir den Betrieb dieser Funktionen im 6ffentlichen StralRenverkehr im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes darf nur auf der Grundlage einer besonderen durch das Kraftfahrt-Bundesamt erteilten
Genehmigung erfolgen. Diese Genehmigung darf nur erteilt werden, sofern die Fahrfunktion genehmigungs-
fahig gemal § 1a Absatz 3, § 1e Absatz 2 oder anderer einschlagiger Genehmigungsvorschriften ist. Das
Kraftfahrt-Bundesamt verdéffentlicht die insofern zu beachtenden technischen Anforderungen.

§ 1

Erprobung von automatisierten und autonomen Fahrfunktionen

(1) Kraftfahrzeuge, die zur Erprobung von Entwicklungsstufen fiir die Entwicklung automatisierter oder auto-
nomer Fahrfunktionen dienen, dirfen auf 6ffentlichen Stral’en nur betrieben werden, wenn

1. flr das Kraftfahrzeug eine Erprobungsgenehmigung durch das Kraftfahrt-Bundesamt nach Absatz 2 er-
teilt worden ist,

2. das Kraftfahrzeug nach § 1 Absatz 1 zugelassen ist,
3. das Kraftfahrzeug ausschlieBlich zur Erprobung betrieben wird und
4. das Kraftfahrzeug im Betrieb wie folgt permanent Gberwacht wird:

a) bei automatisierten Fahrfunktionen erfolgt die Uberwachung durch einen in Bezug auf technische Ent-
wicklungen fir den Kraftfahrzeugverkehr zuverlassigen Fahrzeugfihrer,

b) bei autonomen Fahrfunktionen erfolgt die Uberwachung durch eine vor Ort anwesende, in Bezug auf
technische Entwicklungen fiir den Kraftfahrzeugverkehr zuverlassige Technische Aufsicht.

(2) Eine Erprobungsgenehmigung gemafl Absatz 1 Nummer 1 wird vom Kraftfahrt-Bundesamt auf Antrag des
Halters erteilt. Das Kraftfahrt-Bundesamt kann die Erprobungsgenehmigung jederzeit mit Nebenbestimmun-
gen versehen, die den sicheren Betrieb des Fahrzeugs sicherstellen. Zu Nebenbestimmungen, die den Betrieb
auf einen bestimmten Betriebsbereich beschranken, ist die nach Landesrecht zustandige Behdrde des ortlich
betroffenen Landes anzuhoéren. Die Gesellschaft privaten Rechts im Sinne des Infrastrukturgesellschaftser-
richtungsgesetzes ist anzuhdren, soweit der Betriebsbereich Bundesautobahnen oder Bundesstrafien in Bun-
desverwaltung umfasst oder dies vorgesehen ist.

(3) Das Kraftfahrt-Bundesamt beteiligt das Bundesamt fur Sicherheit in der Informationstechnik zu Fragen der
Sicherheit in der Informationstechnik bei der Erstellung, Umsetzung und bei der Weiterentwicklung und Be-
wertung technischer Anforderungen.

(4) Bis sechs Monate nach Inkrafttreten der Regelungen in der auf Grundlage von § 1j Absatz 1 Nummer 7
erlassenen Verordnung gelten die bisherigen strallenverkehrsrechtlichen Vorschriften zur Erprobung, auch fur
Entwicklungsstufen automatisierter oder autonomer Fahrfunktionen, unverandert fort, sofern nicht bereits von
den Regelungen in der auf Grundlage von § 1j Absatz 1 Nummer 7 erlassenen Verordnung Gebrauch gemacht
wird.

§1j

Verordnungserméchtigung

(1) Das Bundesministerium fur Digitales und Verkehr wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates Einzelheiten der Zulassung und des Betriebs von Kraftfahrzeugen mit autonomer Fahr-
funktion auf 6ffentlichen Stralen nach den §§ 1d bis 1i zu regeln betreffend

1. die technischen Anforderungen und das Verfahren zur Erteilung einer Betriebserlaubnis gemaf § 1e Ab-
satz 2 bis 4 durch das Kraftfahrt-Bundesamt, einschlieflich

a) der vom Hersteller zu beachtenden technischen Anforderungen an den Bau, die Beschaffenheit und
die technische Ausriistung des Kraftfahrzeugs, der vom Hersteller zu beachtenden Anforderungen an
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die Datenspeicherung, die Sicherheit der eingesetzten Informationstechnik und die funktionale Sicher-
heit des Kraftfahrzeugs, der vom Hersteller zu beachtenden Anforderungen an die Erklarung geman
§ 1f Absatz 3 Nummer 4 sowie der vom Hersteller zu beachtenden Dokumentationspflichten,

b) der Anforderungen an die Prifung und Validierung des Kraftfahrzeugs durch das Kraftfahrt-Bundes-
amt,

c) der Anforderungen an den Betrieb des Kraftfahrzeugs,

d) der Anforderungen an die Begutachtung des Kraftfahrzeugs durch das Kraftfahrt-Bundesamt,

e) der Marktuberwachung einschlie3lich Vorgaben zur Beteiligung weiterer Behorden bei der Bewertung
der informationstechnischen Sicherheit von Kraftfahrzeugen und Fahrzeugteilen sowie der Regelung

von Mitwirkungspflichten fiir Hersteller und Halter von Kraftfahrzeugen mit autonomer Fahrfunktion
und

f) der Anerkennung und Bewertung der Wirkungsgleichheit von Erlaubnissen und Genehmigungen von
automatisierten und autonomen Kraftfahrzeugen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europai-
schen Union auf Grundlage der jeweils geltenden nationalen Bestimmungen erteilt worden sind,

2. die Eignung von Betriebsbereichen und das Verfahren fiir die Bewertung und die Genehmigung von fest-
gelegten Betriebsbereichen durch die nach Bundes- oder Landesrecht zustédndigen Behdrden oder auf
Bundesfernstrallen, soweit dem Bund die Verwaltung zusteht, die Gesellschaft privaten Rechts im Sinne
des Infrastrukturgesellschaftserrichtungsgesetzes,

3. Besonderheiten des Verfahrens der Zulassung, einschliel3lich der Kennzeichnung der Kraftfahrzeuge und
Fahrzeugteile, um deren Betriebsweisen kenntlich zu machen und um die Verkehrssicherheit zu gewahr-
leisten,

4. Anforderungen an und Pflichten fur Hersteller, Halter und die Technische Aufsicht zur Gewahrleistung
der Verkehrssicherheit und eines sicheren Betriebs, einschlief3lich von

a) Anforderungen zur Freigabe von Fahrmandvern und zur Deaktivierung eines Kraftfahrzeugs durch die
Technische Aufsicht gemaf § 1f Absatz 2 Nummer 1 und 2,

b) technischen und organisatorischen Anforderungen an den Halter und

c) Anforderungen an die fachliche Qualifikation und die Zuverlassigkeit der am Betrieb eines Kraftfahr-
zeugs mit autonomer Fahrfunktion beteiligten Personen einschlieRlich der hierflir erforderlichen Nach-
weise,

5. die technischen Einzelheiten der Speicherung der beim Betrieb des Kraftfahrzeugs mittels der autonomen

Fahrfunktion erzeugten Daten nach § 1g Absatz 1, insbesondere (ber die genauen Zeitpunkte der Da-

tenspeicherungen, die Parameter der Datenkategorien und die Datenformate,

6. das Verfahren zur Erteilung einer Genehmigung bei der nachtraglichen Aktivierung von automatisierten
und autonomen Fahrfunktionen nach § 1h einschlielich technischer Anforderungen an die Erteilung einer
Betriebserlaubnis,

7. die Anforderungen und das Verfahren zur Erteilung einer Erprobungsgenehmigung nach § 1i Absatz 2
durch das Kraftfahrt-Bundesamt, einschliellich weiterer Pflichten des Halters, Ausnahmen von Anforde-
rungen nach diesem Gesetz zu Erprobungszwecken sowie die Befugnis des Kraftfahrt-Bundesamts, Da-
ten, die zur Schaffung einer Datenbasis zur Beurteilung der Sicherheit im StraRenverkehr und des tech-
nischen Fortschritts sowie zur evidenzbasierten Entwicklung der Regulierung von Entwicklungsstufen au-
tomatisierter oder autonomer Fahrfunktionen erforderlich sind, in anonymisierter Form zu erheben, zu
speichern und zu verwenden,

8. Abweichungen von den §§ 1d bis 1i in Bezug auf Kraftfahrzeuge der Bundeswehr, der Bundespolizei, des
Bundeskriminalamts, des Bundesnachrichtendienstes, des Zollkriminalamts, des Bundesamts fir Verfas-
sungsschutz, der Gesellschaft privaten Rechts im Sinne des Infrastrukturgesellschaftserrichtungsgeset-
zes, der Landespolizei, der Landeskriminaldmter, der Landesamter fir Verfassungsschutz, des Zivil- und
Katastrophenschutzes, der Feuerwehren, der Rettungsdienste und der Straflenbauverwaltungen.

(2) Das Bundesministerium fiir Digitales und Verkehr wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustim-
mung des Bundesrates Ausnahmen von den auf Grundlage des Absatzes 1 erlassenen Rechtsverordnungen
zur Erprobung neuartiger Fahrzeugsteuerungseinrichtungen zu regeln. Es wird ermachtigt, durch Rechtsver-
ordnung ohne Zustimmung des Bundesrates diese Ermachtigung auf das Kraftfahrt-Bundesamt zu Ubertragen.
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§ 1k
Ausnahmen

(1) Fur Kraftfahrzeuge mit autonomer Fahrfunktion gemaR § 1d Absatz 1, die fir militarische, nachrichten-
dienstliche oder polizeiliche Zwecke, flir Zwecke der Zollfahndung, des Zivil- oder Katastrophenschutzes, der
Brandbekampfung, der Stralenbauverwaltung oder der Rettungsdienste bestimmt sind, kdnnen das Bundes-
ministerium der Finanzen, das Bundesministerium des Innern und fir Heimat, das Bundesministerium der
Verteidigung, das Bundesministerium fiir Digitales und Verkehr, das Bundeskanzleramt und die nach Landes-
recht zustandigen Behdrden Dienststellen in ihren jeweiligen Geschéftsbereichen, das Bundesministerium der
Verteidigung Dienststellen der Bundeswehr bestimmen, die die Aufgaben des Kraftfahrt-Bundesamts an des-
sen Stelle fir den jeweiligen Geschéaftsbereich wahrnehmen.

(2) Kraftfahrzeuge mit autonomer Fahrfunktion, die in der Bundeswehr, in der Bundespolizei, im Bundeskrimi-
nalamt, im Bundesnachrichtendienst, im Bundesamt fiir Verfassungsschutz, im Zollkriminalamt, in der Gesell-
schaft privaten Rechts im Sinne des Infrastrukturgesellschaftserrichtungsgesetzes, in der Landespolizei, in
den Landeskriminalamtern, in den Landesamtern fiir Verfassungsschutz, im Zivil- und Katastrophenschutz, in
den Feuerwehren, in den Rettungsdiensten oder in den Strallenbauverwaltungen eingesetzt werden, dirfen
von den technischen Vorgaben, von Regelungen zur Festlegung von Betriebsbereichen und von Betriebsvor-
schriften sowie von den gemaf § 1j Absatz 1 erlassenen Verordnungen abweichen, wenn die Kraftfahrzeuge
zur Erfullung hoheitlicher Aufgaben bestimmt, fir diese Zwecke gebaut oder ausgerustet sind und wenn ge-
wahrleistet ist, dass die Kraftfahrzeuge unter gebuhrender Berucksichtigung der 6ffentlichen Sicherheit einge-
setzt werden. Technische Voraussetzungen, Regelungen zur Festlegung von Betriebsbereichen und Betriebs-
vorschriften sind dabei sinngemafl anzuwenden, sofern es der jeweilige Zweck nach Absatz 1 zulasst; Abwei-
chungen sind auf das zwingend erforderliche Mal} zu beschranken.

§ 11

Evaluierung

Das Bundesministerium fiir Digitales und Verkehr wird die Anwendung der Regelungen des Gesetzes vom
12. Juli 2021 (BGBI. | S. 3108) nach Ablauf des Jahres 2023 insbesondere im Hinblick auf die Auswirkungen
auf die Entwicklung des autonomen Fahrens, die Vereinbarkeit mit Datenschutzvorschriften sowie die auf-
grund von Erprobungsgenehmigungen im Sinne des § 1i Absatz 2 gewonnenen Erkenntnisse auf wissen-
schaftlicher Grundlage in nicht personenbezogener Form evaluieren und den Deutschen Bundestag Uber die
Ergebnisse der Evaluierung unterrichten. Sofern erforderlich, soll das Bundesministerium fir Verkehr und di-
gitale Infrastruktur die Evaluierung zu einem von ihm festzulegenden Zeitpunkt bis zum Jahr 2030 erneut
durchflhren.

§2
Fahrerlaubnis und Fiihrerschein

(1) Wer auf offentlichen Strallen ein Kraftfahrzeug fuhrt, bedarf der Erlaubnis (Fahrerlaubnis) der zustandigen
Behorde (Fahrerlaubnisbehdrde). Die Fahrerlaubnis wird in bestimmten Klassen erteilt. Sie ist durch eine amt-
liche Bescheinigung (Fuhrerschein) nachzuweisen. Nach naherer Bestimmung durch Rechtsverordnung auf
Grund des § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a und Absatz 3 Nummer 2 kann die Glltigkeitsdauer der
Flhrerscheine festgelegt werden.

(2) Die Fahrerlaubnis ist fir die jeweilige Klasse zu erteilen, wenn der Bewerber

seinen ordentlichen Wohnsitz im Sinne des Artikels 12 der Richtlinie 2006/126/EG des Europaischen
Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 (iber den Fiihrerschein (ABI. L 403 vom 30.12.2006,
S. 26) im Inland hat,

2. das erforderliche Mindestalter erreicht hat,
zum Fuhren von Kraftfahrzeugen geeignet ist,

4. zum Fuhren von Kraftfahrzeugen nach dem Fahrlehrergesetz und den auf ihm beruhenden Rechtsvor-
schriften ausgebildet worden ist,

w
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5. die Befahigung zum Fuhren von Kraftfahrzeugen in einer theoretischen und praktischen Prifung nachge-
wiesen hat,

6. Erste Hilfe leisten kann und

7. keine in einem Mitgliedstaat der Europaischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens
Uber den Européaischen Wirtschaftsraum erteilte Fahrerlaubnis dieser Klasse besitzt.

Nach naherer Bestimmung durch Rechtsverordnung gemal § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b
kdnnen als weitere Voraussetzungen der Vorbesitz anderer Klassen oder Fahrpraxis in einer anderen Klasse
festgelegt werden. Die Fahrerlaubnis kann flr die Klassen C und D sowie ihre Unterklassen und Anhanger-
klassen befristet erteilt werden. Sie ist auf Antrag zu verlangern, wenn der Bewerber zum Fiihren von Kraft-
fahrzeugen geeignet ist und kein Anlass zur Annahme besteht, dass eine der aus den Satzen 1 und 2 ersicht-
lichen sonstigen Voraussetzungen fehlt.

(3) Nach naherer Bestimmung durch Rechtsverordnung geman § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a
und b kann fiir die Personenbeférderung in anderen Fahrzeugen als Kraftomnibussen zusatzlich zur Fahrer-
laubnis nach Absatz 1 eine besondere Erlaubnis verlangt werden. Die Erlaubnis wird befristet erteilt. Fiir die
Erteilung und Verlangerung kénnen dieselben Voraussetzungen bestimmt werden, die fir die Fahrerlaubnis
zum Fiihren von Kraftomnibussen gelten. Auerdem kann ein Fachkundenachweis verlangt werden. Im Ubri-
gen gelten die Bestimmungen fir Fahrerlaubnisse entsprechend, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt
ist.

(4) Geeignet zum Fihren von Kraftfahrzeugen ist, wer die notwendigen koérperlichen und geistigen Anforde-
rungen erflllt und nicht erheblich oder nicht wiederholt gegen verkehrsrechtliche Vorschriften oder gegen
Strafgesetze verstoRen hat. Ist der Bewerber auf Grund korperlicher oder geistiger Mangel nur bedingt zum
Fihren von Kraftfahrzeugen geeignet, so erteilt die Fahrerlaubnisbehérde die Fahrerlaubnis mit Beschrankun-
gen oder unter Auflagen, wenn dadurch das sichere Flhren von Kraftfahrzeugen gewahrleistet ist.

(5) Befahigt zum Fuhren von Kraftfahrzeugen ist, wer

1. ausreichende Kenntnisse der flr das Flhren von Kraftfahrzeugen maRRgebenden gesetzlichen Vorschrif-
ten hat,

2.  mitden Gefahren des StralRenverkehrs und den zu ihrer Abwehr erforderlichen Verhaltensweisen vertraut
ist,

3. die zum sicheren Fuhren eines Kraftfahrzeugs, gegebenenfalls mit Anhanger, erforderlichen technischen
Kenntnisse besitzt und zu ihrer praktischen Anwendung in der Lage ist und

4. (ber ausreichende Kenntnisse einer umweltbewussten und energiesparenden Fahrweise verfligt und zu
ihrer praktischen Anwendung in der Lage ist.

(6) Wer die Erteilung, Erweiterung, Verlangerung oder Anderung einer Fahrerlaubnis oder einer besonderen

Erlaubnis nach Absatz 3, die Aufhebung einer Beschréankung oder Auflage oder die Ausfertigung oder Ande-

rung eines Fuhrerscheins beantragt, hat der Fahrerlaubnisbehérde nach naherer Bestimmung durch Rechts-

verordnung gemaf § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und Absatz 3 Nummer 1 mitzuteilen und nachzuweisen

1. Familiennamen, Geburtsnamen, sonstige frihere Namen, Vornamen, Ordens- oder Kiinstlernamen, Dok-
torgrad, Geschlecht, Tag und Ort der Geburt, Anschrift, Staatsangehérigkeit, Art des Ausweisdokumentes
und

2. das Vorliegen der Voraussetzungen nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 bis 6 und Satz 2 und Absatz 3

sowie ein Lichtbild abzugeben. Aulerdem hat der Antragsteller eine Erklarung dariiber abzugeben, ob er be-
reits eine in- oder ausldndische Fahrerlaubnis der beantragten Klasse oder einen entsprechenden Fihrer-
schein besitzt.

(7) Die Fahrerlaubnisbehérde hat zu ermitteln, ob der Antragsteller zum Fiihren von Kraftfahrzeugen, gege-
benenfalls mit Anhanger, geeignet und befahigt ist und ob er bereits eine in- oder auslandische Fahrerlaubnis
oder einen entsprechenden Fihrerschein besitzt. Sie hat dazu Auskinfte aus dem Fahreignungsregister und
dem Zentralen Fahrerlaubnisregister nach den Vorschriften dieses Gesetzes einzuholen. Sie kann auferdem
insbesondere entsprechende Auskiinfte aus auslandischen Registern oder von auslandischen Stellen einho-
len sowie die Beibringung eines Flhrungszeugnisses zur Vorlage bei der Verwaltungsbehdrde nach den Vor-
schriften des Bundeszentralregistergesetzes verlangen.
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(8) Werden Tatsachen bekannt, die Bedenken gegen die Eignung oder Befahigung des Bewerbers begriinden,
so kann die Fahrerlaubnisbehdrde anordnen, dass der Antragsteller ein Gutachten oder Zeugnis eines Fach-
arztes oder Amtsarztes, ein Gutachten einer amtlich anerkannten Begutachtungsstelle fir Fahreignung oder
eines amtlichen anerkannten Sachverstandigen oder Prufers flr den Kraftfahrzeugverkehr innerhalb einer an-
gemessenen Frist beibringt. Anstelle eines erneuten Gutachtens einer amtlich anerkannten Begutachtungs-
stelle flir Fahreignung genligt zum Nachweis der Wiederherstellung der Eignung in der Regel die Vorlage einer
Bescheinigung Uber die Teilnahme an einem amtlich anerkannten Kurs zur Wiederherstellung der Kraftfahr-
eignung, wenn
1. auf Grund eines Gutachtens einer amtlich anerkannten Begutachtungsstelle fir Fahreignung die Teil-
nahme des Betroffenen an dieser Art von Kursen als geeignete Mallnahme angesehen wird, bestehende
Eignungsmangel zu beseitigen,

2. der Betroffene nicht Inhaber einer Fahrerlaubnis ist und
3. die Fahrerlaubnisbehdrde der Kursteilnahme zugestimmt hat.

Satz 2 gilt nicht, wenn die Beibringung eines Gutachtens einer amtlich anerkannten Begutachtungsstelle fir
Fahreignung nach § 4 Absatz 10 Satz 4 oder wegen erheblichen oder wiederholten VerstoRes gegen ver-
kehrsrechtliche Vorschriften oder gegen Strafgesetze angeordnet wird.

(9) Die Registerauskiinfte, Fiihrungszeugnisse, Gutachten und Gesundheitszeugnisse dirfen nur zur Fest-
stellung oder Uberprifung der Eignung oder Befahigung verwendet werden. Sie sind nach spatestens zehn
Jahren zu vernichten, es sei denn, mit ihnen im Zusammenhang stehende Eintragungen im Fahreignungsre-
gister oder im Zentralen Fahrerlaubnisregister sind nach den Bestimmungen fiir diese Register zu einem friihe-
ren oder spateren Zeitpunkt zu tilgen oder zu I6schen. In diesem Fall ist fiir die Vernichtung oder Léschung
der frihere oder spatere Zeitpunkt maf3geblich. Die Zehnjahresfrist nach Satz 2 beginnt mit der rechts- oder
bestandskraftigen Entscheidung oder mit der Ricknahme des Antrags durch den Antragsteller. Die Satze 1
bis 4 gelten auch fur entsprechende Unterlagen, die der Antragsteller nach Absatz 6 Satz 1 Nr. 2 beibringt.
Anstelle einer Vernichtung der Unterlagen ist die Verarbeitung der darin enthaltenen Daten einzuschranken,
wenn die Vernichtung wegen der besonderen Art der Flihrung der Akten nicht oder nur mit unverhaltnismafi-
gem Aufwand moglich ist.

(10) Bundeswehr, Bundespolizei und Polizei kdnnen durch ihre Dienststellen Fahrerlaubnisse fiir das Fiihren
von Dienstfahrzeugen erteilen (Dienstfahrerlaubnisse). Diese Dienststellen nehmen die Aufgaben der Fahrer-
laubnisbehdrde wahr. Fur Dienstfahrerlaubnisse gelten die Bestimmungen dieses Gesetzes und der auf ihm
beruhenden Rechtsvorschriften, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Mit Dienstfahrerlaubnissen dir-
fen nur Dienstfahrzeuge gefuhrt werden.

(10a) Die nach Landesrecht zustandige Behtrde kann Angehérigen der Freiwilligen Feuerwehren, der nach
Landesrecht anerkannten Rettungsdienste, des Technischen Hilfswerks und sonstiger Einheiten des Kata-
strophenschutzes, die ihre Tatigkeit ehrenamtlich ausiiben, Fahrberechtigungen zum Fiihren von Einsatzfahr-
zeugen auf 6ffentlichen Straf3en bis zu einer zuldssigen Gesamtmasse von 4,75 t - auch mit Anhangern, sofern
die zuldssige Gesamtmasse der Kombination 4,75 t nicht Ubersteigt - erteilen. Der Bewerber um die Fahrbe-
rechtigung muss

1.  mindestens seit zwei Jahren eine Fahrerlaubnis der Klasse B besitzen,

2. indas Fihren von Einsatzfahrzeugen bis zu einer zulassigen Gesamtmasse von 4,75 t eingewiesen wor-
den sein und

3. in einer praktischen Prifung seine Befahigung nachgewiesen haben.

Die Fahrberechtigung gilt im gesamten Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland zur Aufgabenerfillung

der in Satz 1 genannten Organisationen oder Einrichtungen. Die Satze 1 bis 3 gelten entsprechend fir den

Erwerb der Fahrberechtigung zum Flhren von Einsatzfahrzeugen bis zu einer zulassigen Gesamtmasse von

7,5 t - auch mit Anhangern, sofern die zulassige Gesamtmasse der Kombination 7,5 t nicht Ubersteigt.

(11) Nach ndherer Bestimmung durch Rechtsverordnung geman § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 in Verbindung
mit Absatz 3 Nummer 1 und 2 berechtigen auch auslandische Fahrerlaubnisse zum Fuhren von Kraftfahrzeu-
gen im Inland.

(12) Die Polizei hat Informationen Uber Tatsachen, die auf nicht nur voriibergehende Mangel hinsichtlich der
Eignung oder auf Mangel hinsichtlich der Befahigung einer Person zum Fiihren von Kraftfahrzeugen schlief3en
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lassen, den Fahrerlaubnisbehérden zu Ubermitteln, soweit dies fiir die Uberpriifung der Eignung oder Befahi-
gung aus der Sicht der Ubermittelnden Stelle erforderlich ist. Soweit die mitgeteilten Informationen fir die
Beurteilung der Eignung oder Befahigung nicht erforderlich sind, sind die Unterlagen unverzuglich zu vernich-
ten.

(13) Stellen oder Personen, die die Eignung oder Befahigung zur Teilnahme am Stralenverkehr oder Fach-
kundenachweise zwecks Vorbereitung einer verwaltungsbehdérdlichen Entscheidung beurteilen oder prifen
oder die in Erster Hilfe (§ 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6) ausbilden, miussen fur diese Aufgaben gesetzlich oder amtlich
anerkannt oder beauftragt sein. Personen, die die Befahigung zum Fihren von Kraftfahrzeugen nach § 2 Abs.
5 priufen, mussen darlber hinaus einer Technischen Prifstelle fur den Kraftfahrzeugverkehr nach § 10 des
Kraftfahrsachverstandigengesetzes angehéren. Voraussetzungen, Inhalt, Umfang und Verfahren fir die An-
erkennung oder Beauftragung und die Aufsicht werden - soweit nicht bereits im Kraftfahrsachverstandigenge-
setz oder in auf ihm beruhenden Rechtsvorschriften geregelt - durch Rechtsverordnung gemaf § 6 Absatz 1
Satz 1 Nummer 1 Buchstabe c und d in Verbindung mit Absatz 3 Nummer 3 naher bestimmt. Abweichend von
den Satzen 1 bis 3 sind Personen, die die Voraussetzungen des Absatzes 16 fiir die Begleitung erfiillen,
berechtigt, die Befahigung zum Flhren von Einsatzfahrzeugen der in Absatz 10a Satz 1 genannten Organisa-
tionen oder Einrichtungen zu prifen.

(14) Die Fahrerlaubnisbehdrden durfen den in Absatz 13 Satz 1 genannten Stellen und Personen die Daten
Ubermitteln, die diese zur Erfillung ihrer Aufgaben bendtigen. Die betreffenden Stellen und Personen dirfen
diese Daten und nach naherer Bestimmung durch Rechtsverordnung geman § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1
Buchstabe ¢ und d in Verbindung mit Absatz 3 Nummer 3 die bei der Erflllung ihrer Aufgaben anfallenden
Daten verarbeiten.

(15) Wer zur Ausbildung, zur Ablegung der Prifung oder zur Begutachtung der Eignung oder Befahigung ein
Kraftfahrzeug auf 6ffentlichen StraRen fiihrt, muss dabei von einem Fahrlehrer oder einem Fahrlehreranwarter
im Sinne des Fahrlehrergesetzes begleitet werden. Bei den Fahrten nach Satz 1 sowie bei der Hin- und Rick-
fahrt zu oder von einer Prifung oder einer Begutachtung gilt im Sinne dieses Gesetzes der Fahrlehrer oder
der Fahrlehreranwarter als Fihrer des Kraftfahrzeugs, wenn der Kraftfahrzeugfiihrer keine entsprechende
Fahrerlaubnis besitzt.

(16) Wer zur Einweisung oder zur Ablegung der Prifung nach Absatz 10a ein entsprechendes Einsatzfahrzeug
auf 6ffentlichen StralRen flhrt, muss von einem Fahrlehrer im Sinne des Fahrlehrergesetzes oder abweichend
von Absatz 15 Satz 1 von einem Angehdrigen der in Absatz 10a Satz 1 genannten Organisationen oder Ein-
richtungen, der

1. das 30. Lebensjahr vollendet hat,

2. mindestens seit finf Jahren eine glltige Fahrerlaubnis der Klasse C1 besitzt und

3. zum Zeitpunkt der Einweisungs- und Prifungsfahrten im Fahreignungsregister mit nicht mehr als zwei
Punkten belastet ist,

begleitet werden. Absatz 15 Satz 2 gilt entsprechend. Die nach Landesrecht zustandige Behdérde kann dber-
prifen, ob die Voraussetzungen des Satzes 1 erfillt sind; sie kann die Auskunft nach Satz 1 Nummer 3 beim
Fahreignungsregister einholen. Die Fahrerlaubnis nach Satz 1 Nummer 2 ist durch einen giltigen Fihrer-
schein nachzuweisen, der wahrend der Einweisungs- und Priifungsfahrten mitzufiinren und zur Uberwachung
des StralRenverkehrs berechtigten Personen auszuhandigen ist.

§ 2a
Fahrerlaubnis auf Probe

(1) Bei erstmaligem Erwerb einer Fahrerlaubnis wird diese auf Probe erteilt; die Probezeit dauert zwei Jahre
vom Zeitpunkt der Erteilung an. Bei Erteilung einer Fahrerlaubnis an den Inhaber einer im Ausland erteilten
Fahrerlaubnis ist die Zeit seit deren Erwerb auf die Probezeit anzurechnen. Die Regelungen Uber die Fahrer-
laubnis auf Probe finden auch Anwendung auf Inhaber einer giiltigen Fahrerlaubnis aus einem Mitgliedstaat
der Europaischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens Uber den Europaischen Wirt-
schaftsraum, die ihren ordentlichen Wohnsitz in das Inland verlegt haben. Die Zeit seit dem Erwerb der Fahr-
erlaubnis ist auf die Probezeit anzurechnen. Die Beschlagnahme, Sicherstellung oder Verwahrung von Flh-
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rerscheinen nach § 94 der Strafprozessordnung, die vorlaufige Entziehung nach § 111a der Strafprozessord-
nung und die sofort vollziehbare Entziehung durch die Fahrerlaubnisbehérde hemmen den Ablauf der Probe-
zeit. Die Probezeit endet vorzeitig, wenn die Fahrerlaubnis entzogen wird oder der Inhaber auf sie verzichtet.
In diesem Fall beginnt mit der Erteilung einer neuen Fahrerlaubnis eine neue Probezeit, jedoch nur im Umfang
der Restdauer der vorherigen Probezeit.

(2) Ist gegen den Inhaber einer Fahrerlaubnis wegen einer innerhalb der Probezeit begangenen Straftat oder
Ordnungswidrigkeit eine rechtskraftige Entscheidung ergangen, die nach § 28 Absatz 3 Nummer 1 oder 3
Buchstabe a oder ¢ in das Fahreignungsregister einzutragen ist, so hat, auch wenn die Probezeit zwischen-
zeitlich abgelaufen oder die Fahrerlaubnis nach § 6e Absatz 2 widerrufen worden ist, die Fahrerlaubnisbehoérde
1. seine Teilnahme an einem Aufbauseminar anzuordnen und hierfir eine Frist zu setzen, wenn er eine
schwerwiegende oder zwei weniger schwerwiegende Zuwiderhandlungen begangen hat,

2. ihn schriftlich zu verwarnen und ihm nahezulegen, innerhalb von zwei Monaten an einer verkehrspsycho-
logischen Beratung nach Absatz 7 teilzunehmen, wenn er nach Teilnahme an einem Aufbauseminar in-
nerhalb der Probezeit eine weitere schwerwiegende oder zwei weitere weniger schwerwiegende Zuwi-
derhandlungen begangen hat,

3. ihm die Fahrerlaubnis zu entziehen, wenn er nach Ablauf der in Nummer 2 genannten Frist innerhalb der
Probezeit eine weitere schwerwiegende oder zwei weitere weniger schwerwiegende Zuwiderhandlungen
begangen hat.

Die Fahrerlaubnisbehérde ist bei den MalRnahmen nach den Nummern 1 bis 3 an die rechtskraftige Entschei-
dung Uber die Straftat oder Ordnungswidrigkeit gebunden.

(2a) Die Probezeit verlangert sich um zwei Jahre, wenn die Teilnahme an einem Aufbauseminar nach Absatz 2
Satz 1 Nr. 1 angeordnet worden ist. Die Probezeit verlangert sich auRerdem um zwei Jahre, wenn die Anord-
nung nur deshalb nicht erfolgt ist, weil die Fahrerlaubnis entzogen worden ist oder der Inhaber der Fahrerlaub-
nis auf sie verzichtet hat.

(3) Ist der Inhaber einer Fahrerlaubnis einer vollziehbaren Anordnung der zustandigen Behdérde nach Absatz 2
Satz 1 Nr. 1 in der festgesetzten Frist nicht nachgekommen, so ist die Fahrerlaubnis zu entziehen.

(4) Die Entziehung der Fahrerlaubnis nach § 3 bleibt unberihrt; die zustandige Behdrde kann insbesondere
auch die Beibringung eines Gutachtens einer amtlich anerkannten Begutachtungsstelle fir Fahreignung an-
ordnen, wenn der Inhaber einer Fahrerlaubnis innerhalb der Probezeit Zuwiderhandlungen begangen hat, die
nach den Umstanden des Einzelfalls bereits Anlass zu der Annahme geben, dass er zum Fiihren von Kraft-
fahrzeugen ungeeignet ist. Halt die Behdrde auf Grund des Gutachtens seine Nichteignung nicht fir erwiesen,
so hat sie die Teilnahme an einem Aufbauseminar anzuordnen, wenn der Inhaber der Fahrerlaubnis an einem
solchen Kurs nicht bereits teilgenommen hatte. Absatz 3 gilt entsprechend.

(5) Ist eine Fahrerlaubnis entzogen worden

1.  nach § 3 oder nach § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 3 dieses Gesetzes, weil innerhalb der Probezeit Zuwi-
derhandlungen begangen wurden, oder nach § 69 oder § 69b des Strafgesetzbuches,
2. nach Absatz 3, weil einer Anordnung zur Teilnahme an einem Aufbauseminar nicht nachgekommen
wurde,
oder wurde die Fahrerlaubnis nach § 6e Absatz 2 widerrufen, so darf eine neue Fahrerlaubnis unbeschadet
der Ubrigen Voraussetzungen nur erteilt werden, wenn der Antragsteller nachweist, dass er an einem Aufbau-
seminar teilgenommen hat. Das Gleiche gilt, wenn der Antragsteller nur deshalb nicht an einem angeordneten
Aufbauseminar teilgenommen hat oder die Anordnung nur deshalb nicht erfolgt ist, weil die Fahrerlaubnis aus
anderen Griinden entzogen worden ist oder er zwischenzeitlich auf die Fahrerlaubnis verzichtet hat. Ist die
Fahrerlaubnis nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 entzogen worden, darf eine neue Fahrerlaubnis friihestens drei
Monate nach Wirksamkeit der Entziehung erteilt werden; die Frist beginnt mit der Ablieferung des Fuhrer-
scheins. Auf eine mit der Erteilung einer Fahrerlaubnis nach vorangegangener Entziehung gemaf Absatz 1
Satz 7 beginnende neue Probezeit ist Absatz 2 nicht anzuwenden. Die zustindige Behdrde hat in diesem Fall
in der Regel die Beibringung eines Gutachtens einer amtlich anerkannten Begutachtungsstelle fiir Fahreig-
nung anzuordnen, sobald der Inhaber einer Fahrerlaubnis innerhalb der neuen Probezeit erneut eine schwer-
wiegende oder zwei weniger schwerwiegende Zuwiderhandlungen begangen hat.

Version 01/2026
Vorschriftensammlung der Gewerbeaufsicht Baden-Wiirttemberg 13




FPers 1.2.2

(6) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Anordnung des Aufbauseminars nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 1
und Absatz 4 Satz 2 sowie die Entziehung der Fahrerlaubnis nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 und Absatz 3 haben
keine aufschiebende Wirkung.

(7) In der verkehrspsychologischen Beratung soll der Inhaber einer Fahrerlaubnis auf Probe veranlasst wer-

den, Mangel in seiner Einstellung zum Stralenverkehr und im verkehrssicheren Verhalten zu erkennen und

die Bereitschaft zu entwickeln, diese Mangel abzubauen. Die Beratung findet in Form eines Einzelgesprachs

statt. Sie kann durch eine Fahrprobe erganzt werden, wenn der Berater dies fiir erforderlich halt. Der Berater

soll die Ursachen der Mangel aufklaren und Wege zu ihrer Beseitigung aufzeigen. Erkenntnisse aus der Be-

ratung sind nur fir den Inhaber einer Fahrerlaubnis auf Probe bestimmt und nur diesem mitzuteilen. Der Inha-

ber einer Fahrerlaubnis auf Probe erhalt jedoch eine Bescheinigung Uber die Teilnahme zur Vorlage bei der

nach Landesrecht zustandigen Behdérde. Die Beratung darf nur von einer Person durchgeflhrt werden, die

hierfGr amtlich anerkannt ist. Die amtliche Anerkennung ist zu erteilen, wenn der Bewerber

1. persodnlich zuverlassig ist,

2. Uber den Abschluss eines Hochschulstudiums als Diplom-Psychologe oder eines gleichwertigen Master-
abschlusses in Psychologie verfugt und

3. eine Ausbildung und Erfahrungen in der Verkehrspsychologie nach ndherer Bestimmung durch Rechts-
verordnung nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a und c in Verbindung mit Absatz 3 Nummer 3
nachweist.

§2b
Aufbauseminar bei Zuwiderhandlungen innerhalb der Probezeit

(1) Die Teilnehmer an Aufbauseminaren sollen durch Mitwirkung an Gruppengesprachen und an einer Fahr-
probe veranlasst werden, eine risikobewusstere Einstellung im Stralenverkehr zu entwickeln und sich dort
sicher und ricksichtsvoll zu verhalten. Auf Antrag kann die anordnende Behdrde der betroffenen Person die
Teilnahme an einem Einzelseminar gestatten.

(2) Die Aufbauseminare durfen nur von Fahrlehrern durchgefihrt werden, die Inhaber einer entsprechenden
Erlaubnis nach dem Fahrlehrergesetz sind. Besondere Aufbauseminare fur Inhaber einer Fahrerlaubnis auf
Probe, die unter dem Einfluss von Alkohol oder anderer berauschender Mittel am Verkehr teilgenommen ha-
ben, werden nach naherer Bestimmung durch Rechtsverordnung gemaf § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buch-
stabe a und ¢ und Absatz 3 Nummer 3 von hierflir amtlich anerkannten anderen Seminarleitern durchgefiihrt.

(3) Ist der Teilnehmer an einem Aufbauseminar nicht Inhaber einer Fahrerlaubnis oder unterliegt er einem
rechtskraftig angeordneten Fahrverbot, so gilt hinsichtlich der Fahrprobe § 2 Abs. 15 entsprechend.

§ 2¢c
Unterrichtung der Fahrerlaubnisbehorden durch das Kraftfahrt-Bundesamt

Das Kraftfahrt-Bundesamt hat die zustédndige Behorde zu unterrichten, wenn Uber den Inhaber einer Fahrer-
laubnis Entscheidungen in das Fahreignungsregister eingetragen werden, die zu Anordnungen nach § 2a
Abs. 2, 4 und 5 fihren kdnnen. Hierzu Ubermittelt es die notwendigen Daten aus dem Zentralen Fahrerlaub-
nisregister sowie den Inhalt der Eintragungen im Fahreignungsregister Uber die innerhalb der Probezeit be-
gangenen Straftaten und Ordnungswidrigkeiten. Hat bereits eine Unterrichtung nach Satz 1 stattgefunden, so
hat das Kraftfahrt-Bundesamt bei weiteren Unterrichtungen auch hierauf hinzuweisen.

§3

Entziehung der Fahrerlaubnis

(1) Erweist sich jemand als ungeeignet oder nicht befahigt zum Fuhren von Kraftfahrzeugen, so hat ihm die
Fahrerlaubnisbehdrde die Fahrerlaubnis zu entziehen. Bei einer auslandischen Fahrerlaubnis hat die Entzie-
hung - auch wenn sie nach anderen Vorschriften erfolgt - die Wirkung einer Aberkennung des Rechts, von der
Fahrerlaubnis im Inland Gebrauch zu machen. § 2 Abs. 7 und 8 gilt entsprechend.
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(2) Mit der Entziehung erlischt die Fahrerlaubnis. Bei einer auslandischen Fahrerlaubnis erlischt das Recht
zum Fuhren von Kraftfahrzeugen im Inland. Nach der Entziehung ist der Fihrerschein der Fahrerlaubnisbe-
hdérde abzuliefern oder zur Eintragung der Entscheidung vorzulegen. Die Satze 1 bis 3 gelten auch, wenn die
Fahrerlaubnisbehoérde die Fahrerlaubnis auf Grund anderer Vorschriften entzieht.

(3) Solange gegen den Inhaber der Fahrerlaubnis ein Strafverfahren anhangig ist, in dem die Entziehung der
Fahrerlaubnis nach § 69 des Strafgesetzbuchs in Betracht kommt, darf die Fahrerlaubnisbehérde den Sach-
verhalt, der Gegenstand des Strafverfahrens ist, in einem Entziehungsverfahren nicht beriicksichtigen. Dies
gilt nicht, wenn die Fahrerlaubnis von einer Dienststelle der Bundeswehr, der Bundespolizei oder der Polizei
fur Dienstfahrzeuge erteilt worden ist.

(4) Will die Fahrerlaubnisbehoérde in einem Entziehungsverfahren einen Sachverhalt berticksichtigen, der Ge-
genstand der Urteilsfindung in einem Strafverfahren gegen den Inhaber der Fahrerlaubnis gewesen ist, so
kann sie zu dessen Nachteil vom Inhalt des Urteils insoweit nicht abweichen, als es sich auf die Feststellung
des Sachverhalts oder die Beurteilung der Schuldfrage oder der Eignung zum Fihren von Kraftfahrzeugen
bezieht. Der Strafbefehl und die gerichtliche Entscheidung, durch welche die Eréffnung des Hauptverfahrens
oder der Antrag auf Erlass eines Strafbefehls abgelehnt wird, stehen einem Urteil gleich; dies gilt auch fir
BuRgeldentscheidungen, soweit sie sich auf die Feststellung des Sachverhalts und die Beurteilung der Schuld-
frage beziehen.

(5) Die Fahrerlaubnisbehdrde darf der Polizei die verwaltungsbehérdliche oder gerichtliche Entziehung der
Fahrerlaubnis oder das Bestehen eines Fahrverbots Gbermitteln, soweit dies im Einzelfall fur die polizeiliche
Uberwachung im Straltenverkehr erforderlich ist.

(6) Fur die Erteilung des Rechts, nach vorangegangener Entziehung oder vorangegangenem Verzicht von
einer auslandischen Fahrerlaubnis im Inland wieder Gebrauch zu machen, an Personen mit ordentlichem
Wohnsitz im Ausland gelten die Vorschriften Gber die Neuerteilung einer Fahrerlaubnis nach vorangegangener
Entziehung oder vorangegangenem Verzicht entsprechend.

(7) Durch Rechtsverordnung auf Grund des § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 kdnnen Fristen und Voraussetzun-

gen

1. flr die Erteilung einer neuen Fahrerlaubnis nach vorangegangener Entziehung oder nach vorangegan-
genem Verzicht oder

2. fur die Erteilung des Rechts, nach vorangegangener Entziehung oder vorangegangenem Verzicht von
einer auslandischen Fahrerlaubnis im Inland wieder Gebrauch zu machen, an Personen mit ordentlichem
Wohnsitz im Ausland

bestimmt werden.

§4

Fahreignungs-Bewertungssystem

(1) Zum Schutz vor Gefahren, die von Inhabern einer Fahrerlaubnis ausgehen, die wiederholt gegen die die
Sicherheit des Stralenverkehrs betreffenden stralRenverkehrsrechtlichen oder gefahrgutbeférderungsrechtli-
chen Vorschriften verstoRen, hat die nach Landesrecht zustandige Behorde die in Absatz 5 genannten Mal3-
nahmen (Fahreignungs-Bewertungssystem) zu ergreifen. Den in Satz 1 genannten Vorschriften stehen jeweils
Vorschriften gleich, die dem Schutz

1. von MaRnahmen zur Rettung aus Gefahren fur Leib und Leben von Menschen oder
2. zivilrechtlicher Anspriiche Unfallbeteiligter

dienen. Das Fahreignungs-Bewertungssystem ist nicht anzuwenden, wenn sich die Notwendigkeit friiherer
oder anderer die Fahreignung betreffender Malnahmen nach den Vorschriften Gber die Entziehung der Fahr-
erlaubnis nach § 3 Absatz 1 oder einer auf Grund § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 erlassenen Rechtsverordnung
ergibt. Das Fahreignungs-Bewertungssystem und die Regelungen Uber die Fahrerlaubnis auf Probe sind ne-
beneinander anzuwenden.
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(2) Fur die Anwendung des Fahreignungs-Bewertungssystems sind die in einer Rechtsverordnung nach § 6
Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 Buchstabe b bezeichneten Straftaten und Ordnungswidrigkeiten maf3geblich. Sie
werden nach MalRgabe der in Satz 1 genannten Rechtsverordnung wie folgt bewertet:

1. Straftaten mit Bezug auf die Verkehrssicherheit oder gleichgestellte Straftaten, sofern in der Entscheidung
Uber die Straftat die Entziehung der Fahrerlaubnis nach den §§ 69 und 69b des Strafgesetzbuches oder
eine Sperre nach § 69a Absatz 1 Satz 3 des Strafgesetzbuches angeordnet worden ist, mit drei Punkten,

2. Straftaten mit Bezug auf die Verkehrssicherheit oder gleichgestellte Straftaten, sofern sie nicht von Num-
mer 1 erfasst sind, und besonders verkehrssicherheitsbeeintrachtigende oder gleichgestellte Ordnungs-
widrigkeiten jeweils mit zwei Punkten und

3. verkehrssicherheitsbeeintrachtigende oder gleichgestellte Ordnungswidrigkeiten mit einem Punkt.

Punkte ergeben sich mit der Begehung der Straftat oder Ordnungswidrigkeit, sofern sie rechtskraftig geahndet
wird. Soweit in Entscheidungen Uber Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten auf Tateinheit entschieden worden
ist, wird nur die Zuwiderhandlung mit der héchsten Punktzahl bertcksichtigt.

(3) Wird eine Fahrerlaubnis erteilt, dirfen Punkte fur vor der Erteilung rechtskraftig gewordene Entscheidun-
gen Uber Zuwiderhandlungen nicht mehr berlcksichtigt werden. Diese Punkte werden geldscht. Die Satze 1
und 2 gelten auch, wenn

1. die Fahrerlaubnis entzogen,

2. eine Sperre nach § 69a Absatz 1 Satz 3 des Strafgesetzbuches angeordnet oder

3. aufdie Fahrerlaubnis verzichtet

worden ist und die Fahrerlaubnis danach neu erteilt wird. Die Satze 1 und 2 gelten nicht bei
Entziehung der Fahrerlaubnis nach § 2a Absatz 3,

Verlangerung einer Fahrerlaubnis,

Erteilung nach Erléschen einer befristet erteilten Fahrerlaubnis,

Erweiterung einer Fahrerlaubnis oder

vereinfachter Erteilung einer Fahrerlaubnis an Inhaber einer Dienstfahrerlaubnis oder Inhaber einer aus-
landischen Fahrerlaubnis.

abrobd =

(4) Inhaber einer Fahrerlaubnis mit einem Punktestand von einem Punkt bis zu drei Punkten sind mit der
Speicherung der zugrunde liegenden Entscheidungen nach § 28 Absatz 3 Nummer 1 oder 3 Buchstabe a oder
c fur die Zwecke des Fahreignungs-Bewertungssystems vorgemerkt.

(5) Die nach Landesrecht zustandige Behorde hat gegeniliber den Inhabern einer Fahrerlaubnis folgende Mal3-
nahmen stufenweise zu ergreifen, sobald sich in der Summe folgende Punktestande ergeben:

1. Ergeben sich vier oder fiinf Punkte, ist der Inhaber einer Fahrerlaubnis beim Erreichen eines dieser Punk-
testande schriftlich zu ermahnen;

2. ergeben sich sechs oder sieben Punkte, ist der Inhaber einer Fahrerlaubnis beim Erreichen eines dieser
Punktestande schriftlich zu verwarnen;

3. ergeben sich acht oder mehr Punkte, gilt der Inhaber einer Fahrerlaubnis als ungeeignet zum Fihren von
Kraftfahrzeugen und die Fahrerlaubnis ist zu entziehen.

Die Ermahnung nach Satz 1 Nummer 1 und die Verwarnung nach Satz 1 Nummer 2 enthalten daneben den
Hinweis, dass ein Fahreignungsseminar nach § 4a freiwillig besucht werden kann, um das Verkehrsverhalten
zu verbessern; im Fall der Verwarnung erfolgt zusatzlich der Hinweis, dass hierfur kein Punktabzug gewahrt
wird. In der Verwarnung nach Satz 1 Nummer 2 ist darUber zu unterrichten, dass bei Erreichen von acht
Punkten die Fahrerlaubnis entzogen wird. Die nach Landesrecht zustandige Behdrde ist bei den MalRnahmen
nach Satz 1 an die rechtskraftige Entscheidung Uber die Straftat oder die Ordnungswidrigkeit gebunden. Sie
hat fur das Ergreifen der MaRnhahmen nach Satz 1 auf den Punktestand abzustellen, der sich zum Zeitpunkt
der Begehung der letzten zur Ergreifung der MalBnahme flihrenden Straftat oder Ordnungswidrigkeit ergeben
hat. Bei der Berechnung des Punktestandes werden Zuwiderhandlungen

1. unabhéngig davon berlcksichtigt, ob nach deren Begehung bereits Mallinahmen ergriffen worden sind,

2. nur dann berucksichtigt, wenn deren Tilgungsfrist zu dem in Satz 5 genannten Zeitpunkt noch nicht ab-
gelaufen war.

Spatere Verringerungen des Punktestandes auf Grund von Tilgungen bleiben unberiicksichtigt.

(6) Die nach Landesrecht zustandige Behdrde darf eine Mallnahme nach Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 oder 3
erst ergreifen, wenn die MalRnahme der jeweils davor liegenden Stufe nach Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 oder 2
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bereits ergriffen worden ist. Sofern die MalRnahme der davor liegenden Stufe noch nicht ergriffen worden ist,
ist diese zu ergreifen. Im Fall des Satzes 2 verringert sich der Punktestand mit Wirkung vom Tag des Ausstel-
lens der ergriffenen

1. Ermahnung auf finf Punkte,
2. Verwarnung auf sieben Punkte,

wenn der Punktestand zu diesem Zeitpunkt nicht bereits durch Tilgungen oder Punktabzlige niedriger ist.
Punkte fur Zuwiderhandlungen, die vor der Verringerung nach Satz 3 begangen worden sind und von denen
die nach Landesrecht zustandige Behdrde erst nach der Verringerung Kenntnis erhalt, erhdhen den sich nach
Satz 3 ergebenden Punktestand. Spateren Tilgungen oder Punktabziigen wird der sich nach Anwendung der
Satze 3 und 4 ergebende Punktestand zugrunde gelegt.

(7) Nehmen Inhaber einer Fahrerlaubnis freiwillig an einem Fahreignungsseminar teil und legen sie hiertber
der nach Landesrecht zustandigen Behdrde innerhalb von zwei Wochen nach Beendigung des Seminars eine
Teilnahmebescheinigung vor, wird ihnen bei einem Punktestand von ein bis flinf Punkten ein Punkt abgezo-
gen; mafgeblich ist der Punktestand zum Zeitpunkt der Ausstellung der Teilnahmebescheinigung. Der Besuch
eines Fahreignungsseminars fiihrt jeweils nur einmal innerhalb von fiinf Jahren zu einem Punktabzug. Fiir den
zu verringernden Punktestand und die Berechnung der Fiinfjahresfrist ist jeweils das Ausstellungsdatum der
Teilnahmebescheinigung malgeblich.

(8) Zur Vorbereitung der Mallnahmen nach Absatz 5 hat das Kraftfahrt-Bundesamt bei Erreichen der jeweiligen
Punktestande nach Absatz 5, auch in Verbindung mit den Absatzen 6 und 7, der nach Landesrecht zustandi-
gen Behdrde die vorhandenen Eintragungen aus dem Fahreignungsregister zu Ubermitteln. Unabhangig von
Satz 1 hat das Kraftfahrt-Bundesamt bei jeder Entscheidung, die wegen einer Zuwiderhandlung nach

1. § 315c Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a des Strafgesetzbuches,
2. den §§ 316 oder 323a des Strafgesetzbuches oder
3. den §§ 24a oder 24c

ergangen ist, der nach Landesrecht zustandigen Behdrde die vorhandenen Eintragungen aus dem Fahreig-
nungsregister zu Ubermitteln.

(9) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Entziehung nach Absatz 5 Satz 1 Nummer 3 haben keine
aufschiebende Wirkung.

(10) Ist die Fahrerlaubnis nach Absatz 5 Satz 1 Nummer 3 entzogen worden, darf eine neue Fahrerlaubnis
frhestens sechs Monate nach Wirksamkeit der Entziehung erteilt werden. Das gilt auch bei einem Verzicht
auf die Fahrerlaubnis, wenn zum Zeitpunkt der Wirksamkeit des Verzichtes mindestens zwei Entscheidungen
nach § 28 Absatz 3 Nummer 1 oder 3 Buchstabe a oder c gespeichert waren. Die Frist nach Satz 1, auch in
Verbindung mit Satz 2, beginnt mit der Ablieferung des Flhrerscheins nach § 3 Absatz 2 Satz 3 in Verbindung
mit dessen Satz 4. In den Fallen des Satzes 1, auch in Verbindung mit Satz 2, hat die nach Landesrecht
zustandige Behdrde unbeschadet der Erflllung der sonstigen Voraussetzungen fir die Erteilung der Fahrer-
laubnis zum Nachweis, dass die Eignung zum Flhren von Kraftfahrzeugen wiederhergestellt ist, in der Regel
die Beibringung eines Gutachtens einer amtlich anerkannten Begutachtungsstelle fiir Fahreignung anzuord-
nen.

§ 4a
Fahreignungsseminar

(1) Mit dem Fahreignungsseminar soll erreicht werden, dass die Teilnehmer sicherheitsrelevante Mangel in
ihrem Verkehrsverhalten und insbesondere in ihrem Fahrverhalten erkennen und abbauen. Hierzu sollen die
Teilnehmer durch die Vermittlung von Kenntnissen zum StralRenverkehrsrecht, zu Gefahrenpotenzialen und
zu verkehrssicherem Verhalten im Stralenverkehr, durch Analyse und Korrektur verkehrssicherheitsgefahr-
dender Verhaltensweisen sowie durch Aufzeigen der Bedingungen und Zusammenhange des regelwidrigen
Verkehrsverhaltens veranlasst werden.

(2) Das Fahreignungsseminar besteht aus einer verkehrspadagogischen und aus einer verkehrspsychologi-
schen TeilmalRnahme, die aufeinander abzustimmen sind. Zur Durchfiihrung sind berechtigt
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1. fur die verkehrspadagogische Teilmalinahme Fahrlehrer, die Uber eine Seminarerlaubnis Verkehrspada-
gogik nach § 46 des Fahrlehrergesetzes und

2. fir die verkehrspsychologische TeilmalRnahme Personen, die iber eine Seminarerlaubnis Verkehrspsy-
chologie nach Absatz 3

verfligen.

(3) Wer die verkehrspsychologische Teilma3nahme des Fahreignungsseminars im Sinne des Absatzes 2
Satz 2 Nummer 2 durchfihrt, bedarf der Erlaubnis (Seminarerlaubnis Verkehrspsychologie). Die Seminarer-
laubnis Verkehrspsychologie wird durch die nach Landesrecht zustandige Behorde erteilt. Die nach Landes-
recht zustandige Behdrde kann nachtraglich Auflagen anordnen, soweit dies erforderlich ist, um die Einhaltung
der Anforderungen an Fahreignungsseminare und deren ordnungsgemafe Durchfiihrung sicherzustellen.
§ 13 des Fahrlehrergesetzes gilt entsprechend.

(4) Die Seminarerlaubnis Verkehrspsychologie wird auf Antrag erteilt, wenn der Bewerber

1. Uber einen Abschluss eines Hochschulstudiums als Diplom-Psychologe oder einen gleichwertigen Mas-
ter-Abschluss in Psychologie verflgt,

2. eine verkehrspsychologische Ausbildung an einer Universitat oder gleichgestellten Hochschule oder
Stelle, die sich mit der Begutachtung oder Wiederherstellung der Kraftfahreignung befasst, oder eine
fachpsychologische Qualifikation nach dem Stand der Wissenschaft durchlaufen hat,

3. Uber Erfahrungen in der Verkehrspsychologie

a) durch eine mindestens dreijahrige Begutachtung von Kraftfahrern an einer Begutachtungsstelle fir
Fahreignung oder eine mindestens dreijahrige Durchfiihrung von besonderen Aufbauseminaren oder
von Kursen zur Wiederherstellung der Kraftfahreignung,

b) durch eine mindestens flnfjahrige freiberufliche verkehrspsychologische Tatigkeit, deren Nachweis
durch Bestatigungen von Behorden oder Begutachtungsstellen flir Fahreignung oder durch die Doku-
mentation von zehn TherapiemalBnahmen fiir verkehrsauffallige Kraftfahrer, die mit einer positiven
Begutachtung abgeschlossen wurden, erbracht werden kann, oder

¢) durch eine mindestens dreijahrige freiberufliche verkehrspsychologische Tatigkeit nach vorherigem
Erwerb einer Qualifikation als klinischer Psychologe oder Psychotherapeut nach dem Stand der Wis-
senschaft

verflgt,
4. im Fahreignungsregister mit nicht mehr als zwei Punkten belastet ist und

5. eine zur Durchfiihrung der verkehrspsychologischen TeilmaRnahme geeignete raumliche und sachliche
Ausstattung nachweist.

Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn Tatsachen vorliegen, die Bedenken gegen die Zuverlassigkeit des An-
tragstellers begrinden.

(5) Die Seminarerlaubnis Verkehrspsychologie ist zuriickzunehmen, wenn bei ihrer Erteilung eine der Voraus-
setzungen des Absatzes 4 nicht vorgelegen hat. Die nach Landesrecht zustédndige Beh6rde kann von der
Rucknahme absehen, wenn der Mangel nicht mehr besteht. Die Seminarerlaubnis Verkehrspsychologie ist zu
widerrufen, wenn nachtraglich eine der in Absatz 4 genannten Voraussetzungen weggefallen ist. Bedenken
gegen die Zuverlassigkeit bestehen insbesondere dann, wenn der Seminarleiter wiederholt die Pflichten grob
verletzt hat, die ihm nach diesem Gesetz oder den auf ihm beruhenden Rechtsverordnungen obliegen.

(6) Der Inhaber einer Seminarerlaubnis Verkehrspsychologie hat die personenbezogenen Daten, die ihm als
Seminarleiter der verkehrspsychologischen TeilmalRnahme bekannt geworden sind, zu speichern und finf
Jahre nach der Ausstellung einer vorgeschriebenen Teilnahmebescheinigung unverziglich zu I8schen. Die
Daten nach Satz 1 dirfen

1.  vom Inhaber der Seminarerlaubnis Verkehrspsychologie langstens neun Monate nach der Ausstellung
der Teilnahmebescheinigung fir die Durchflihrung des jeweiligen Fahreignungsseminars verwendet wer-
den,

2. vom Inhaber der Seminarerlaubnis Verkehrspsychologie der Bundesanstalt fir StraRenwesen Ubermittelt
und von dieser zur Evaluierung nach § 4b verwendet werden,

3. von der Bundesanstalt fur Strallenwesen oder in ihrem Auftrag an Dritte, die die Evaluierung nach § 4b
im Auftrag der Bundesanstalt fur Stralenwesen durchfiihren oder an ihr beteiligt sind, Gbermittelt und von
den Dritten fUr die Evaluierung verwendet werden,
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4. vom Inhaber der Seminarerlaubnis Verkehrspsychologie ausschliellich in Gestalt von Name, Vorname,
Geburtsdatum und Anschrift des Seminarteilnehmers sowie dessen Unterschrift zur Teilnahmebestati-
gung
a) der nach Landesrecht zustandigen Behérde libermittelt und von dieser zur Uberwachung nach Ab-

satz 8 verwendet werden,

b) an Dritte, die ein von der zustéandigen Behorde genehmigtes Qualitatssicherungssystem nach Ab-
satz 8 Satz 6 betreiben und an dem der Inhaber der Seminarerlaubnis Verkehrspsychologie teilnimmt,
Ubermittelt und im Rahmen dieses Qualitatssicherungssystems verwendet werden.

Die Empfanger nach Satz 2 haben die Daten unverziglich zu 16schen, wenn sie nicht mehr fur die in Satz 2

jeweils genannten Zwecke bendtigt werden, spatestens jedoch funf Jahre nach der Ausstellung der Teilnah-

mebescheinigung nach Satz 1.

(7) Jeder Inhaber einer Seminarerlaubnis Verkehrspsychologie hat alle zwei Jahre an einer insbesondere die
Fahreignung betreffenden verkehrspsychologischen Fortbildung von mindestens sechs Stunden teilzunehmen.

(8) Die Durchfiihrung der verkehrspsychologischen Teilma3nahme des Fahreignungsseminars unterliegt der
Uberwachung der nach Landesrecht zusténdigen Behérde. Die nach Landesrecht zusténdige Behdrde kann
sich bei der Uberwachung geeigneter Personen oder Stellen nach Landesrecht bedienen. Die nach Landes-
recht zustdndige Behdrde hat mindestens alle zwei Jahre an Ort und Stelle zu prifen, ob die gesetzlichen
Anforderungen an die Durchfiihrung der verkehrspsychologischen Teilmallnahme eingehalten werden. Der
Inhaber der Seminarerlaubnis Verkehrspsychologie hat die Priifung zu erméglichen. Die in Satz 3 genannte
Frist kann von der nach Landesrecht zustédndigen Behdrde auf vier Jahre verlangert werden, wenn in zwei
aufeinanderfolgenden Uberpriifungen keine oder nur geringfiigige Mangel festgestellt worden sind. Die nach
Landesrecht zustéandige Behorde kann von der wiederkehrenden Uberwachung nach den Satzen 1 bis 5 ab-
sehen, wenn der Inhaber einer Seminarerlaubnis Verkehrspsychologie sich einem von der nach Landesrecht
zustandigen Behorde anerkannten Qualitatssicherungssystem angeschlossen hat. Im Fall des Satzes 6 bleibt
die Befugnis der nach Landesrecht zusténdigen Behdrde zur Uberwachung im Sinne der Satze 1 bis 5 unbe-
ruhrt. Das Bundesministerium fur Digitales und Verkehr soll durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates Anforderung an Qualitatssicherungssysteme und Regeln fir die Durchfihrung der Qualitatssi-
cherung bestimmen.

§4b
Evaluierung

Das Fahreignungsseminar, die Vorschriften hierzu und der Vollzug werden von der Bundesanstalt fur Stra-
Renwesen wissenschaftlich begleitet und evaluiert. Die Evaluierung hat insbesondere zu untersuchen, ob das
Fahreignungsseminar eine verhaltensverbessernde Wirkung im Hinblick auf die Verkehrssicherheit hat. Die
Bundesanstalt fir StraRenwesen legt das Ergebnis der Evaluierung bis zum 1. Mai 2019 dem Bundesministe-
rium far Digitales und Verkehr in einem Bericht zur Weiterleitung an den Deutschen Bundestag vor.

§5

Verlust von Dokumenten und Kennzeichen

Besteht eine Verpflichtung zur Ablieferung oder Vorlage eines Flhrerscheins, Fahrzeugscheins, Anhanger-
verzeichnisses, Fahrzeugbriefs, Nachweises Uber die Zuteilung des amtlichen Kennzeichens oder Uber die
Betriebserlaubnis oder EG-Typgenehmigung, eines auslandischen Flhrerscheins oder Zulassungsscheins
oder eines internationalen Fuhrerscheins oder Zulassungsscheins oder amtlicher Kennzeichen oder Versiche-
rungskennzeichen und behauptet der Verpflichtete, der Ablieferungs- oder Vorlagepflicht deshalb nicht nach-
kommen zu kénnen, weil ihm der Schein, das Verzeichnis, der Brief, der Nachweis oder die Kennzeichen
verloren gegangen oder sonst abhanden gekommen sind, so hat er auf Verlangen der Verwaltungsbehérde
eine Versicherung an Eides statt tiber den Verbleib des Scheins, Verzeichnisses, Briefs, Nachweises oder der
Kennzeichen abzugeben. Dies gilt auch, wenn jemand fUr einen verloren gegangenen oder sonst abhanden
gekommenen Schein, Brief oder Nachweis oder ein verloren gegangenes oder sonst abhanden gekommenes
Anhangerverzeichnis oder Kennzeichen eine neue Ausfertigung oder ein neues Kennzeichen beantragt.
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§ 5a
(weggefallen)

§ 5b
Unterhaltung der Verkehrszeichen

(1) Die Kosten der Beschaffung, Anbringung, Entfernung, Unterhaltung und des Betriebs der amtlichen Ver-
kehrszeichen und -einrichtungen sowie der sonstigen vom Bundesministerium fur Digitales und Verkehr zu-
gelassenen Verkehrszeichen und -einrichtungen tragt der Trager der Stral3enbaulast fir diejenige Strale, in
deren Verlauf sie angebracht werden oder angebracht worden sind, bei geteilter Stralienbaulast der fir die
durchgehende Fahrbahn zustandige Trager der StraRenbaulast. Ist ein Trager der StralRenbaulast nicht vor-
handen, so tragt der Eigentiimer der Stralle die Kosten.

(2) Diese Kosten tragen abweichend vom Absatz 1

a) die Unternehmer der Schienenbahnen fiir Andreaskreuze, Schranken, Blinklichter mit oder ohne Halb-
schranken;

b) die Unternehmer im Sinne des Personenbeférderungsgesetzes fir Haltestellenzeichen;

c) die Gemeinden in der Ortsdurchfahrt fir Parkuhren und andere Vorrichtungen oder Einrichtungen zur Uber-
wachung der Parkzeit, Stralenschilder, Gelander, Wegweiser zu innerértlichen Zielen und Verkehrszei-
chen fir Laternen, die nicht die ganze Nacht brennen;

d) die Bauunternehmer und die sonstigen Unternehmer von Arbeiten auf und neben der Stral3e flir Verkehrs-
zeichen und -einrichtungen, die durch diese Arbeiten erforderlich werden;

e) die Unternehmer von Werkstatten, Tankstellen sowie sonstigen Anlagen und Veranstaltungen fir die ent-
sprechenden amtlichen oder zugelassenen Hinweiszeichen;

f) die Trager der Stral3enbaulast der StralRen, von denen der Verkehr umgeleitet werden soll, fur Wegweiser
fur Bedarfsumleitungen.

(3) Das Bundesministerium flr Digitales und Verkehr wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates bei der Einfiihrung neuer amtlicher Verkehrszeichen und -einrichtungen zu bestimmen,
dass abweichend von Absatz 1 die Kosten entsprechend den Regelungen des Absatzes 2 ein anderer zu
tragen hat.

(4) Kostenregelungen auf Grund kreuzungsrechtlicher Vorschriften nach Bundes- und Landesrecht bleiben
unberlhrt.

(5) Diese Kostenregelung umfasst auch die Kosten fir Verkehrszdhlungen, Larmmessungen, Larmberech-
nungen und Abgasmessungen.

(6) Kénnen Verkehrszeichen oder Verkehrseinrichtungen aus technischen Griinden oder wegen der Sicherheit
und Leichtigkeit des StralRenverkehrs nicht auf der Stralle angebracht werden, haben die Eigentimer der
Anliegergrundstiicke das Anbringen zu dulden. Schaden, die durch das Anbringen oder Entfernen der Ver-
kehrszeichen oder Verkehrseinrichtungen entstehen, sind zu beseitigen. Wird die Benutzung eines Grund-
stiicks oder sein Wert durch die Verkehrszeichen oder Verkehrseinrichtungen nicht unerheblich beeintrachtigt
oder kénnen Schaden, die durch das Anbringen oder Entfernen der Verkehrszeichen oder Verkehrseinrich-
tungen entstanden sind, nicht beseitigt werden, so ist eine angemessene Entschadigung in Geld zu leisten.
Zur Schadensbeseitigung und zur Entschadigungsleistung ist derjenige verpflichtet, der die Kosten fir die
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen zu tragen hat. Kommt eine Einigung nicht zustande, so entschei-
det die héhere Verwaltungsbehorde. Vor der Entscheidung sind die Beteiligten zu héren. Die Landesregierun-
gen werden ermachtigt, durch Rechtsverordnung die zustéandige Behorde abweichend von Satz 5 zu bestim-
men. Sie kdnnen diese Ermachtigung auf oberste Landesbehdérden tbertragen.
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§6

Verordnungsermachtigungen

(1) Das Bundesministerium flr Digitales und Verkehr wird ermachtigt, soweit es zur Abwehr von Gefahren flr
die Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs auf 6ffentlichen StralRen erforderlich ist, Rechtsverordnungen mit
Zustimmung des Bundesrates Uber Folgendes zu erlassen:

1. die Zulassung von Personen zum Straf3enverkehr, insbesondere Uber

a) den Inhalt und die Giltigkeitsdauer von Fahrerlaubnissen, insbesondere unterschieden nach Fahrer-
laubnisklassen, Uber die Probezeit sowie Uber Auflagen und Beschréankungen zu Fahrerlaubnissen,

b) die erforderliche Befahigung und Eignung von Personen fir ihre Teilnahme am Stral3enverkehr, das
Mindestalter und die sonstigen Anforderungen und Voraussetzungen zur Teilnahme am StralRenver-
kehr,

c) die Ausbildung und die Fortbildung von Personen zur Herstellung und zum Erhalt der Voraussetzun-
gen nach Buchstabe b und die sonstigen MaRhahmen, um die sichere Teilnahme von Personen am
StralRenverkehr zu gewahrleisten, insbesondere hinsichtlich Personen, die nur bedingt geeignet oder
ungeeignet oder nicht befahigt zur Teilnahme am StralRenverkehr sind,

d) die Prifung und Beurteilung des Erfiillens der Voraussetzungen nach den Buchstaben b und c,

e) Ausnahmen von einzelnen Anforderungen und Inhalten der Zulassung von Personen, insbesondere
von der Fahrerlaubnispflicht und von einzelnen Erteilungsvoraussetzungen,

2. das Verhalten im Verkehr, auch im ruhenden Verkehr,
3. das Verhalten der Beteiligten nach einem Verkehrsunfall, das geboten ist, um

a) den Verkehr zu sichern und Verletzten zu helfen,

b) Feststellungen zu ermoglichen, die zur Geltendmachung oder Abwehr von zivilrechtlichen Schadens-
ersatzansprichen erforderlich sind, insbesondere Feststellungen zur Person der Beteiligten, zur Art
ihrer Beteiligung, zum Unfallhergang und zum Versicherer der unfallbeteiligten Fahrzeuge,

4. die Bezeichnung von im Fahreignungsregister zu speichernden Straftaten und Ordnungswidrigkeiten

a) fir die MaBnahmen nach den Regelungen der Fahrerlaubnis auf Probe nebst der Bewertung dieser
Straftaten und Ordnungswidrigkeiten als schwerwiegend oder weniger schwerwiegend,

b) fir die Malnahmen des Fahreignungsbewertungssystems, wobei
aa) bei der Bezeichnung von Straftaten deren Bedeutung fur die Sicherheit im Stralkenverkehr zu-
grunde zu legen ist,
bb) Ordnungswidrigkeiten mit Punkten bewertet werden und bei der Bezeichnung und Bewertung von
Ordnungswidrigkeiten deren jeweilige Bedeutung fir die Sicherheit des Stralkenverkehrs und die
Hohe des angedrohten Regelsatzes der Geldbulie oder eines Regelfahrverbotes zugrunde zu
legen sind,
5. die Anforderungen an

a) Bau, Einrichtung, Ausristung, Beschaffenheit, Priifung und Betrieb von Fahrzeugen,

b) die in oder auf Fahrzeugen einzubauenden oder zu verwendenden Fahrzeugteile, insbesondere An-
lagen, Bauteile, Instrumente, Gerate und sonstige Ausristungsgegenstande, einschliellich deren Pri-
fung,

6. die Zulassung von Fahrzeugen zum StralRenverkehr, insbesondere Uber

a) die Voraussetzungen fiir die Zulassung, die Vorgaben fiir das Inbetriebsetzen zulassungspflichtiger
und zulassungsfreier Fahrzeuge, die regelmaflige Untersuchung der Fahrzeuge sowie Uber die Ver-
antwortung, die Pflichten und die Rechte der Halter,

b) Ausnahmen von der Pflicht zur Zulassung sowie Ausnahmen von einzelnen Anforderungen nach
Buchstabe a,

7. die Einrichtung einer zentralen Stelle zur Erarbeitung und Evaluierung von verbindlichen Prifvorgaben
bei regelmafigen Fahrzeuguntersuchungen,

8. die zur Verhiutung von Belastigungen anderer, zur VerhlGtung von schadlichen Umwelteinwirkungen im
Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes oder zur Unterstitzung einer geordneten stadtebaulichen
Entwicklung erforderlichen MalRnahmen,

9. die MaRnahmen

a) Uber den Straltenverkehr, die zur Erhaltung der 6ffentlichen Sicherheit oder zu Verteidigungszwecken
erforderlich sind,

b) zur Durchfihrung von Grof3raum- und Schwertransporten,
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c) im Ubrigen, die zur Erhaltung der Sicherheit und Ordnung auf éffentlichen StraRen oder zur Verhiitung
einer Uber das verkehrsubliche Mal} hinausgehenden Abnutzung der Stralen erforderlich sind, insbe-
sondere bei GroRveranstaltungen,

10. das Anbieten zum Verkauf, das Verduliern, das Verwenden, das Erwerben oder das sonstige Inverkehr-
bringen von Fahrzeugen und Fahrzeugteilen,

11. die Kennzeichnung und die Anforderungen an die Kennzeichnung von Fahrzeugen und Fahrzeugteilen,

12. den Nachweis Uber die Entsorgung oder den sonstigen Verbleib von Fahrzeugen und Fahrzeugteilen,
auch nach ihrer Auerbetriebsetzung,

13. die Ermittlung, das Auffinden und die Sicherstellung von gestohlenen, verlorengegangenen oder sonst
abhanden gekommenen Fahrzeugen, Fahrzeugkennzeichen sowie Fuhrerscheinen und Fahrzeugpapie-
ren einschlieBlich ihrer Vordrucke, soweit nicht die Strafverfolgungsbehdérden hierfiir zustandig sind,

14. die Uberwachung der gewerbsméRigen Vermietung von Kraftfahrzeugen und Anhéngern an Selbstfahrer,
15. die Beschrankung des StralRenverkehrs einschlief3lich des ruhenden Verkehrs

a) zugunsten schwerbehinderter Menschen mit auRergewdhnlicher Gehbehinderung, mit beidseitiger A-
melie oder Phokomelie oder vergleichbaren Funktionseinschrankungen sowie zugunsten blinder Men-
schen,

b) zugunsten der Bewohner stadtischer Quartiere mit erheblichem Parkraummangel, der nachweislich
besteht oder auf Grund konkretisierter stddtebaulich-verkehrsplanerischer Erwagungen zu erwarten
ist,

c) zur Erforschung des Unfallgeschehens, des Verkehrsverhaltens, der Verkehrsablaufe oder zur Erpro-
bung geplanter verkehrssichernder oder verkehrsregelnder Malinahmen,

16. die Einrichtung von Sonderfahrspuren fir Linienomnibusse und Taxen sowie zur Erprobung neuer
Mobilitatsformen oder der Verringerung der Anzahl von Fahrten,

17. die Einrichtung und Nutzung von fahrzeugfihrerlosen Parksystemen im niedrigen Geschwindigkeitsbe-
reich auf Parkflachen,

18. allgemeine Ausnahmen von den Verkehrsvorschriften nach Abschnitt | oder von auf Grund dieser Ver-
kehrsvorschriften erlassener Rechtsverordnungen zur Durchfiihrung von Versuchen, die eine Weiterent-
wicklung dieser Rechtsnormen zum Gegenstand haben,

19. die Befugnis von Personal der Bundeswehr zur dringend gebotenen Verkehrsregelung bei Durchflihrung
von militdrisch notwendigen Verkehrsbewegungen zur Erfullung von Aufgaben der Landes- und Blndnis-
verteidigung.

Rechtsverordnungen nach Satz 1 Nummer 18 Uber allgemeine Ausnahmen von Verkehrsvorschriften nach

diesem Gesetz sind fur die Dauer von langstens finf Jahren zu befristen; eine einmalige Verlangerung der

Geltungsdauer um langstens finf Jahre ist zulassig. Rechtsverordnungen kénnen nicht nach Satz 1 erlassen

werden Uber solche Regelungsgegenstande, Uber die Rechtsverordnungen nach Absatz 2 erlassen werden

durfen. Die Abwehr von Gefahren fur die Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs auf 6ffentlichen Strafien
nach Satz 1 umfasst auch den stralenverkehrsrechtlichen Schutz von Malinahmen zur Rettung aus Gefahren
fur Leib und Leben von Menschen oder den Schutz zivilrechtlicher Schadensersatzanspriiche Unfallbeteiligter.

(2) Das Bundesministerium fur Digitales und Verkehr wird ermachtigt, soweit es zur Abwehr von Gefahren fur
die Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs auf 6ffentlichen Straen erforderlich ist, Rechtsverordnungen
ohne Zustimmung des Bundesrates Uber Folgendes zu erlassen:

1. die Typgenehmigung von Fahrzeugen, Systemen, Bauteilen und selbststandigen technischen Einheiten
fur diese Fahrzeuge, sofern sie unionsrechtlichen Vorgaben unterliegt, ber die Fahrzeugeinzelgenehmi-
gung, sofern ihr nach Unionrecht eine Geltung in allen Mitgliedstaaten der Europaischen Union zukommt,
sowie Uber das Anbieten zum Verkauf, das Inverkehrbringen, die Inbetriebnahme, das VerauRern oder
die Einfuhr von derart genehmigten oder genehmigungspflichtigen Fahrzeugen, Systemen, Bauteilen und
selbststédndigen technischen Einheiten fur diese Fahrzeuge, insbesondere Uber
a) die Systematisierung von Fahrzeugen,

b) die technischen und baulichen Anforderungen an Fahrzeuge, Systeme, Bauteile und selbststandige
technische Einheiten, einschlielich der durchzufiihrenden Prifverfahren zur Feststellung der Konfor-
mitat,

c) die Sicherstellung der Ubereinstimmung von Fahrzeugen, Systemen, Bauteilen und selbststéndigen
technischen Einheiten fir diese Fahrzeuge mit einem genehmigten Typ bei ihrer Herstellung,

d) den Zugang zu technischen Informationen sowie zu Reparatur- und Wartungsinformationen,

e) die Bewertung, Benennung und Uberwachung von technischen Diensten,
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f) die Kennzeichnung und Verpackung von Systemen, Bauteilen und selbststandigen technischen Ein-
heiten fir Fahrzeuge oder

g) die Zulassung von Teilen und Ausristungen, von denen eine ernste Gefahr flir das einwandfreie Funk-
tionieren wesentlicher Systeme von Fahrzeugen ausgehen kann,

die Marktiiberwachung von Fahrzeugen, Systemen, Bauteilen und selbststandigen technischen Einheiten
fur diese Fahrzeuge,

die Pflichten der Hersteller und ihrer Bevollmachtigten, der Einflihrer sowie der Handler im Rahmen

a) des Typgenehmigungsverfahrens im Sinne der Nummer 1,

b) des Fahrzeugeinzelgenehmigungsverfahrens im Sinne der Nummer 1 oder

c) des Anbietens zum Verkauf, des Inverkehrbringens, der Inbetriebnahme, des Veraulerns, der Einfuhr
sowie der Marktliberwachung von Fahrzeugen, Systemen, Bauteilen und selbststandigen technischen
Einheiten flr diese Fahrzeuge oder

die Technologien, Strategien und andere Mittel, fiir die festgestellt ist, dass

a) sie die Leistungen der Fahrzeuge, Systeme, Bauteile oder selbststandigen technischen Einheiten fir
Fahrzeuge bei Prifverfahren unter ordnungsgemafRen Betriebsbedingungen verfalschen oder

b) ihre Verwendung im Rahmen des Typgenehmigungsverfahrens oder des Fahrzeugeinzelgenehmi-
gungsverfahrens im Sinne der Nummer 1 aus anderen Griinden nicht zuldssig ist.

(3) In Rechtsverordnungen nach Absatz 1 oder Absatz 2 kdnnen hinsichtlich der dort genannten Gegenstande
jeweils auch geregelt werden:

1.

die Erteilung, Beschrankung oder Entziehung von Rechten, die sonstigen MalRnahmen zur Anordnung
oder Umsetzung, die Anerkennung auslandischer Berechtigungen oder MaRnahmen, die Verwaltungs-
verfahren einschlieBlich der erforderlichen Nachweise sowie die Zustandigkeiten und die Ausnahmebe-
fugnisse der vollziehenden Behdrden im Einzelfall,

Art, Inhalt, Herstellung, Gestaltung, Lieferung, Ausfertigung, Beschaffenheit und Giiltigkeit von Kennzei-
chen, Plaketten, Urkunden, insbesondere von Fihrerscheinen, und sonstigen Bescheinigungen,

die Anerkennung, Zulassung, Registrierung, Akkreditierung, Begutachtung, Beaufsichtigung oder Uber-
wachung von natlrlichen oder juristischen Personen des Privatrechts oder von sonstigen Einrichtungen
im Hinblick auf ihre Tatigkeiten

a) der Prifung, Untersuchung, Beurteilung und Begutachtung von Personen, Fahrzeugen oder Fahr-
zeugteilen sowie der Herstellung und Lieferung nach Nummer 2,

b) des Anbietens von MalRnahmen zur Herstellung oder zum Erhalt der Voraussetzungen nach Absatz 1
Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b oder

¢) der Prifung und Zertifizierung von Qualitatssicherungssystemen,

einschlieBlich der jeweiligen Voraussetzungen, insbesondere der Anforderungen an die natirlichen oder

juristischen Personen des Privatrechts oder an die Einrichtungen, an ihre Trager und an ihre verantwort-

lichen oder ausfihrenden Personen, einschlie3lich der Vorgabe eines Erfahrungsaustausches sowie ein-

schliel3lich der Verarbeitung von personenbezogenen Daten Uber die die Tatigkeiten ausfiihrenden oder

hieran teilnehmenden Personen durch die zustandigen Behérden, durch die nattrlichen oder juristischen

Personen des Privatrechts oder durch die Einrichtungen in dem Umfang, der fir ihre jeweilige Tatigkeit

und deren Qualitatssicherung erforderlich ist,

Emissionsgrenzwerte unter Berlcksichtigung der technischen Entwicklung zum Zeitpunkt des Erlasses

der jeweiligen Rechtsverordnung,

die Mitwirkung natirlicher oder juristischer Personen des Privatrechts bei der Aufgabenwahrnehmung in

Form ihrer Beauftragung, bei der Durchfihrung von bestimmten Aufgaben zu helfen (Verwaltungshilfe),

oder in Form der Ubertragung bestimmter Aufgaben nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 5, 6, 7 oder 9

Buchstabe b oder Absatz 2 auf diese Personen (Beleihung), insbesondere

a) die Bestimmung der Aufgaben und die Art und Weise der Aufgabenerledigung,

b) die Anforderungen an diese Personen und ihre Uberwgchung einschliellich des Verfahrens und des
Zusammenwirkens der zustandigen Behorden bei der Uberwachung oder

c) die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch diese Personen, insbesondere die Ubermitt-
lung solcher Daten an die zustandige Behdrde,

die Ubertragung der Wahrnehmung von einzelnen Aufgaben auf die Bundesanstalt fiir StraRenwesen

oder das Kraftfahrt-Bundesamt oder

die notwendige Versicherung der naturlichen oder juristischen Personen des Privatrechts oder der sons-

tigen Einrichtungen in den Fallen der Nummer 3 oder Nummer 5 zur Deckung aller im Zusammenhang
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mit den dort genannten Tatigkeiten entstehenden Anspriche sowie die Freistellung der fir die Anerken-
nung, Zulassung, Registrierung, Akkreditierung, Begutachtung, Beaufsichtigung, Uberwachung, Beauf-
tragung oder Aufgabenubertragung zustandigen Bundes- oder Landesbehérde von Ansprichen Dritter
wegen Schaden, die diese Personen oder Einrichtungen verursachen.

(4) Rechtsverordnungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 2, 5 und 8 oder Absatz 2, jeweils auch in Verbindung
mit Absatz 3, kdnnen auch erlassen werden

1. zur Abwehr von Gefahren, die vom Verkehr auf 6ffentlichen Stralen ausgehen,
2. zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen, die von Fahrzeugen ausgehen, oder
3. zum Schutz der Verbraucher.

Rechtsverordnungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 2, 5 und 8, auch in Verbindung mit Absatz 3, kdnnen
auch erlassen werden

1. zum Schutz der Bevélkerung in Fuligangerbereichen oder verkehrsberuhigten Bereichen, der Wohnbe-
volkerung oder der Erholungssuchenden vor Emissionen, die vom Verkehr auf 6ffentlichen Strallen aus-
gehen, insbesondere zum Schutz vor Larm oder vor Abgasen,

2. fur Sonderregelungen an Sonn- und Feiertagen oder
3. fur Sonderregelungen tber das Parken in der Zeit von 22 Uhr bis 6 Uhr.

(4a) Rechtsverordnungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2, 8, 15 Buchstabe b oder ¢, Nummer 16 oder 18
kénnen auch erlassen werden zur Verbesserung des Schutzes der Umwelt, darunter des Klimaschutzes, zum
Schutz der Gesundheit oder zur Unterstitzung der stddtebaulichen Entwicklung, soweit sie nicht bereits nach
Absatz 4 erlassen werden konnen. Diese Rechtsverordnungen sollen insbesondere vorsehen, dass
Gemeinden bei den nach Landesrecht fur die Ausfuhrung der Rechtsverordnungen bestimmten Beh6rden den
Erlass von Anordnungen zur Gewahrleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, zur Verbesserung
des Schutzes der Umwelt, zum Schutz der Gesundheit oder zur Unterstiitzung der stadtebaulichen
Entwicklung beantragen kénnen. Die nach Satz 1 erlassenen Rechtsverordnungen und auf ihnen beruhenden
Anordnungen missen neben der Verbesserung des Schutzes der Umwelt, des Schutzes der Gesundheit oder
der Unterstlitzung der stadtebaulichen Entwicklung die Leichtigkeit des Verkehrs berilicksichtigen und diirfen
die Sicherheit des Verkehrs nicht beeintrachtigen.

(5) Rechtsverordnungen nach Absatz 1 oder 2 kdnnen auch zur Durchfihrung von Rechtsakten der Europai-
schen Gemeinschaft oder der Europaischen Union und zur Durchfiihrung von zwischenstaatlichen Vereinba-
rungen im Anwendungsbereich dieses Gesetzes erlassen werden.

(6) Rechtsverordnungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 5 oder 8 oder nach Absatz 2, sofern sie jeweils in
Verbindung mit Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 oder Satz 2 Nummer 1 erlassen werden, oder Rechtsverordnungen
nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 12 werden vom Bundesministerium fir Digitales und Verkehr und vom
Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz gemeinsam
erlassen. Rechtsverordnungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 11, 13 oder 14 oder nach Absatz 3 Nummer 2
in Verbindung mit Absatz 1 Nummer 1 oder 6 kénnen auch zum Zweck der Bekdmpfung von Straftaten
erlassen werden. Im Fall des Satzes 2 werden diese Rechtsverordnungen vom Bundesministerium fir
Digitales und Verkehr und vom Bundesministerium des Innern und fir Heimat gemeinsam erlassen.
Rechtsverordnungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 2, 5 oder 8 oder nach Absatz 2, sofern sie jeweils in
Verbindung mit Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 erlassen werden, werden vom Bundesministerium fir Digitales und
Verkehr und vom Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz
gemeinsam erlassen. Rechtsverordnungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2, 8, 15 Buchstabe b oder c,
Nummer 16 oder 18, sofern sie jeweils in Verbindung mit Absatz 4a erlassen werden, werden vom
Bundesministerium fur Digitales und Verkehr, vom Bundesministerium fur Umwelt, Naturschutz, nukleare
Sicherheit und Verbraucherschutz und vom Bundesministerium fur Wirtschaft und Klimaschutz gemeinsam
erlassen.

(7) Keiner Zustimmung des Bundesrates bedirfen Rechtsverordnungen

1. zur Durchfiihrung der Vorschriften nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 in Verbindung mit Absatz 3 oder

2. Uber allgemeine Ausnahmen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 18, auch in Verbindung mit den Absatzen 3
bis 6.

Vor ihrem Erlass sind die zustandigen obersten Landesbehdrden zu hoéren.
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(8) Das Bundesministerium fiir Digitales und Verkehr wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustim-

mung des Bundesrates, jedoch unbeschadet des Absatzes 6,

1. sofern Verordnungen nach diesem Gesetz gedndert oder abgeldst werden, Verweisungen in Gesetzen
und Rechtsverordnungen auf diese geanderten oder abgeldsten Vorschriften durch Verweisungen auf
die jeweils inhaltsgleichen neuen Vorschriften zu ersetzen,

2. inden auf Grund des Absatzes 1 oder 2, jeweils auch in Verbindung mit den Absatzen 3 bis 7 erlassenen
Rechtsverordnungen enthaltene Verweisungen auf Vorschriften in Rechtsakten der Europaischen Ge-
meinschaft oder der Europaischen Union zu é&ndern, soweit es zur Anpassung an Anderungen jener Vor-
schriften erforderlich ist, oder

3. Vorschriften der auf Grund des Absatzes 1 oder 2, jeweils auch in Verbindung mit den Abséatzen 3 bis 7
erlassenen Rechtsverordnungen zu streichen oder in ihrem Wortlaut einem verbleibenden Anwendungs-
bereich anzupassen, sofern diese Vorschriften durch den Erlass entsprechender Vorschriften in unmittel-
bar im Anwendungsbereich dieses Gesetzes geltenden Rechtsakten der Europaischen Gemeinschaft
oder der Europaischen Union unanwendbar geworden oder in ihrem Anwendungsbereich beschrankt
worden sind.

(9) In den Rechtsverordnungen nach Absatz 1, jeweils auch in Verbindung mit den Absatzen 3 bis 6, kann mit
Zustimmung des Bundesrates die jeweilige Ermachtigung ganz oder teilweise auf die Landesregierungen
Ubertragen werden, um besonderen regionalen Bediirfnissen angemessen Rechnung zu tragen. Soweit eine
nach Satz 1 erlassene Rechtsverordnung die Landesregierungen zum Erlass von Rechtsverordnungen er-
machtigt, sind diese befugt, die Ermachtigung durch Rechtsverordnung ganz oder teilweise auf andere Lan-
desbehdrden zu Ubertragen.

§ 6a
Gebiihren

(1) Kosten (Gebiihren und Auslagen) werden erhoben

1. fur Amtshandlungen, einschlieRlich Prifungen und Uberprifungen im Rahmen der Qualitatssicherung,
Abnahmen, Begutachtungen, Untersuchungen, Verwarnungen - ausgenommen Verwarnungen im Sinne
des Gesetzes iber Ordnungswidrigkeiten -, Informationserteilungen und Registerauskiinften

a) nach diesem Gesetz und nach den auf diesem Gesetz beruhenden Rechtsvorschriften,

b) nach dem Gesetz zu dem Ubereinkommen vom 20. Mérz 1958 (iber die Annahme einheitlicher Bedin-
gungen fir die Genehmigung der Ausrustungsgegenstéande und Teile von Kraftfahrzeugen und tber
die gegenseitige Anerkennung der Genehmigung vom 12. Juni 1965 (BGBI. 1965 Il S. 857) in der
Fassung des Gesetzes vom 20. Dezember 1968 (BGBI. 1968 Il S. 1224) und nach den auf diesem
Gesetz beruhenden Rechtsvorschriften,

c) nach dem Gesetz zu dem Européischen Ubereinkommen vom 30. September 1957 (iber die interna-
tionale Beférderung gefahrlicher Guter auf der StralRle (ADR) vom 18. August 1969 (BGBI. 1969 Il
S. 1489) und nach den auf diesem Gesetz beruhenden Rechtsvorschriften,

d) nach dem Fahrpersonalgesetz und den darauf beruhenden Rechtsverordnungen, soweit die Amts-
handlungen vom Kraftfahrt-Bundesamt vorgenommen werden,

e) nach dem Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz und den darauf beruhenden Rechtsverordnungen,

2. fur Untersuchungen von Fahrzeugen nach dem Personenbeférderungsgesetz in der im Bundesgesetz-
blatt Teil 1ll, Gliederungsnummer 9240-1, verdffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geandert durch
Artikel 7 des Gesetzes Uber die unentgeltliche Beforderung Schwerbehinderter im &ffentlichen Personen-
verkehr vom 9. Juli 1979 (BGBI. | S. 989), und nach den auf diesem Gesetz beruhenden Rechtsvorschrif-
ten,

3. fur MaBnahmen im Zusammenhang mit der AuRerbetriebsetzung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeug-
anhangern.

(2) Das Bundesministerium fur Digitales und Verkehr wird ermachtigt, die gebuhrenpflichtigen Amtshandlun-
gen sowie die Geblihrensatze fiir die einzelnen Amtshandlungen, einschlieRlich Prifungen und Uberpriifun-
gen im Rahmen der Qualitatssicherung, Abnahmen, Begutachtungen, Untersuchungen, Verwarnungen - aus-
genommen Verwarnungen im Sinne des Gesetzes iber Ordnungswidrigkeiten -, Informationserteilungen und
Registerauskiinften im Sinne des Absatzes 1 durch Rechtsverordnung zu bestimmen und dabei feste Satze,
auch in Form von Zeitgebiihren, oder Rahmensatze vorzusehen. Die Geblihrensatze sind so zu bemessen,
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dass der mit den Amtshandlungen, einschlieBlich Prifungen, Abnahmen, Begutachtungen, Untersuchungen,
Verwarnungen - ausgenommen Verwarnungen im Sinne des Gesetzes uber Ordnungswidrigkeiten -, Informa-
tionserteilungen und Registerauskinften verbundene Personal- und Sachaufwand gedeckt wird; der Sachauf-
wand kann den Aufwand fur eine externe Begutachtung umfassen; bei beglnstigenden Amtshandlungen kann
daneben die Bedeutung, der wirtschaftliche Wert oder der sonstige Nutzen fir den Gebuhrenschuldner ange-
messen berlicksichtigt werden. Im Bereich der Geblihren der Landesbehdrden (bt das Bundesministerium flr
Digitales und Verkehr die Ermachtigung auf der Grundlage eines Antrags oder einer Stellungnahme von min-
destens funf Landern beim Bundesministerium fir Verkehr und digitale Infrastruktur aus. Der Antrag oder die
Stellungnahme sind mit einer Schatzung des Personal- und Sachaufwands zu begriinden. Das Bundesminis-
terium fir Digitales und Verkehr kann die Gbrigen Lander ebenfalls zur Beibringung einer Schatzung des Per-
sonal- und Sachaufwands auffordern.

(3) Im Ubrigen findet das Verwaltungskostengesetz in der bis zum 14. August 2013 geltenden Fassung An-
wendung. In den Rechtsverordnungen nach Absatz 2 kénnen jedoch die Kostenbefreiung, die Kostenglaubi-
gerschaft, die Kostenschuldnerschaft, der Umfang der zu erstattenden Auslagen und die Kostenerhebung ab-
weichend von den Vorschriften des Verwaltungskostengesetzes geregelt werden.

(4) In den Rechtsverordnungen nach Absatz 2 kann bestimmt werden, dass die fir die einzelnen Amtshand-
lungen, einschlieRlich Prifungen, Abnahmen, Begutachtungen und Untersuchungen, zuldssigen Gebuhren
auch erhoben werden dirfen, wenn die Amtshandlungen aus Grinden, die nicht von der Stelle, die die Amts-
handlungen hatte durchfiihren sollen, zu vertreten sind, und ohne ausreichende Entschuldigung des Bewerbers
oder Antragstellers am festgesetzten Termin nicht stattfinden konnten oder abgebrochen werden mussten.

(5) Rechtsverordnungen Uber Kosten, deren Glaubiger der Bund ist, bedirfen nicht der Zustimmung des Bun-
desrates.

(5a) Fir das Ausstellen von Parkausweisen flir Bewohner stadtischer Quartiere mit erheblichem Parkraum-
mangel kénnen die nach Landesrecht zustandigen Behorden Gebihren erheben. Fir die Festsetzung der
Gebulhren werden die Landesregierungen ermachtigt, Geblhrenordnungen zu erlassen. In den Geblihrenord-
nungen konnen auch die Bedeutung der Parkmdglichkeiten, deren wirtschaftlicher Wert oder der sonstige
Nutzen der Parkmdglichkeiten fir die Bewohner angemessen beriicksichtigt werden. In den Geblhrenordnun-
gen kann auch ein Hdchstsatz festgelegt werden. Die Erméachtigung kann durch Rechtsverordnung weiter
Ubertragen werden.

(6) Fir das Parken auf 6ffentlichen Wegen und Platzen kénnen in Ortsdurchfahrten die Gemeinden, im Ubri-
gen die Trager der Strallenbaulast, Geblihren erheben. Fir die Festsetzung der Gebihren werden die Lan-
desregierungen ermachtigt, Geblhrenordnungen zu erlassen. In diesen kann auch ein Héchstsatz festgelegt
werden. Die Ermachtigung kann durch Rechtsverordnung weiter Ubertragen werden.

(7) Die Regelung des Absatzes 6 Satz 2 bis 4 ist auf die Erhebung von Gebihren fur die Benutzung von bei
GrolRveranstaltungen im Interesse der Ordnung und Sicherheit des Verkehrs eingerichteter gebihrenpflichti-
ger Parkplatze entsprechend anzuwenden.

(8) Die Zulassung eines Fahrzeugs oder die Zuteilung eines Kennzeichens fir ein zulassungsfreies Fahrzeug

kann durch Rechtsvorschriften davon abhangig gemacht werden, dass die nach Absatz 1 in Verbindung mit

einer Rechtsverordnung nach Absatz 2 fir die Zulassung des Fahrzeugs oder Zuteilung des Kennzeichens
vorgesehenen Geblhren und Auslagen, einschliellich rickstandiger Gebuhren und Auslagen aus vorausge-
gangenen Zulassungsvorgangen, entrichtet sind. Eine solche Regelung darf

1. fir den Fall eines in bundesrechtlichen Vorschriften geregelten internetbasierten Zulassungsverfahrens
vom Bundesministerium fur Digitales und Verkehr durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundes-
rates,

2. von den Landern in den Ubrigen Fallen sowie im Fall der Nummer 1, solange und soweit das Bundesmi-
nisterium fur Digitales und Verkehr von seiner Erméachtigung nach Nummer 1 nicht Gebrauch gemacht
hat,

getroffen werden.
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§6b
Herstellung, Vertrieb und Ausgabe von Kennzeichen

(1) Wer Kennzeichen fiir Fahrzeuge herstellen, vertreiben oder ausgeben will, hat dies der Zulassungsbehérde
vorher anzuzeigen.

(2) (weggefallen)

(3) Uber die Herstellung, den Vertrieb und die Ausgabe von Kennzeichen sind nach naherer Bestimmung (§ 6
Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 in Verbindung mit Absatz 3 Nummer 2) Einzelnachweise zu fiihren, aufzubewahren
und zustandigen Personen auf Verlangen zur Priifung auszuhandigen.

(4) Die Herstellung, der Vertrieb oder die Ausgabe von Kennzeichen ist zu untersagen, wenn diese ohne die
vorherige Anzeige hergestellt, vertrieben oder ausgegeben werden.

(5) Die Herstellung, der Vertrieb oder die Ausgabe von Kennzeichen kann untersagt werden, wenn

1. Tatsachen vorliegen, aus denen sich die Unzuverlassigkeit des Verantwortlichen oder der von ihm mit
Herstellung, Vertrieb oder Ausgabe von Kennzeichen beauftragten Personen ergibt, oder

2. gegen die Vorschriften Uber die Fiihrung, Aufbewahrung oder Aushandigung von Nachweisen tber die
Herstellung, den Vertrieb oder die Ausgabe von Kennzeichen verstof3en wird.

§ 6¢
Herstellung, Vertrieb und Ausgabe von Kennzeichenvorprodukten

§ 6b Abs. 1, 3, 4 Nr. 1 sowie Abs. 5 gilt entsprechend fir die Herstellung, den Vertrieb oder die Ausgabe von
bestimmten - nach naherer Bestimmung durch das Bundesministerium fir Digitales und Verkehr festzulegen-
den (§ 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 in Verbindung mit Absatz 3 Nummer 2) - Kennzeichenvorprodukten, bei
denen nur noch die Beschriftung fehlt.

§ 6d
Auskunft und Priifung

(1) Die mit der Herstellung, dem Vertrieb oder der Ausgabe von Kennzeichen befassten Personen haben den
zustandigen Behorden oder den von ihnen beauftragten Personen Uber die Beachtung der in § 6b Abs. 1 bis
3 bezeichneten Pflichten die erforderlichen Auskiinfte unverziglich zu erteilen.

(2) Die mit der Herstellung, dem Vertrieb oder der Ausgabe von Kennzeichenvorprodukten im Sinne des § 6¢
befassten Personen haben den zustandigen Behérden oder den von ihnen beauftragten Personen tber die
Beachtung der in § 6b Abs. 1 und 3 bezeichneten Pflichten die erforderlichen Auskinfte unverzuglich zu ertei-
len.

(3) Die von der zustéandigen Behoérde beauftragten Personen diirfen im Rahmen der Absatze 1 und 2 Grund-
stlicke, Geschéaftsraume, Betriebsrdume und Transportmittel der Auskunftspflichtigen wahrend der Betriebs-
oder Geschaftszeit zum Zwecke der Prufung und Besichtigung betreten.

§ 6e
Fiihren von Kraftfahrzeugen in Begleitung

(1) Das Bundesministerium flr Digitales und Verkehr wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates zur Senkung des Unfallrisikos junger Fahranfanger die erforderlichen Vorschriften zu
erlassen, insbesondere Uber
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1. das Herabsetzen des allgemein vorgeschriebenen Mindestalters zum Fiihren von Kraftfahrzeugen mit
einer Fahrerlaubnis der Klassen B und BE,

2. die zur Erhaltung der Sicherheit und Ordnung auf den 6ffentlichen Stralen notwendigen Auflagen, insbe-
sondere dass der Fahrerlaubnisinhaber wahrend des Fuhrens eines Kraftfahrzeuges von mindestens ei-
ner namentlich benannten Person begleitet sein muss,

3. die Aufgaben und Befugnisse der begleitenden Person nach Nummer 2, insbesondere Uber die Moglich-
keit, dem Fahrerlaubnisinhaber als Ansprechpartner beratend zur Verfliigung zu stehen,

4. die Anforderungen an die begleitende Person nach Nummer 2, insbesondere tber
a) das Lebensalter,

b) den Besitz einer Fahrerlaubnis sowie Uiber deren Mitfiihren und Aushandigung an zur Uberwachung
zustandige Personen,

c) ihre Belastung mit Eintragungen im Fahreignungsregister sowie

d) Uber Beschrankungen oder das Verbot des Genusses alkoholischer Getranke und berauschender
Mittel,

5. die Ausstellung einer Priifungsbescheinigung, die abweichend von § 2 Abs. 1 Satz 3 ausschlielich im
Inland langstens bis drei Monate nach Erreichen des allgemein vorgeschriebenen Mindestalters zum
Nachweis der Fahrberechtigung dient, sowie iber deren Mitfliihren und Aushandigung an zur Uberwa-
chung des Stralkenverkehrs berechtigte Personen,

6. die Kosten in entsprechender Anwendung des § 6a Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 4 und

7. das Verfahren.

(2) Eine auf der Grundlage der Rechtsverordnung nach Absatz 1 erteilte Fahrerlaubnis der Klassen B und BE
ist zu widerrufen, wenn der Fahrerlaubnisinhaber entgegen einer vollziehbaren Auflage nach Absatz 1 Num-
mer 2 ein Kraftfahrzeug ohne Begleitung durch eine namentlich benannte Person fuhrt. Die Erteilung einer
neuen Fahrerlaubnis erfolgt unbeschadet der Ubrigen Voraussetzungen nach den Vorschriften des § 2a.

(3) Im Ubrigen gelten die allgemeinen Vorschriften (iber die Fahrerlaubnispflicht, die Erteilung, die Entziehung
oder die Neuerteilung der Fahrerlaubnis, die Regelungen fiir die Fahrerlaubnis auf Probe, das Fahrerlaubnis-
register und die Zulassung von Personen zum Stral3enverkehr. Fir die Priifungsbescheinigung nach Absatz 1
Nr. 5 gelten im Ubrigen die Vorschriften (iber den Fiihrerschein entsprechend.

§ 6f
Entgelte fiir Begutachtungsstellen fiir Fahreignung

Das Bundesministerium fiir Digitales und Verkehr kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates die Entgelte der Begutachtungsstellen fir Fahreignung festsetzen, soweit

1. die Begutachtungsstellen aus Anlass von Verwaltungsverfahren nach straRenverkehrsrechtlichen Vor-

schriften medizinisch-psychologische Untersuchungen durchfiihren und

2. die Festsetzung erforderlich ist, um die Qualitat der Begutachtung zu férdern.

Bei der Festsetzung der Entgelte ist den berechtigten Interessen der Leistungsbringer und der zur Zahlung
der Entgelte Verpflichteten Rechnung zu tragen. Soweit der Leistungsumfang nicht einheitlich geregelt ist, sind
dabei Mindest- und HOchstsatze festzusetzen.

§ 6g
Internetbasierte Zulassungsverfahren bei Kraftfahrzeugen

(1) In Ergénzung der allgemeinen Vorschriften Gber die Zulassung von Fahrzeugen zum Stralenverkehr, die
Zuteilung von Kennzeichen fur zulassungsfreie Fahrzeuge und die Auf3erbetriebsetzung von Fahrzeugen koén-
nen diese Verwaltungsverfahren nach Maligabe der nachstehenden Vorschriften internetbasiert durchgefihrt
werden (internetbasierte Zulassung). Fur dieses Verwaltungsverfahren ist das Verwaltungsverfahrensgesetz
anzuwenden.
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(2) Ein Verwaltungsakt kann nach ndherer Bestimmung einer Rechtsverordnung nach Absatz 4 Satz 1 Num-

mer 1 vollstadndig durch automatische Einrichtungen erlassen werden, wenn

1. die maschinelle Priifung der Entscheidungsvoraussetzungen auf der Grundlage eines automatisierten
Prufprogrammes erfolgt, das bei der zustandigen Behdérde eingerichtet ist und ausschlieRlich von ihr be-
trieben wird, und

2. sichergestellt ist, dass das Ergebnis der Priifung nur die antragsgemalie Bescheidung oder die Ableh-
nung des Antrages sein kann.

Ein nach Satz 1 erlassener Verwaltungsakt steht einen Monat, beginnend mit dem Tag, an dem der Verwal-

tungsakt wirksam wird, unter dem Vorbehalt der Nachprifung. Solange der Vorbehalt wirksam ist, kann der

Verwaltungsakt jederzeit aufgehoben oder geadndert werden.

(3) Nach naherer Bestimmung einer Rechtsverordnung nach Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 bis 5 kdnnen

1. natlrlichen oder juristischen Personen des Privatrechts bestimmte Aufgaben eines internetbasierten Zu-
lassungsverfahrens, ausgenommen die Entscheidung tber den Antrag, oder bei der Inbetriebnahme der-
art zugelassener Fahrzeuge Ubertragen werden (Beleihung) oder

2. naturliche oder juristische Personen des Privatrechts beauftragt werden, an der Durchfihrung von Auf-
gaben im Sinne der Nummer 1 mitzuwirken (Verwaltungshilfe).

Personen im Sinne des Satzes 1 mussen fachlich geeignet, zuverlassig, auch hinsichtlich ihrer Finanzen, und

unabhangig von den Interessen der sonstigen Beteiligten sein.

(4) Das Bundesministerium fur Digitales und Verkehr wird erméachtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustim-

mung des Bundesrates

1. die Einzelheiten des Erlasses und der Aufhebung eines Verwaltungsaktes im Sinne des Absatzes 2 zu

regeln, insbesondere

a) die Anforderungen an das Priifprogramm,

b) besondere Bestimmungen zur Bekanntgabe, zur Wirksamkeit sowie zur Riicknahme und zum Wider-

ruf des Verwaltungsaktes,

das fir die Identifizierung von Antragstellern zu wahrende Vertrauensniveau zu regeln,

3. die Aufgaben im Sinne des Absatzes 3 zu bestimmen,

a) mit denen Personen beliehen oder
b) an deren Durchfihrung Verwaltungshelfer beteiligt
werden kdnnen, sowie die Art und Weise der Aufgabenerledigung,

4. die nadheren Anforderungen an Personen im Sinne des Absatzes 3 zu bestimmen, einschlief3lich deren
Uberwachung, des Verfahrens und des Zusammenwirkens der zusténdigen Behorden bei der Uberwa-
chung,

5. die notwendige Haftpflichtversicherung der beliehenen oder beauftragten Person zur Deckung aller im
Zusammenhang mit der Wahrnehmung der ubertragenen Aufgabe oder der Hilfe zur Erfullung der Auf-
gabe entstandenen Schaden sowie die Freistellung der fir Ubertragung oder Beauftragung und Aufsicht
zustandigen Bundesbehoérde oder Landesbehdérde von Anspriichen Dritter wegen etwaiger Schaden, die
die beliehene oder beauftragte Person verursacht, zu regeln,

6. bestimmte Aufgaben eines internetbasierten Zulassungsverfahrens dem Kraftfahrt-Bundesamt zu liber-
tragen, soweit die Aufgaben eine bundeseinheitliche Durchfiihrung erfordern, und das Zusammenwirken
mit den fir die Zulassung zustandigen Behorden zu regeln,

7. besondere Anforderungen an die Inbetriebnahme von Fahrzeugen, die internetbasiert zugelassen sind,
zu regeln, insbesondere hinsichtlich
a) des Verwendens befristet gliltiger Kennzeichenschilder einschlieRlich deren Herstellung, Ausstellung,

Anbringung und Giiltigkeitsdauer,
b) des Versandes von Zulassungsunterlagen und der endgliltigen Kennzeichenschilder,

8. die Ausstellung befristet glltiger elektronischer Fahrzeugdokumente, insbesondere zum Nachweis der
Zulassung, und deren Umwandlung in kérperliche Dokumente zu regeln, insbesondere
a) die Art und Weise der Erstellung, der Verwendung und der Speicherung solcher Dokumente,

b) die Speicherung der Dokumente in einem Dateisystem, das beim Kraftfahrt-Bundesamt errichtet und
von diesem betrieben wird,

9. die Errichtung und den Betrieb eines zentralen Dateisystems beim Kraftfahrt-Bundesamt
a) mit fahrzeugbezogenen Daten, die fur die Prifung der Zulassungsfahigkeit der Fahrzeuge erforderlich

sind, insbesondere mit den Daten der unionsrechtlich vorgeschriebenen Ubereinstimmungsbeschei-
nigungen einschlieBlich der Fahrzeug-ldentifizierungsnummer,

N
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b) mit den Daten der Fahrzeuge, die Auskunft Giber nach oder auf Grund von Unionsrecht einzuhaltende
Fahrzeugeigenschaften geben,
sowie die Pflicht zur Ubermittlung dieser Daten durch die Hersteller oder Einflihrer der Fahrzeuge zu
regeln,
10. die Durchfihrung anderer als stralRenverkehrsrechtlicher Rechtsvorschriften bei einer internetbasierten
Zulassung zu regeln.
Das in Satz 1 Nummer 9 vorgesehene Dateisystem darf weder mit dem Zentralen Fahrzeugregister des Kraft-
fahrt-Bundesamtes noch mit den drtlichen Fahrzeugregistern der Zulassungsbehdérden verknlpft werden.

(5) Fur Vorschriften des Verwaltungsverfahrens in den Absatzen 1 bis 3 und in Rechtsverordnungen auf Grund
des Absatzes 4 kann durch Rechtsverordnung des Bundesministeriums fur Digitales und Verkehr mit Zustim-
mung des Bundesrates vorgeschrieben werden, dass von diesen Vorschriften durch Landesrecht nicht abge-
wichen werden kann. Die Vorschriften, von denen durch Landesrecht nicht abgewichen werden kann, sind
dabei zu nennen.

L.
HAFTPFLICHT

§7
Haftung des Halters, Schwarzfahrt

(1) Wird bei dem Betrieb eines Kraftfahrzeugs ein Mensch getdtet, der Korper oder die Gesundheit eines
Menschen verletzt oder eine Sache beschadigt, so ist der Halter verpflichtet, dem Verletzten den daraus ent-
stehenden Schaden zu ersetzen.

(2) Die Ersatzpflicht ist ausgeschlossen, wenn der Unfall durch héhere Gewalt verursacht wird.

(3) Benutzt jemand das Kraftfahrzeug ohne Wissen und Willen des Fahrzeughalters, so ist er anstelle des
Halters zum Ersatz des Schadens verpflichtet; daneben bleibt der Halter zum Ersatz des Schadens verpflich-
tet, wenn die Benutzung des Kraftfahrzeugs durch sein Verschulden erméglicht worden ist. Satz 1 findet keine
Anwendung, wenn der Benutzer vom Fahrzeughalter fur den Betrieb des Kraftfahrzeugs angestellt ist oder
wenn ihm das Kraftfahrzeug vom Halter Uberlassen worden ist.

§8

Ausnahmen

Die Vorschriften des § 7 gelten nicht,

1. wenn der Unfall durch ein Kraftfahrzeug verursacht wurde, das auf ebener Bahn mit keiner hdheren Ge-

schwindigkeit als 20 Kilometer in der Stunde fahren kann, es sei denn, es handelt sich um ein Kraftfahr-

zeug mit autonomer Fahrfunktion im Sinne des § 1d Absatz 1 und 2, das sich im autonomen Betrieb

befindet,

wenn der Verletzte bei dem Betrieb des Kraftfahrzeugs tatig war oder

3. wenn eine Sache beschadigt worden ist, die durch das Kraftfahrzeug beférdert worden ist, es sei denn,
dass eine beforderte Person die Sache an sich tréagt oder mit sich fuhrt.

N

§ 8a
Entgeltliche Personenbeférderung, Verbot des Haftungsausschlusses

Im Fall einer entgeltlichen, geschaftsmaligen Personenbeférderung darf die Verpflichtung des Halters, wegen
Totung oder Verletzung beférderter Personen Schadensersatz nach § 7 zu leisten, weder ausgeschlossen
noch beschrankt werden. Die GeschaftsmaRigkeit einer Personenbeforderung wird nicht dadurch ausge-
schlossen, dass die Beforderung von einer Korperschaft oder Anstalt des 6ffentlichen Rechts betrieben wird.
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§9

Mitverschulden

Hat bei der Entstehung des Schadens ein Verschulden des Verletzten mitgewirkt, so finden die Vorschriften
des § 254 des Burgerlichen Gesetzbuchs mit der MaRgabe Anwendung, dass im Fall der Beschadigung einer
Sache das Verschulden desjenigen, welcher die tatsachliche Gewalt tiber die Sache ausiibt, dem Verschulden
des Verletzten gleichsteht.

§10
Umfang der Ersatzpflicht bei Tétung

(1) Im Fall der Tétung ist der Schadensersatz durch Ersatz der Kosten einer versuchten Heilung sowie des
Vermdgensnachteils zu leisten, den der Getétete dadurch erlitten hat, dass wahrend der Krankheit seine Er-
werbsfahigkeit aufgehoben oder gemindert oder eine Vermehrung seiner Bedirfnisse eingetreten war. Der
Ersatzpflichtige hat auRerdem die Kosten der Beerdigung demjenigen zu ersetzen, dem die Verpflichtung ob-
liegt, diese Kosten zu tragen.

(2) Stand der Getotete zur Zeit der Verletzung zu einem Dritten in einem Verhaltnis, vermoge dessen er diesem
gegenuber kraft Gesetzes unterhaltspflichtig war oder unterhaltspflichtig werden konnte, und ist dem Dritten
infolge der Tétung das Recht auf Unterhalt entzogen, so hat der Ersatzpflichtige dem Dritten insoweit Scha-
densersatz zu leisten, als der Getotete wahrend der mutmalllichen Dauer seines Lebens zur Gewahrung des
Unterhalts verpflichtet gewesen sein wiirde. Die Ersatzpflicht tritt auch dann ein, wenn der Dritte zur Zeit der
Verletzung gezeugt, aber noch nicht geboren war.

(3) Der Ersatzpflichtige hat dem Hinterbliebenen, der zur Zeit der Verletzung zu dem Getéteten in einem be-
sonderen persdnlichen Naheverhaltnis stand, fur das dem Hinterbliebenen zugefligte seelische Leid eine an-
gemessene Entschadigung in Geld zu leisten. Ein besonderes personliches Naheverhaltnis wird vermutet,
wenn der Hinterbliebene der Ehegatte, der Lebenspartner, ein Elternteil oder ein Kind des Getéteten war.

§ 11

Umfang der Ersatzpflicht bei Korperverletzung

Im Fall der Verletzung des Korpers oder der Gesundheit ist der Schadensersatz durch Ersatz der Kosten der
Heilung sowie des Vermogensnachteils zu leisten, den der Verletzte dadurch erleidet, dass infolge der Verlet-
zung zeitweise oder dauernd seine Erwerbsfahigkeit aufgehoben oder gemindert oder eine Vermehrung seiner
Bedirfnisse eingetreten ist. Wegen des Schadens, der nicht Vermdgensschaden ist, kann auch eine billige
Entschadigung in Geld gefordert werden.

§12
Héchstbetrage

(1) Der Ersatzpflichtige haftet

1. im Fall der Toétung oder Verletzung eines oder mehrerer Menschen durch dasselbe Ereignis nur bis zu
einem Betrag von insgesamt fiinf Millionen Euro, bei Verursachung des Schadens auf Grund der Ver-
wendung einer hoch- oder vollautomatisierten Fahrfunktion gemaR § 1a oder beim Betrieb einer autono-
men Fahrfunktion geman § 1e nur bis zu einem Betrag von insgesamt zehn Millionen Euro; im Fall einer
entgeltlichen, geschaftsmaligen Personenbeférderung erhoht sich fiir den ersatzpflichtigen Halter des
beférdernden Kraftfahrzeugs bei der Tétung oder Verletzung von mehr als acht beférderten Personen
dieser Betrag um 600 000 Euro fir jede weitere getotete oder verletzte beférderte Person;

2. im Fall der Sachbeschadigung, auch wenn durch dasselbe Ereignis mehrere Sachen beschadigt werden,
nur bis zu einem Betrag von insgesamt einer Million Euro, bei Verursachung des Schadens auf Grund
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der Verwendung einer hoch- oder vollautomatisierten Fahrfunktion gemaR § 1a oder beim Betrieb einer
autonomen Fahrfunktion gemaf § 1e, nur bis zu einem Betrag von insgesamt zwei Millionen Euro.
Die Hochstbetrdge nach Satz 1 Nr. 1 gelten auch fur den Kapitalwert einer als Schadensersatz zu leistenden
Rente.

(2) Ubersteigen die Entschadigungen, die mehreren auf Grund desselben Ereignisses zu leisten sind, insge-
samt die in Absatz 1 bezeichneten Hochstbetrage, so verringern sich die einzelnen Entschadigungen in dem
Verhaltnis, in welchem ihr Gesamtbetrag zu dem Hbochstbetrag steht.

§ 12a
Hochstbetrage bei Beforderung gefahrlicher Giiter

(1) Werden gefahrliche Guter befordert, haftet der Ersatzpflichtige

1. im Fall der Tétung oder Verletzung eines oder mehrerer Menschen durch dasselbe Ereignis nur bis zu
einem Betrag von insgesamt zehn Millionen Euro,

2. im Fall der Sachbeschadigung an unbeweglichen Sachen, auch wenn durch dasselbe Ereignis mehrere
Sachen beschadigt werden, nur bis zu einem Betrag von insgesamt zehn Millionen Euro,

sofern der Schaden durch die die Gefahrlichkeit der beforderten Giter begrindenden Eigenschaften verur-

sacht wird. Im Ubrigen bleibt § 12 Abs. 1 unberthrt.

(2) Gefahrliche Guter im Sinne dieses Gesetzes sind Stoffe und Gegensténde, deren Beférderung auf der
Strale nach den Anlagen A und B zu dem Europaischen Ubereinkommen vom 30. September 1957 (iber die
internationale Beférderung gefahrlicher Guter auf der Stralle (ADR) (BGBI. 1969 Il S. 1489) in der jeweils
geltenden Fassung verboten oder nur unter bestimmten Bedingungen gestattet ist.

(3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn es sich um freigestellte Beférderungen geféahrlicher Glter oder um
Beférderungen in begrenzten Mengen unterhalb der im Unterabschnitt 1.1.3.6. zu dem in Absatz 2 genannten
Ubereinkommen festgelegten Grenzen handelt.

(4) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn der Schaden bei der Beférderung innerhalb eines Betriebs entstan-
den ist, in dem gefahrliche Giter hergestellt, bearbeitet, verarbeitet, gelagert, verwendet oder vernichtet wer-
den, soweit die Beférderung auf einem abgeschlossenen Gelande stattfindet.

(5) § 12 Abs. 2 gilt entsprechend.

§12b
Nichtanwendbarkeit der Hochstbetrage

Die §§ 12 und 12a sind nicht anzuwenden, wenn ein Schaden bei dem Betrieb eines gepanzerten Gleisket-
tenfahrzeugs verursacht wird.

§13
Geldrente

(1) Der Schadensersatz wegen Aufhebung oder Minderung der Erwerbsfahigkeit und wegen Vermehrung der
Bedurfnisse des Verletzten sowie der nach § 10 Abs. 2 einem Dritten zu gewahrende Schadensersatz ist fir
die Zukunft durch Entrichtung einer Geldrente zu leisten.

(2) Die Vorschriften des § 843 Abs. 2 bis 4 des Birgerlichen Gesetzbuchs finden entsprechende Anwendung.

(3) Ist bei der Verurteilung des Verpflichteten zur Entrichtung einer Geldrente nicht auf Sicherheitsleistung
erkannt worden, so kann der Berechtigte gleichwohl Sicherheitsleistung verlangen, wenn die Vermdgensver-
haltnisse des Verpflichteten sich erheblich verschlechtert haben; unter der gleichen Voraussetzung kann er
eine Erhéhung der in dem Urteil bestimmten Sicherheit verlangen.
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§14
Verjahrung

Auf die Verjahrung finden die fir unerlaubte Handlungen geltenden Verjahrungsvorschriften des Blrgerlichen
Gesetzbuchs entsprechende Anwendung.

§15
Verwirkung

Der Ersatzberechtigte verliert die ihm auf Grund der Vorschriften dieses Gesetzes zustehenden Rechte, wenn
er nicht spatestens innerhalb zweier Monate, nachdem er von dem Schaden und der Person des Ersatzpflich-
tigen Kenntnis erhalten hat, dem Ersatzpflichtigen den Unfall anzeigt. Der Rechtsverlust tritt nicht ein, wenn
die Anzeige infolge eines von dem Ersatzberechtigten nicht zu vertretenden Umstands unterblieben ist oder
der Ersatzpflichtige innerhalb der bezeichneten Frist auf andere Weise von dem Unfall Kenntnis erhalten hat.

§ 16
Sonstige Gesetze

Unberthrt bleiben die bundesrechtlichen Vorschriften, nach welchen der Fahrzeughalter fir den durch das
Fahrzeug verursachten Schaden in weiterem Umfang als nach den Vorschriften dieses Gesetzes haftet oder
nach welchen ein anderer fir den Schaden verantwortlich ist.

§17
Schadensverursachung durch mehrere Kraftfahrzeuge

(1) Wird ein Schaden durch mehrere Kraftfahrzeuge verursacht und sind die beteiligten Fahrzeughalter einem
Dritten kraft Gesetzes zum Ersatz des Schadens verpflichtet, so hangt im Verhaltnis der Fahrzeughalter zuei-
nander die Verpflichtung zum Ersatz sowie der Umfang des zu leistenden Ersatzes von den Umstanden, ins-
besondere davon ab, inwieweit der Schaden vorwiegend von dem einen oder dem anderen Teil verursacht
worden ist.

(2) Wenn der Schaden einem der beteiligten Fahrzeughalter entstanden ist, gilt Absatz 1 auch fir die Haftung
der Fahrzeughalter untereinander.

(3) Die Verpflichtung zum Ersatz nach den Absatzen 1 und 2 ist ausgeschlossen, wenn der Unfall durch ein
unabwendbares Ereignis verursacht wird, das weder auf einem Fehler in der Beschaffenheit des Kraftfahr-
zeugs noch auf einem Versagen seiner Vorrichtungen beruht. Als unabwendbar gilt ein Ereignis nur dann,
wenn sowohl der Halter als auch der Fiihrer des Kraftfahrzeugs jede nach den Umstanden des Falles gebo-
tene Sorgfalt beobachtet hat. Der Ausschluss gilt auch fiir die Ersatzpflicht gegeniiber dem Eigentiimer eines
Kraftfahrzeugs, der nicht Halter ist.

(4) Die Vorschriften der Absatze 1 bis 3 sind entsprechend anzuwenden, wenn der Schaden durch ein Kraft-
fahrzeug und ein Tier oder durch ein Kraftfahrzeug und eine Eisenbahn verursacht wird.

§18
Ersatzpflicht des Fahrzeugfiihrers

(1) In den Fallen des § 7 Abs. 1 ist auch der FUhrer des Kraftfahrzeugs zum Ersatz des Schadens nach den
Vorschriften der §§ 8 bis 15 verpflichtet. Die Ersatzpflicht ist ausgeschlossen, wenn der Schaden nicht durch
ein Verschulden des Fuhrers verursacht ist.
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(2) Die Vorschrift des § 16 findet entsprechende Anwendung.

(3) Istin den Fallen des § 17 auch der Fihrer eines Kraftfahrzeugs zum Ersatz des Schadens verpflichtet, so
sind auf diese Verpflichtung in seinem Verhaltnis zu den Haltern und Fihrern der anderen beteiligten Kraft-
fahrzeuge, zu dem Tierhalter oder Eisenbahnunternehmer die Vorschriften des § 17 entsprechend anzuwen-
den.

§19
Haftung des Halters bei Unfidllen mit Anhdngern und Gespannen

(1) Wird bei dem Betrieb eines Anhangers, der dazu bestimmt ist, von einem Kraftfahrzeug (Zugfahrzeug)
gezogen zu werden, ein Mensch getdtet, der Koérper oder die Gesundheit eines Menschen verletzt oder eine
Sache beschadigt, ist der Halter des Anhangers verpflichtet, dem Verletzten den daraus entstehenden Scha-
den zu ersetzen. Die Regelungen zur Haftung des Halters eines Kraftfahrzeugs nach § 7 Absatz 2 und 3, § 8
Nummer 2 und 3 sowie den §§ 8a bis 16 gelten entsprechend. Die Satze 1 und 2 gelten nicht, wenn der Unfall
durch einen Anhanger verursacht wurde, der im Unfallzeitpunkt mit einem Kraftfahrzeug verbunden war, das
auf ebener Bahn mit keiner hoheren Geschwindigkeit als 20 Kilometer in der Stunde fahren kann, es sei denn,
es handelt sich um ein Kraftfahrzeug mit autonomer Fahrfunktion im Sinne des § 1d Absatz 1 und 2, das sich
im autonomen Betrieb befindet.

(2) Wird der Schaden eines anderen durch ein Zugfahrzeug mit Anhanger (Gespann) verursacht, haftet der
Halter jedes dieser Fahrzeuge dem anderen fiir die Betriebsgefahr des gesamten Gespanns als Gesamt-
schuldner. Die Ersatzpflicht des gesamtschuldnerisch haftenden Halters ist auf die Hochstbetrage der §§ 12
und 12a beschrankt.

(3) Wird ein Schaden durch ein Gespann und ein weiteres Kraftfahrzeug verursacht und sind die beteiligten
Fahrzeughalter einem Dritten kraft Gesetzes zum Ersatz des Schadens verpflichtet oder ist der Schaden ei-
nem der beteiligten Fahrzeughalter entstanden, gilt fir die Ersatzpflichten im Verhaltnis der Halter von Zug-
fahrzeug und Anhanger zu dem Halter des weiteren beteiligten Kraftfahrzeugs § 17 Absatz 1 bis 3 entspre-
chend.

(4) Ist in den Fallen der Absatze 2 und 3 der Halter des Zugfahrzeugs oder des Anhangers zum Ersatz des
Schadens verpflichtet, kann er nach § 426 des Biirgerlichen Gesetzbuchs von dem Halter des zu dem Ge-
spann verbundenen anderen Fahrzeugs Ausgleich verlangen. Im Verhaltnis dieser Halter zueinander ist nur
der Halter des Zugfahrzeugs verpflichtet. Satz 2 gilt nicht, soweit sich durch den Anhanger eine héhere Gefahr
verwirklicht hat als durch das Zugfahrzeug allein; in diesem Fall hangt die Verpflichtung zum Ausgleich davon
ab, inwieweit der Schaden vorwiegend von dem Zugfahrzeug oder dem Anhanger verursacht worden ist. Das
Ziehen des Anhangers allein verwirklicht im Regelfall keine hdhere Gefahr. Der Ersatz fur Schaden der Halter
des Zugfahrzeugs und des Anhangers richtet sich im Verhaltnis zueinander nach den allgemeinen Vorschrif-
ten.

(5) Die Absatze 3 und 4 sind entsprechend anzuwenden, wenn der Schaden durch ein Gespann und ein Tier
oder durch ein Gespann und eine Eisenbahn verursacht wird.

(6) Wird ein Schaden eines Dritten oder eines beteiligten Kraftfahrzeughalters durch einen Anhanger verur-
sacht, der im Unfallzeitpunkt nicht mit einem Zugfahrzeug verbunden war, oder ist der Schaden an einem
solchen Anhanger entstanden, ist § 17 entsprechend anzuwenden.

§ 19a
Ersatzpflicht des Fiihrers von Anhdngern und Gespannen

(1) Der Fuhrer eines Gespanns haftet wie der Fihrer eines Kraftfahrzeugs. § 18 Absatz 1 und 2 ist entspre-
chend anzuwenden.
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(2) Ist in den Fallen des § 19 Absatz 3 und 5 auch der Fuhrer des Gespanns zum Ersatz des Schadens
verpflichtet, ist im Verhaltnis zu den Haltern und FUhrern der weiteren beteiligten Kraftfahrzeuge, zu dem Tier-
halter oder zu dem Eisenbahnunternehmer § 17 entsprechend anzuwenden. Ist der Fihrer des Gespanns in
den Féllen des § 19 Absatz 2, 3 und 5 zum Ersatz des Schadens verpflichtet, kann er von den Haltern des
Zugfahrzeugs und des Anhangers nach § 426 des Birgerlichen Gesetzbuchs Ausgleich verlangen. Der Ersatz
fir Schaden des Fihrers des Gespanns richtet sich im Verhaltnis zu den Haltern des Zugfahrzeugs und des
Anhangers nach den allgemeinen Vorschriften.

(3) Im Fall des § 19 Absatz 6 haftet der Fiihrer eines Anhangers wie der Fuhrer eines Kraftfahrzeugs.

. §20
Ortliche Zustandigkeit

Fir Klagen, die auf Grund dieses Gesetzes erhoben werden, ist auch das Gericht zustandig, in dessen Bezirk
das schadigende Ereignis stattgefunden hat.

L.
STRAF- UND BURGELDVORSCHRIFTEN

§21
Fahren ohne Fahrerlaubnis

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer

ein Kraftfahrzeug fuhrt, obwohl er die dazu erforderliche Fahrerlaubnis nicht hat oder ihm das FUhren des
Fahrzeugs nach § 44 des Strafgesetzbuchs oder nach § 25 dieses Gesetzes verboten ist, oder

als Halter eines Kraftfahrzeugs anordnet oder zulasst, dass jemand das Fahrzeug fihrt, der die dazu
erforderliche Fahrerlaubnis nicht hat oder dem das Fihren des Fahrzeugs nach § 44 des Strafgesetz-
buchs oder nach § 25 dieses Gesetzes verboten ist.

(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessatzen wird bestraft, wer

2.

3.

eine Tat nach Absatz 1 fahrlassig begeht,

vorsatzlich oder fahrlassig ein Kraftfahrzeug fuhrt, obwohl der vorgeschriebene Fihrerschein nach § 94
der Strafprozessordnung in Verwahrung genommen, sichergestellt oder beschlagnahmt ist, oder
vorsatzlich oder fahrlassig als Halter eines Kraftfahrzeugs anordnet oder zulasst, dass jemand das Fahr-
zeug flihrt, obwohl der vorgeschriebene Fihrerschein nach § 94 der Strafprozessordnung in Verwahrung
genommen, sichergestellt oder beschlagnahmt ist.

(3) In den Fallen des Absatzes 1 kann das Kraftfahrzeug, auf das sich die Tat bezieht, eingezogen werden,
wenn der Tater

1.

das Fahrzeug gefiihrt hat, obwohl ihm die Fahrerlaubnis entzogen oder das Fiihren des Fahrzeugs nach
§ 44 des Strafgesetzbuchs oder nach § 25 dieses Gesetzes verboten war oder obwohl eine Sperre nach
§ 69a Abs. 1 Satz 3 des Strafgesetzbuchs gegen ihn angeordnet war,

als Halter des Fahrzeugs angeordnet oder zugelassen hat, dass jemand das Fahrzeug flhrte, dem die
Fahrerlaubnis entzogen oder das Filhren des Fahrzeugs nach § 44 des Strafgesetzbuchs oder nach § 25
dieses Gesetzes verboten war oder gegen den eine Sperre nach § 69a Abs. 1 Satz 3 des Strafgesetz-
buchs angeordnet war, oder

in den letzten drei Jahren vor der Tat schon einmal wegen einer Tat nach Absatz 1 verurteilt worden ist.

§ 22
Kennzeichenmissbrauch

(1) Wer in rechtswidriger Absicht
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1. ein Kraftfahrzeug oder einen Kraftfahrzeuganhanger, fir die ein amtliches Kennzeichen nicht ausgege-
ben oder zugelassen worden ist, mit einem Zeichen versieht, das geeignet ist, den Anschein amtlicher
Kennzeichnung hervorzurufen,

2. ein Kraftfahrzeug oder einen Kraftfahrzeuganhanger mit einer anderen als der amtlich fir das Fahrzeug
ausgegebenen oder zugelassenen Kennzeichnung versieht,

3. das an einem Kraftfahrzeug oder einem Kraftfahrzeuganhanger angebrachte amtliche Kennzeichen ver-
andert, beseitigt, verdeckt oder sonst in seiner Erkennbarkeit beeintrachtigt,

wird, wenn die Tat nicht in anderen Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist, mit Freiheitsstrafe bis zu

einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Die gleiche Strafe trifft Personen, welche auf offentlichen Wegen oder Platzen von einem Kraftfahrzeug
oder einem Kraftfahrzeuganhanger Gebrauch machen, von denen sie wissen, dass die Kennzeichnung in der
in Absatz 1 Nr. 1 bis 3 bezeichneten Art gefalscht, verfalscht oder unterdriickt worden ist.

§ 22a
Missbrauchliches Herstellen, Vertreiben oder Ausgeben von Kennzeichen

—

1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
Kennzeichen ohne vorherige Anzeige bei der zustandigen Behdrde herstellt, vertreibt oder ausgibt, oder
(weggefallen)

Kennzeichen in der Absicht nachmacht, dass sie als amtlich zugelassene Kennzeichen verwendet oder
in Verkehr gebracht werden oder dass ein solches Verwenden oder Inverkehrbringen erméglicht werde,
oder Kennzeichen in dieser Absicht so verfalscht, dass der Anschein der Echtheit hervorgerufen wird,
oder

4. nachgemachte oder verfalschte Kennzeichen feilhalt oder in den Verkehr bringt.

wnN =

(2) Nachgemachte oder verfalschte Kennzeichen, auf die sich eine Straftat nach Absatz 1 bezieht, kbnnen
eingezogen werden. § 74a des Strafgesetzbuchs ist anzuwenden.

§ 22b
Missbrauch von Wegstreckenzdhlern und Geschwindigkeitsbegrenzern

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer

1. die Messung eines Wegstreckenzahlers, mit dem ein Kraftfahrzeug ausgeristet ist, dadurch verfalscht,
dass er durch Einwirkung auf das Gerat oder den Messvorgang das Ergebnis der Messung beeinflusst,

2. die bestimmungsgemale Funktion eines Geschwindigkeitsbegrenzers, mit dem ein Kraftfahrzeug ausge-
rustet ist, durch Einwirkung auf diese Einrichtung aufhebt oder beeintrachtigt oder

3. eine Straftat nach Nummer 1 oder 2 vorbereitet, indem er Computerprogramme, deren Zweck die Bege-
hung einer solchen Tat ist, herstellt, sich oder einem anderen verschafft, feilhalt oder einem anderen
Uberlasst.

(2) In den Fallen des Absatzes 1 Nr. 3 gilt § 149 Abs. 2 und 3 des Strafgesetzbuches entsprechend.

(3) Gegenstande, auf die sich die Straftat nach Absatz 1 bezieht, kbnnen eingezogen werden. § 74a des
Strafgesetzbuches ist anzuwenden.

§23

(weggefallen)
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§24
BuBgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig einer Rechtsverordnung nach § 1j Absatz 1 Num-
mer 1, 2, 4, 5 oder 6, § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a bis ¢ oder d, Nummer 2, 3, 5, 6 Buchstabe
a, Nummer 8 bis 16 oder 17, jeweils auch in Verbindung mit § 6 Absatz 3 Nummer 1 bis 5 oder 7, nach § 6e
Absatz 1 Nummer 1 bis 5 oder 7 oder nach § 6g Absatz 4 Satz 1 Nummer 3, 5, 7 oder 9 oder einer vollziehbaren
Anordnung auf Grund einer solchen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung flir einen
bestimmten Tatbestand auf diese Bul3geldvorschrift verweist.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig
einer Rechtsverordnung nach § 6 Absatz 2
a) Nummer 1 Buchstabe a bis e oder g,
b) Nummer 1 Buchstabe f, Nummer 2 oder 3 Buchstabe b,
¢) Nummer 3 Buchstabe a oder c oder
d) Nummer 4,

jeweils auch in Verbindung mit § 6 Absatz 3 Nummer 1, 2, 3 Buchstabe a oder ¢, Nummer 4, 5 oder 7
oder einer vollziehbaren Anordnung auf Grund einer solchen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit
die Rechtsverordnung fur einen bestimmten Tatbestand auf diese Buligeldvorschrift verweist, oder

2. einer unmittelbar geltenden Vorschrift in Rechtsakten der Europaischen Gemeinschaft oder der Europa-
ischen Union zuwiderhandelt, die inhaltlich einer Regelung entspricht, zu der die in Nummer 1

a) Buchstabe a,
b) Buchstabe b,
c) Buchstabe ¢ oder
d) Buchstabe d

genannten Vorschriften ermachtigen, soweit eine Rechtsverordnung nach Satz 2 fiir einen bestimmten
Tatbestand auf diese BuRgeldvorschrift verweist.

Das Bundesministerium fiir Digitales und Verkehr wird ermachtigt, soweit dies zur Durchsetzung der Rechts-
akte der Europaischen Gemeinschaft oder der Europaischen Union erforderlich ist, durch Rechtsverordnung
ohne Zustimmung des Bundesrates die Tatbestidnde zu bezeichnen, die als Ordnungswidrigkeit nach Satz 1
Nummer 2 geahndet werden kdnnen.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fallen

des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe d und Nummer 2 Buchstabe d mit einer GeldbufRe bis zu
funfhunderttausend Euro,

2. des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe ¢ und Nummer 2 Buchstabe ¢ mit einer Geldbuf3e bis zu
dreihunderttausend Euro,

3. des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a und Nummer 2 Buchstabe a mit einer Geldbule bis zu
hunderttausend Euro,

4. des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b und Nummer 2 Buchstabe b mit einer Geldbul3e bis zu
finfzigtausend Euro,

5. des Absatzes 1 mit einer Geldbule bis zu zweitausend Euro
geahndet werden.

(4) In den Fallen des Absatzes 3 Nummer 1 und 2 ist § 30 Absatz 2 Satz 3 des Gesetzes iber Ordnungswid-
rigkeiten anzuwenden.

(5) Fahrzeuge, Fahrzeugteile und Ausristungen, auf die sich eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 in Ver-
bindung mit § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 oder 10 oder eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 2 Satz 1
bezieht, kdbnnen eingezogen werden.
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§ 24a
0,5 Promille-Grenze, Tetrahydrocannabinol-Grenzwert

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig im Stralkenverkehr ein Kraftfahrzeug fihrt, obwohl
er 0,25 mg/l oder mehr Alkohol in der Atemluft oder 0,5 Promille oder mehr Alkohol im Blut oder eine Alkohol-
menge im Korper hat, die zu einer solchen Atem- oder Blutalkoholkonzentration fiihrt.

(1a) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig im Strallenverkehr ein Kraftfahrzeug fuhrt, obwohl
er 3,5 ng/ml oder mehr Tetrahydrocannabinol im Blutserum hat.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig unter der Wirkung eines in der Anlage zu dieser
Vorschrift genannten berauschenden Mittels im StralRenverkehr ein Kraftfahrzeug fiihrt. Eine solche Wirkung
liegt vor, wenn eine in dieser Anlage genannte Substanz im Blutserum nachgewiesen wird.

(2a) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig eine in Absatz 1a genannte Handlung begeht und
1. ein alkoholisches Getrank zu sich nimmt oder
2. die Fahrt antritt, obwohl er unter der Wirkung eines alkoholischen Getranks steht.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fallen der Absatze 1, 1a und 2 Satz 1 mit einer Geldbufte bis zu
dreitausend Euro und in den Fallen des Absatzes 2a mit einer Geldbufle bis zu flinftausend Euro geahndet
werden.

(4) Die Absatze 1a, 2 Satz 1 und Absatz 2a sind nicht anzuwenden, wenn eine dort oder in der Anlage zu
dieser Vorschrift genannte Substanz aus der bestimmungsgemaflen Einnahme eines fur einen konkreten
Krankheitsfall verschriebenen Arzneimittels herrGhrt.

(5) Das Bundesministerium fiir Digitales und Verkehr wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung im Einverneh-
men mit dem Bundesministerium fiir Gesundheit und dem Bundesministerium der Justiz mit Zustimmung des
Bundesrates die Liste der berauschenden Mittel und Substanzen in der Anlage zu dieser Vorschrift zu &ndern
oder zu erganzen, wenn dies nach wissenschaftlicher Erkenntnis im Hinblick auf die Sicherheit des Stralien-
verkehrs erforderlich ist.

§ 24b
(weggefallen)

§ 24c
Alkohol- und Cannabisverbot fiir Fahranfanger und Fahranfiangerinnen

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig in der Probezeit nach § 2a oder vor Vollendung
des 21. Lebensjahres als Fuhrer eines Kraftfahrzeugs im StralRenverkehr

1. ein alkoholisches Getrank oder die Substanz Tetrahydrocannabinol zu sich nimmt oder

2. die Fahrt antritt, obwohl er unter der Wirkung eines alkoholischen Getranks oder der Substanz
Tetrahydrocannabinol steht.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbul3e geahndet werden.

(3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn die Substanz Tetrahydrocannabinol aus der bestimmungsgemaflien
Einnahme eines fiir einen konkreten Krankheitsfall verschriebenen Arzneimittels herrihrt.
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§25
Fahrverbot

(1) Wird gegen die betroffene Person wegen einer Ordnungswidrigkeit nach § 24 Absatz 1, die sie unter grober
oder beharrlicher Verletzung der Pflichten eines Kraftfahrzeugfiihrers begangen hat, eine Geldbulle festge-
setzt, so kann ihr die Verwaltungsbehodrde oder das Gericht in der Bultgeldentscheidung fiir die Dauer von
einem Monat bis zu drei Monaten verbieten, im Stralenverkehr Kraftfahrzeuge jeder oder einer bestimmten
Art zu fihren. Wird gegen die betroffene Person wegen einer Ordnungswidrigkeit nach § 24a Absatz 1 bis 2a
eine GeldbuRe festgesetzt, so ist in der Regel auch ein Fahrverbot anzuordnen.

(2) Das Fahrverbot wird mit der Rechtskraft der BuRgeldentscheidung wirksam. Fir seine Dauer werden von
einer deutschen Behdrde ausgestellte nationale und internationale Flhrerscheine amtlich verwahrt. Dies gilt
auch, wenn der Fuhrerschein von einer Behoérde eines Mitgliedstaates der Europaischen Union oder eines
anderen Vertragsstaates des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum ausgestellt worden ist,
sofern der Inhaber seinen ordentlichen Wohnsitz im Inland hat. Wird er nicht freiwillig herausgegeben, so ist
er zu beschlagnahmen.

(2a) Ist in den zwei Jahren vor der Ordnungswidrigkeit ein Fahrverbot gegen die betroffene Person nicht ver-
hangt worden und wird auch bis zur BuRRgeldentscheidung ein Fahrverbot nicht verhdngt, so bestimmt die
Verwaltungsbehérde oder das Gericht abweichend von Absatz 2 Satz 1, dass das Fahrverbot erst wirksam
wird, wenn der Fuhrerschein nach Rechtskraft der BuRgeldentscheidung in amtliche Verwahrung gelangt,
spatestens jedoch mit Ablauf von vier Monaten seit Eintritt der Rechtskraft.

(2b) Werden gegen die betroffene Person mehrere Fahrverbote rechtskraftig verhangt, so sind die Verbots-
fristen nacheinander zu berechnen. Die Verbotsfrist auf Grund des friher wirksam gewordenen Fahrverbots
lauft zuerst. Werden Fahrverbote gleichzeitig wirksam, so lauft die Verbotsfrist auf Grund des friiher angeord-
neten Fahrverbots zuerst, bei gleichzeitiger Anordnung ist die friihere Tat maligebend.

(3) In anderen als in Absatz 2 Satz 3 genannten auslandischen Fihrerscheinen wird das Fahrverbot vermerkt.
Zu diesem Zweck kann der Fuhrerschein beschlagnahmt werden.

(4) Wird der Fihrerschein in den Fallen des Absatzes 2 Satz 4 oder des Absatzes 3 Satz 2 bei der betroffenen
Person nicht vorgefunden, so hat sie auf Antrag der Vollstreckungsbehdrde (§ 92 des Gesetzes uber Ord-
nungswidrigkeiten) bei dem Amtsgericht eine eidesstattliche Versicherung Uber den Verbleib des Fihrer-
scheins abzugeben. § 883 Abs. 2 und 3 der Zivilprozessordnung gilt entsprechend.

(5) Ist ein Fuhrerschein amtlich zu verwahren oder das Fahrverbot in einem auslandischen Fihrerschein zu
vermerken, so wird die Verbotsfrist erst von dem Tag an gerechnet, an dem dies geschieht. In die Verbotsfrist
wird die Zeit nicht eingerechnet, in welcher der Tater auf behérdliche Anordnung in einer Anstalt verwahrt wird.

(6) Die Dauer einer vorlaufigen Entziehung der Fahrerlaubnis (§ 111a der Strafprozessordnung) wird auf das
Fahrverbot angerechnet. Es kann jedoch angeordnet werden, dass die Anrechnung ganz oder zum Teil un-
terbleibt, wenn sie im Hinblick auf das Verhalten der betroffenen Person nach Begehung der Ordnungswidrig-
keit nicht gerechtfertigt ist. Der vorlaufigen Entziehung der Fahrerlaubnis steht die Verwahrung, Sicherstellung
oder Beschlagnahme des Fiihrerscheins (§ 94 der Strafprozessordnung) gleich.

(7) Wird das Fahrverbot nach Absatz 1 im Strafverfahren angeordnet (§ 82 des Gesetzes Gber Ordnungswid-
rigkeiten), so kann die Rickgabe eines in Verwahrung genommenen, sichergestellten oder beschlagnahmten
Fihrerscheins aufgeschoben werden, wenn die betroffene Person nicht widerspricht. In diesem Fall ist die Zeit
nach dem Urteil unverkurzt auf das Fahrverbot anzurechnen.

(8) Uber den Zeitpunkt der Wirksamkeit des Fahrverbots nach Absatz 2 oder 2a Satz 1 und iiber den Beginn
der Verbotsfrist nach Absatz 5 Satz 1 ist die betroffene Person bei der Zustellung der Buf3geldentscheidung
oder im Anschluss an deren Verkiindung zu belehren.
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§ 25a
Kostentragungspflicht des Halters

(1) Kann in einem BuRgeldverfahren wegen eines Halt- oder ParkverstoRes der Fiihrer des Kraftfahrzeugs,
der den Verstol begangen hat, nicht vor Eintritt der Verfolgungsverjahrung ermittelt werden oder wiirde seine
Ermittlung einen unangemessenen Aufwand erfordern, so werden dem Halter des Kraftfahrzeugs oder seinem
Beauftragten die Kosten des Verfahrens auferlegt; er hat dann auch seine Auslagen zu tragen. Entsprechen-
des gilt fir den Halter eines Kraftfahrzeuganhangers, wenn mit diesem Kraftfahrzeuganhanger, ohne dass
dieser an ein Kraftfahrzeug angehangt ist, ein Halt- oder Parkverstof3 begangen wurde und derjenige, der den
Verstol begangen hat, nicht vor Eintritt der Verfolgungsverjahrung ermittelt werden kann oder seine Ermittlung
einen unangemessenen Aufwand erfordern wirde. Von einer Entscheidung nach Satz 1 oder 2 wird abgese-
hen, wenn es unbillig wére, den Halter oder seinen Beauftragten mit den Kosten zu belasten.

(2) Die Kostenentscheidung ergeht mit der Entscheidung, die das Verfahren abschliel3t; vor der Entscheidung
ist derjenige zu héren, dem die Kosten auferlegt werden sollen.

(3) Gegen die Kostenentscheidung der Verwaltungsbehérde und der Staatsanwaltschaft kann innerhalb von
zwei Wochen nach Zustellung gerichtliche Entscheidung beantragt werden. § 62 Abs. 2 des Gesetzes Uber
Ordnungswidrigkeiten gilt entsprechend; fiir die Kostenentscheidung der Staatsanwaltschaft gelten auch § 50
Abs. 2 und § 52 des Gesetzes Uber Ordnungswidrigkeiten entsprechend. Die Kostenentscheidung des Ge-
richts ist nicht anfechtbar.

§ 26
Zustédndige Verwaltungsbehorde; Verjahrung

(1) Bei Ordnungswidrigkeiten nach den § 24 Absatz 1, § 24a Absatz 1 bis 2a und § 24c Absatz 1 ist Verwal-
tungsbehodrde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes Uber Ordnungswidrigkeiten die Behérde oder
Dienststelle der Polizei, die von der Landesregierung durch Rechtsverordnung naher bestimmt wird. Die Lan-
desregierung kann die Ermachtigung auf die zustéandige oberste Landesbehoérde bertragen.

(2) Verwaltungsbehoérde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes Uber Ordnungswidrigkeiten ist

das Kraftfahrt-Bundesamt

1. abweichend von Absatz 1 bei Ordnungswidrigkeiten nach § 24 Absatz 1, soweit es fur den Vollzug der
bewehrten Vorschriften zustandig ist, oder

2. bei Ordnungswidrigkeiten nach § 24 Absatz 2 Satz 1.

(3) Die Frist der Verfolgungsverjahrung betragt bei Ordnungswidrigkeiten nach § 24 Absatz 1 drei Monate,
solange wegen der Handlung weder ein Bu3geldbescheid ergangen ist noch &ffentliche Klage erhoben worden
ist, danach sechs Monate. Abweichend von Satz 1 betragt die Frist der Verfolgungsverjahrung bei Ordnungs-
widrigkeiten nach § 24 Absatz 1 in Verbindung mit § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 oder 10 zwei Jahre, soweit
diese Ordnungswidrigkeiten Zuwiderhandlungen gegen Vorschriften mit Anforderungen an Fahrzeuge oder
Fahrzeugteile betreffen, die der Genehmigung ihrer Bauart bedirfen. Die Frist der Verfolgungsverjahrung be-
tragt bei Ordnungswidrigkeiten nach § 24 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe ¢ und d und Nummer 2
Buchstabe c und d fiinf Jahre.

§ 26a
BuBgeldkatalog

(1) Das Bundesministerium flr Digitales und Verkehr wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates Vorschriften zu erlassen Uber

1. die Erteilung einer Verwarnung (§ 56 des Gesetzes liber Ordnungswidrigkeiten) wegen einer Ordnungs-
widrigkeit nach § 24 Absatz 1,

2. Regelsatze fur GeldbuRen wegen einer Ordnungswidrigkeit nach den § 24 Absatz 1, § 24a Absatz 1 bis
2a und § 24c Absatz 1,
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3. die Anordnung des Fahrverbots nach § 25.

(2) Die Vorschriften nach Absatz 1 bestimmen unter Berlicksichtigung der Bedeutung der Ordnungswidrigkeit,
in welchen Fallen, unter welchen Voraussetzungen und in welcher Héhe das Verwarnungsgeld erhoben, die
Geldbulle festgesetzt und fiir welche Dauer das Fahrverbot angeordnet werden soll.

§27
Informationsschreiben

(1) Hat die Verwaltungsbehorde in einem Bufdgeldverfahren den Halter oder Eigentiimer eines Kraftfahrzeugs
auf Grund einer Abfrage im Sinne des Artikels 4 der Richtlinie (EU) 2015/413 des Europaischen Parlaments
und des Rates vom 11. Marz 2015 zur Erleichterung des grenziberschreitenden Austauschs von Informatio-
nen Uber die StralRenverkehrssicherheit gefahrdende Verkehrsdelikte (ABI. L 68 vom 13.3.2015, S. 9) ermittelt,
Ubersendet sie der ermittelten Person ein Informationsschreiben. In diesem Schreiben werden die Art des
VerstoRes, Zeit und Ort seiner Begehung, das gegebenenfalls verwendete Uberwachungsgerat, die anwend-
baren Buligeldvorschriften sowie die fir einen solchen Verstol vorgesehene Sanktion angegeben. Das Infor-
mationsschreiben ist in der Sprache des Zulassungsdokuments des Kraftfahrzeugs oder in einer der Amts-
sprachen des Mitgliedstaates zu Ubermitteln, in dem das Kraftfahrzeug zugelassen ist.

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die ermittelte Person ihren ordentlichen Wohnsitz im Inland hat.

Iv.
FAHREIGNUNGSREGISTER

§28
Fiihrung und Inhalt des Fahreignungsregisters

(1) Das Kraftfahrt-Bundesamt fiihrt das Fahreignungsregister nach den Vorschriften dieses Abschnitts.

(2) Das Fahreignungsregister wird gefiihrt zur Speicherung von Daten, die erforderlich sind

1. flr die Beurteilung der Eignung und der Befahigung von Personen zum Fiihren von Kraftfahrzeugen oder

zum Begleiten eines Kraftfahrzeugflihrers entsprechend einer nach § 6e Abs. 1 erlassenen Rechtsver-

ordnung,

fur die Prufung der Berechtigung zum Fihren von Fahrzeugen,

3. fur die Ahndung der Verstofie von Personen, die wiederholt Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, die im
Zusammenhang mit dem Straenverkehr stehen, begehen oder

4. fir die Beurteilung von Personen im Hinblick auf ihre Zuverlassigkeit bei der Wahrnehmung der ihnen
durch Gesetz, Satzung oder Vertrag libertragenen Verantwortung fir die Einhaltung der zur Sicherheit im
StraRenverkehr bestehenden Vorschriften.

N

(3) Im Fahreignungsregister werden Daten gespeichert tiber

rechtskraftige Entscheidungen der Strafgerichte wegen einer Straftat, die in der Rechtsverordnung nach
§ 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 bezeichnet ist, soweit sie auf Strafe, Verwarnung mit Strafvorbehalt er-
kennen oder einen Schuldspruch enthalten,

2. rechtskréftige Entscheidungen der Strafgerichte, die die Entziehung der Fahrerlaubnis, eine isolierte
Sperre oder ein Fahrverbot anordnen, sofern sie nicht von Nummer 1 erfasst sind, sowie Entscheidungen
der Strafgerichte, die die vorlaufige Entziehung der Fahrerlaubnis anordnen,

3. rechtskréftige Entscheidungen wegen einer Ordnungswidrigkeit

a) nach den § 24 Absatz 1, § 24a oder § 24c, soweit sie in der Rechtsverordnung nach § 6 Absatz 1
Satz 1 Nummer 4 bezeichnet ist und gegen die betroffene Person

aa) ein Fahrverbot nach § 25 angeordnet worden ist oder

bb) eine GeldbuRe von mindestens sechzig Euro festgesetzt worden ist und § 28a nichts anderes
bestimmt,

b) nach den § 24 Absatz 1, § 24a oder § 24c, soweit kein Fall des Buchstaben a vorliegt und ein Fahr-
verbot angeordnet worden ist,
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¢) nach § 10 des Gefahrgutbeférderungsgesetzes, soweit sie in der Rechtsverordnung nach § 6 Absatz 1
Satz 1 Nummer 4 bezeichnet ist,

4. unanfechtbare oder sofort vollziehbare Verbote oder Beschrankungen, ein fahrerlaubnisfreies Fahrzeug
zu fihren,

5. unanfechtbare Versagungen einer Fahrerlaubnis,
6. unanfechtbare oder sofort vollziehbare
a) Entziehungen, Widerrufe oder Ricknahmen einer Fahrerlaubnis,

b) Feststellungen Gber die fehlende Berechtigung, von einer auslandischen Fahrerlaubnis im Inland Ge-
brauch zu machen,

7. Verzichte auf die Fahrerlaubnis,

unanfechtbare Ablehnungen eines Antrags auf Verlangerung der Geltungsdauer einer Fahrerlaubnis,

9. die Beschlagnahme, Sicherstellung oder Verwahrung von Fihrerscheinen nach § 94 der Strafprozess-
ordnung,

10. (weggefallen)

11. Mafnahmen der Fahrerlaubnisbehoérde nach § 2a Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 und § 4 Absatz 5 Satz 1 Nr. 1
und 2,

12. die Teilnahme an einem Aufbauseminar, an einem besonderen Aufbauseminar und an einer verkehrs-
psychologischen Beratung, soweit dies flir die Anwendung der Regelungen der Fahrerlaubnis auf Probe
(§ 2a) erforderlich ist,

13. die Teilnahme an einem Fahreignungsseminar, soweit dies fir die Anwendung der Regelungen des Fahr-
eignungs-Bewertungssystems (§ 4) erforderlich ist,

14. Entscheidungen oder Anderungen, die sich auf eine der in den Nummern 1 bis 13 genannten Eintragun-
gen beziehen.

®

(4) Die Gerichte, Staatsanwaltschaften und anderen Behoérden teilen dem Kraftfahrt-Bundesamt unverziglich
die nach Absatz 3 zu speichernden oder zu einer Anderung oder Léschung einer Eintragung fiihrenden Daten
mit. Die Datentbermittlung nach Satz 1 kann auch im Wege der Datenfernibertragung durch Direkteinstellung
unter Beachtung des § 30a Absatz 2 bis 4 erfolgen.

(5) Bei Zweifeln an der Identitat einer eingetragenen Person mit der Person, auf die sich eine Mitteilung nach
Absatz 4 bezieht, durfen die Datenbestdnde des Zentralen Fahrerlaubnisregisters und des Zentralen Fahr-
zeugregisters zur Identifizierung dieser Personen verwendet werden. Ist die Feststellung der Identitat der be-
treffenden Personen auf diese Weise nicht moglich, dirfen die auf Anfrage aus den Melderegistern Gbermit-
telten Daten zur Behebung der Zweifel verwendet werden. Die Zuléssigkeit der Ubermittlung durch die Melde-
behoérden richtet sich nach den Meldegesetzen der Lander. Kdnnen die Zweifel an der Identitat der betreffen-
den Personen nicht ausgerdaumt werden, werden die Eintragungen Uber beide Personen mit einem Hinweis
auf die Zweifel an deren Identitat versehen.

(6) Die regelmafiige Verwendung der auf Grund des § 50 Abs. 1 im Zentralen Fahrerlaubnisregister gespei-
cherten Daten ist zuldssig, um Fehler und Abweichungen bei den Personendaten sowie den Daten Uber Fahr-
erlaubnisse und Fuhrerscheine der betreffenden Person im Fahreignungsregister festzustellen und zu besei-
tigen und um das Fahreignungsregister zu vervollstdndigen.

§ 28a
Eintragung beim Abweichen vom BuBgeldkatalog

Wird die GeldbulRe wegen einer Ordnungswidrigkeit nach den § 24 Absatz 1, § 24a oder § 24c lediglich mit
Rucksicht auf die wirtschaftlichen Verhaltnisse der betroffenen Person abweichend von dem Regelsatz der
Geldbul3e festgesetzt, der fur die zugrunde liegende Ordnungswidrigkeit im Buf3geldkatalog (§ 26a) vorgese-
hen ist, so ist in der Entscheidung dieser Paragraph bei den angewendeten Buligeldvorschriften aufzuftihren,
wenn der Regelsatz der Geldbulie

1. sechzig Euro oder mehr betragt und eine geringere Geldbulie festgesetzt wird oder
2. weniger als sechzig Euro betragt und eine GeldbuRe von sechzig Euro oder mehr festgesetzt wird.

In diesen Fallen ist fiir die Eintragung in das Fahreignungsregister der im Bu3geldkatalog vorgesehene Re-
gelsatz malRgebend.
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§ 28b
(weggefallen)

§29
Tilgung der Eintragungen

(1) Die im Register gespeicherten Eintragungen werden nach Ablauf der in Satz 2 bestimmten Fristen getilgt.
Die Tilgungsfristen betragen
1. zwei Jahre und sechs Monate

bei Entscheidungen Uber eine Ordnungswidrigkeit,

a) die in der Rechtsverordnung nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 Buchstabe b als verkehrssicher-
heitsbeeintrachtigende oder gleichgestellte Ordnungswidrigkeit mit einem Punkt bewertet ist oder

b) soweit weder ein Fall des Buchstaben a noch der Nummer 2 Buchstabe b vorliegt und in der Entschei-
dung ein Fahrverbot angeordnet worden ist,

2. funf Jahre

a) bei Entscheidungen Uber eine Straftat, vorbehaltlich der Nummer 3 Buchstabe a,

b) bei Entscheidungen Uber eine Ordnungswidrigkeit, die in der Rechtsverordnung nach § 6 Absatz 1
Satz 1 Nummer 4 Buchstabe b als besonders verkehrssicherheitsbeeintrachtigende oder gleichge-
stellte Ordnungswidrigkeit mit zwei Punkten bewertet ist,

c) bei von der nach Landesrecht zustandigen Behorde verhangten Verboten oder Beschrankungen, ein
fahrerlaubnisfreies Fahrzeug zu fihren,

d) bei Mitteilungen Uber die Teilnahme an einem Fahreignungsseminar, einem Aufbauseminar, einem
besonderen Aufbauseminar oder einer verkehrspsychologischen Beratung,

3. zehn Jahre

a) bei Entscheidungen Uber eine Straftat, in denen die Fahrerlaubnis entzogen oder eine isolierte Sperre
angeordnet worden ist,

b) bei Entscheidungen Uber MalRnahmen oder Verzichte nach § 28 Absatz 3 Nummer 5 bis 8.
Eintragungen Uber MaRnahmen der nach Landesrecht zustadndigen Behorde nach § 2a Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 1 und 2 und § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 und 2 werden getilgt, wenn dem Inhaber einer Fahrerlaubnis
die Fahrerlaubnis entzogen wird. Sonst erfolgt eine Tilgung bei den MalRnahmen nach § 2a Absatz 2 Satz 1
Nummer 1 und 2 ein Jahr nach Ablauf der Probezeit und bei Malnahmen nach § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1
und 2 dann, wenn die letzte Eintragung wegen einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit getilgt ist. Verkirzungen
der Tilgungsfristen nach Absatz 1 kénnen durch Rechtsverordnung gemaf § 30c Abs. 1 Nr. 2 zugelassen
werden, wenn die eingetragene Entscheidung auf kérperlichen oder geistigen Mangeln oder fehlender Befa-
higung beruht.

(2) Die Tilgungsfristen gelten nicht, wenn die Erteilung einer Fahrerlaubnis oder die Erteilung des Rechts, von
einer auslandischen Fahrerlaubnis wieder Gebrauch zu machen, fir immer untersagt ist.

(3) Ohne Riicksicht auf den Lauf der Fristen nach Absatz 1 und das Tilgungsverbot nach Absatz 2 werden

getilgt

1. Eintragungen Uber Entscheidungen, wenn ihre Tilgung im Bundeszentralregister angeordnet oder wenn
die Entscheidung im Wiederaufnahmeverfahren oder nach den §§ 86, 102 Abs. 2 des Gesetzes Uber
Ordnungswidrigkeiten rechtskraftig aufgehoben wird,

2. Eintragungen, die in das Bundeszentralregister nicht aufzunehmen sind, wenn ihre Tilgung durch die nach
Landesrecht zustandige Behdrde angeordnet wird, wobei die Anordnung nur ergehen darf, wenn dies zur
Vermeidung ungerechtfertigter Harten erforderlich ist und &ffentliche Interessen nicht gefahrdet werden,

3. Eintragungen, bei denen die zugrundeliegende Entscheidung aufgehoben wird oder bei denen nach na-
herer Bestimmung durch Rechtsverordnung gemaR § 30c Abs. 1 Nr. 2 eine Anderung der zugrundelie-
genden Entscheidung Anlass gibt,

4. samtliche Eintragungen, wenn eine amtliche Mitteilung Gber den Tod der betroffenen Person eingeht.
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(4) Die Tilgungsfrist (Absatz 1) beginnt

1. bei strafgerichtlichen Verurteilungen und bei Strafbefehlen mit dem Tag der Rechtskraft, wobei dieser
Tag auch dann maRgebend bleibt, wenn eine Gesamtstrafe oder eine einheitliche Jugendstrafe gebildet
oder nach § 30 Abs. 1 des Jugendgerichtsgesetzes auf Jugendstrafe erkannt wird oder eine Entscheidung
im Wiederaufnahmeverfahren ergeht, die eine registerpflichtige Verurteilung enthalt,

2. bei Entscheidungen der Gerichte nach den §§ 59, 60 des Strafgesetzbuchs und § 27 des Jugendgerichts-
gesetzes mit dem Tag der Rechtskraft,

3. Dbei gerichtlichen und verwaltungsbehdrdlichen Buligeldentscheidungen sowie bei anderen Verwaltungs-
entscheidungen mit dem Tag der Rechtskraft oder Unanfechtbarkeit der beschwerenden Entscheidung,

4. bei Aufbauseminaren nach § 2a Absatz 2 Satz 1 Nummer 1, verkehrspsychologischen Beratungen nach
§ 2a Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und Fahreignungsseminaren nach § 4 Absatz 7 mit dem Tag der Aus-
stellung der Teilnahmebescheinigung.

(5) Bei der Versagung oder Entziehung der Fahrerlaubnis wegen mangelnder Eignung, der Anordnung einer
Sperre nach § 69a Abs. 1 Satz 3 des Strafgesetzbuchs oder bei einem Verzicht auf die Fahrerlaubnis beginnt
die Tilgungsfrist erst mit der Erteilung oder Neuerteilung der Fahrerlaubnis, spatestens jedoch funf Jahre nach
der Rechtskraft der beschwerenden Entscheidung oder dem Tag des Zugangs der Verzichtserklarung bei der
zustandigen Behdrde. Bei von der nach Landesrecht zustandigen Behdrde verhangten Verboten oder Be-
schrankungen, ein fahrerlaubnisfreies Fahrzeug zu fuhren, beginnt die Tilgungsfrist funf Jahre nach Ablauf
oder Aufhebung des Verbots oder der Beschrankung.

(6) Nach Eintritt der Tilgungsreife wird eine Eintragung vorbehaltlich der Satze 2 und 4 geldscht. Eine Eintra-
gung nach § 28 Absatz 3 Nummer 1 oder 3 Buchstabe a oder ¢ wird nach Eintritt der Tilgungsreife erst nach
einer Uberliegefrist von einem Jahr geléscht. Wahrend dieser Uberliegefrist darf der Inhalt dieser Eintragung
nur noch zu folgenden Zwecken tbermittelt, verwendet oder Uber ihn eine Auskunft erteilt werden:

1. zur Ubermittlung an die nach Landesrecht zusténdige Behérde zur dortigen Verwendung zur Anordnung
von MalRnahmen im Rahmen der Fahrerlaubnis auf Probe nach § 2a,

2. zur Ubermittlung an die nach Landesrecht zustandige Behdrde zur dortigen Verwendung zum Ergreifen
von MalRnahmen nach dem Fahreignungs-Bewertungssystem nach § 4 Absatz 5,

3. zur Auskunftserteilung an die betroffene Person nach § 30 Absatz 8,

4. zur Verwendung fur die Durchfuhrung anderer als der in den Nummern 1 oder 2 genannten Verfahren zur
Erteilung oder Entziehung einer Fahrerlaubnis, wenn die Tat als Grundlage in einer noch gespeicherten
MaRnahme nach § 28 Absatz 3 Nummer 5, 6 oder 8 genannt ist.

Die Léschung einer Eintragung nach § 28 Absatz 3 Nummer 3 Buchstabe a oder ¢ unterbleibt in jedem Fall so
lange, wie die betroffene Person im Zentralen Fahrerlaubnisregister als Inhaber einer Fahrerlaubnis auf Probe
gespeichert ist; wahrend dieser Zeit gilt Satz 3 Nummer 1, 3 und 4 nach Ablauf der Uberliegefrist entsprechend.

(7) Ist eine Eintragung im Fahreignungsregister geldscht, dirfen die Tat und die Entscheidung der betroffenen
Person fur die Zwecke des § 28 Absatz 2 nicht mehr vorgehalten und nicht zu ihrem Nachteil verwertet werden.
Abweichend von Satz 1 darf eine Tat und die hierauf bezogene Entscheidung trotz ihrer Loschung aus dem
Fahreignungsregister fir die Durchfiihrung anderer als der in Absatz 6 Satz 3 Nummer 4 genannten Verfahren
zur Erteilung oder Entziehung einer Fahrerlaubnis verwendet werden, solange die Tat als Grundlage in einer
noch gespeicherten Malnahme nach § 28 Absatz 3 Nummer 5, 6 oder 8 genannt ist. Unterliegt eine Eintra-
gung im Fahreignungsregister Uber eine gerichtliche Entscheidung nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 Buch-
stabe a einer zehnjahrigen Tilgungsfrist, darf sie nach Ablauf eines Zeitraums, der einer fiinfjahrigen Tilgungs-
frist nach den vorstehenden Vorschriften entspricht, nur noch fir folgende Zwecke an die nach Landesrecht
zustandige Behorde Ubermittelt und dort verwendet werden:

1. zur Durchfiihrung von Verfahren, die eine Erteilung oder Entziehung einer Fahrerlaubnis zum Gegen-
stand haben,

2. zum Ergreifen von Maflnahmen nach dem Fahreignungs-Bewertungssystem nach § 4 Absatz 5.
Auerdem durfen fur die Prifung der Berechtigung zum Fihren von Kraftfahrzeugen Entscheidungen der
Gerichte nach den §§ 69 bis 69b des Strafgesetzbuches an die nach Landesrecht zustédndige Behorde Uber-
mittelt und dort verwendet werden. Die Satze 1 bis 3 gelten nicht fir Eintragungen wegen strafgerichtlicher
Entscheidungen, die fir die Ahndung von Straftaten herangezogen werden. Insoweit gelten die Regelungen
des Bundeszentralregistergesetzes.
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~ §30
Ubermittlung

(1) Die Eintragungen im Fahreignungsregister dirfen an die Stellen, die
1. fur die Verfolgung von Straftaten, zur Vollstreckung oder zum Vollzug von Strafen,

2. fur die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten und die Vollstreckung von BuRRgeldbescheiden und ihren
Nebenfolgen nach diesem Gesetz und dem Gesetz liber das Fahrpersonal im StralRenverkehr oder

3. fur Verwaltungsmafinahmen auf Grund dieses Gesetzes oder der auf ihm beruhenden Rechtsvorschriften

zustandig sind, Gbermittelt werden, soweit dies fiir die Erfullung der diesen Stellen obliegenden Aufgaben zu
den in § 28 Abs. 2 genannten Zwecken jeweils erforderlich ist.

(2) Die Eintragungen im Fahreignungsregister durfen an die Stellen, die fir VerwaltungsmaRnahmen auf
Grund des Gesetzes uber die Beférderung gefahrlicher Giter, des Kraftfahrsachverstandigengesetzes, des
Fahrlehrergesetzes, des Personenbeférderungsgesetzes, der gesetzlichen Bestimmungen tber die Notfallret-
tung und den Krankentransport, des Guterkraftverkehrsgesetzes einschliellich der Verordnung (EWG)
Nr. 881/92 des Rates vom 26. Marz 1992 tber den Zugang zum Guterkraftverkehrsmarkt in der Gemeinschaft
fur Beférderungen aus oder nach einem Mitgliedstaat oder durch einen oder mehrere Mitgliedstaaten (ABI.
EG Nr.L 95 S. 1), des Gesetzes Uber das Fahrpersonal im StralRenverkehr oder der auf Grund dieser Gesetze
erlassenen Rechtsvorschriften zustandig sind, Gbermittelt werden, soweit dies fir die Erfillung der diesen
Stellen obliegenden Aufgaben zu den in § 28 Abs. 2 Nr. 2 und 4 genannten Zwecken jeweils erforderlich ist.

(3) Die Eintragungen im Fahreignungsregister dirfen an die fir Verkehrs- und Grenzkontrollen zustandigen
Stellen Ubermittelt werden, soweit dies zu dem in § 28 Abs. 2 Nr. 2 genannten Zweck erforderlich ist.

(4) Die Eintragungen im Fahreignungsregister dirfen auferdem fiir die Erteilung, Verlangerung, Erneuerung,
Rucknahme oder den Widerruf einer Erlaubnis fir Luftfahrer oder sonstiges Luftfahrpersonal nach den Vor-
schriften des Luftverkehrsgesetzes oder der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften an die
hierflr zustandigen Stellen Ubermittelt werden, soweit dies fur die genannten MaRnahmen erforderlich ist.

(4a) Die Eintragungen im Fahreignungsregister diirfen auflerdem an die hierfiir zustandigen Stellen Gibermittelt
werden fir die Erteilung, den Entzug oder das Anordnen des Ruhens von Befahigungszeugnissen und Erlaub-
nissen fur Kapitane, Schiffsoffiziere oder sonstige Seeleute nach den Vorschriften des Seeaufgabengesetzes
und flr Schiffs- und Sportbootfiihrer und sonstige Besatzungsmitglieder nach dem Seeaufgabengesetz oder
dem Binnenschifffahrtsaufgabengesetz oder der aufgrund dieser Gesetze erlassenen Rechtsvorschriften, so-
weit dies fiir die genannten MafRnahmen erforderlich ist.

(4b) Die Eintragungen im Fahreignungsregister dirfen auRerdem fiir die Erteilung, Aussetzung, Einschran-
kung und Entziehung des Triebfahrzeugfiihrerscheins auf Grund des Allgemeinen Eisenbahngesetzes oder
der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften an die hierfir zustandigen Stellen bermittelt
werden, soweit die Eintragungen flr die dortige Prifung der Voraussetzungen fir die Erteilung, Aussetzung,
Einschrankung und Entziehung des Triebfahrzeugfiihrerscheins erforderlich sind.

(5) Die Eintragungen im Fahreignungsregister dirfen fur die wissenschaftliche Forschung entsprechend § 38
und flr statistische Zwecke entsprechend § 38a Ubermittelt und verwendet werden. Zur Vorbereitung von
Rechts- und allgemeinen Verwaltungsvorschriften auf dem Gebiet des Stralenverkehrs dirfen die Eintragun-
gen entsprechend § 38b Ubermittelt und verwendet werden.

(6) Der Empfanger darf die Gbermittelten Daten nur zu dem Zweck verarbeiten, zu dessen Erflillung sie ihm
Ubermittelt worden sind. Der Empfanger darf die Ubermittelten Daten auch fur andere Zwecke verarbeiten,
soweit sie ihm auch fur diese Zwecke hatten Gbermittelt werden dirfen. Ist der Empfénger eine nichtdffentliche
Stelle, hat die Ubermittelnde Stelle ihn darauf hinzuweisen. Eine Verarbeitung fiir andere Zwecke durch nicht-
offentliche Stellen bedarf der Zustimmung der Ubermittelnden Stelle.

(7) Die Eintragungen im Fahreignungsregister durfen an die zustédndigen Stellen anderer Staaten Ubermittelt
werden, soweit dies
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1. fur VerwaltungsmalRnahmen auf dem Gebiet des Strallenverkehrs,

2. zur Verfolgung von Zuwiderhandlungen gegen Rechtsvorschriften auf dem Gebiet des Strallenverkehrs
oder

3. zur Verfolgung von Straftaten, die im Zusammenhang mit dem Straltenverkehr oder sonst mit Kraftfahr-
zeugen, Anhangern oder Fahrzeugpapieren, Fahrerlaubnissen oder Fuhrerscheinen stehen,

erforderlich ist. Der Empfanger ist darauf hinzuweisen, dass die Ubermittelten Daten nur zu dem Zweck verar-
beitet werden diirfen, zu dessen Erfiillung sie ihm Ubermittelt werden. Die Ubermittlung unterbleibt, wenn durch
sie schutzwurdige Interessen der betroffenen Person beeintrachtigt wiirden, insbesondere wenn im Empfan-
gerland ein angemessener Datenschutzstandard nicht gewahrleistet ist.

(8) Der betroffenen Person wird auf Antrag schriftlich Gber den sie betreffenden Inhalt des Fahreignungsregis-
ters und Uber die Anzahl der Punkte unentgeltlich Auskunft erteilt. Der Antragsteller hat dem Antrag einen
Identitatsnachweis beizufiigen und den Antrag, wenn er schriftlich gestellt wird, eigenhandig zu unterschrei-
ben. Die Auskunft kann elektronisch erteilt werden, wenn der Antrag unter Nutzung des elektronischen Iden-
titatsnachweises nach § 18 des Personalausweisgesetzes, nach § 12 des elD-Karte-Gesetzes oder nach § 78
Absatz 5 des Aufenthaltsgesetzes gestellt wird. Hinsichtlich der Protokollierung gilt § 30a Absatz 3 entspre-
chend.

(9) Ubermittlungen von Daten aus dem Fahreignungsregister sind nur auf Ersuchen zulassig, es sei denn, auf
Grund besonderer Rechtsvorschrift wird bestimmt, dass die Registerbehdrde bestimmte Daten von Amts we-
gen zu Ubermitteln hat. Die Verantwortung fiir die Zuléssigkeit der Ubermittlung tragt die Gibermitteinde Stelle.
Erfolgt die Ubermittiung auf Ersuchen des Empfangers, tragt dieser die Verantwortung. In diesem Fall priift
die Ubermittelnde Stelle nur, ob das Ubermittlungsersuchen im Rahmen der Aufgaben des Empfangers liegt,
es sei denn, dass besonderer Anlass zur Priifung der Zulassigkeit der Ubermittiung besteht. Begriindet sich
der besondere Anlass nach Satz 4 in Zweifeln an der Identitat einer Person, auf die sich ein Ersuchen auf
Datenlibermittlung bezieht, gilt § 28 Absatz 5 Satz 1 bis 3 entsprechend.

(10) Die Eintragungen Uber rechtskraftige oder unanfechtbare Entscheidungen nach § 28 Absatz 3 Nummer 1
bis 3 und 6, in denen Inhabern auslandischer Fahrerlaubnisse die Fahrerlaubnis entzogen oder ein Fahrverbot
angeordnet wird oder die fehlende Berechtigung von der Fahrerlaubnis im Inland Gebrauch zu machen fest-
gestellt wird, werden vom Kraftfahrt-Bundesamt an die zustéandigen Stellen der Mitgliedstaaten der Europai-
schen Union Gbermittelt, um ihnen die Einleitung eigener MaRnahmen zu ermdglichen. Der Umfang der zu
Ubermittelnden Daten wird durch Rechtsverordnung bestimmt (§ 30c Absatz 1 Nummer 3).

§ 30a
Direkteinstellung und Abruf im automatisierten Verfahren

(1) Den Stellen, denen die Aufgaben nach § 30 Absatz 1 bis 4b obliegen, dirfen die fiir die Erflllung dieser
Aufgaben jeweils erforderlichen Daten aus dem Fahreignungsregister durch Abruf im automatisierten Verfah-
ren Ubermittelt werden.

(2) Die Einrichtung von Anlagen zur Datenfernlbertragung durch Direkteinstellung oder zum Abruf im auto-

matisierten Verfahren ist nur zuldssig, wenn nach naherer Bestimmung durch Rechtsverordnung (§ 30c Ab-

satz 1 Nummer 5) gewahrleistet ist, dass

1. die erforderlichen technischen und organisatorischen MaRnahmen nach den Artikeln 24, 25 und 32 der
Verordnung (EU) 2016/679 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz
nattrlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABI. L 119 vom 4.5.2016, S. 1;
L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2) in der jeweils geltenden Fassung zur Sicher-
stellung des Datenschutzes und der Datensicherheit getroffen werden und

2. die Zulassigkeit der Direkteinstellungen oder der Abrufe nach MaRRgabe des Absatzes 3 kontrolliert wer-
den kann.

(3) Das Kraftfahrt-Bundesamt fertigt Uber die Direkteinstellungen und die Abrufe Aufzeichnungen an, die die
bei der Durchflihrung der Direkteinstellungen oder Abrufe verwendeten Daten, den Tag und die Uhrzeit der
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Direkteinstellungen oder Abrufe, die Kennung der einstellenden oder abrufenden Dienststelle und die einge-
stellten oder abgerufenen Daten enthalten missen. Die Zuldssigkeit der Direkteinstellungen und Abrufe per-
sonenbezogener Daten wird durch Stichproben durch das Kraftfahrt-Bundesamt festgestellt und tGberpruft. Die
Protokolldaten nach Satz 1 dirfen nur fur Zwecke der Datenschutzkontrolle, der Datensicherung oder zur
Sicherstellung eines ordnungsgemafien Betriebs der Datenverarbeitungsanlage verwendet werden. Liegen
Anhaltspunkte dafiir vor, dass ohne ihre Verwendung die Verhinderung oder Verfolgung einer schwerwiegen-
den Straftat gegen Leib, Leben oder Freiheit einer Person aussichtslos oder wesentlich erschwert ware, diirfen
die Protokolldaten auch fiir diesen Zweck verwendet werden, sofern das Ersuchen der Strafverfolgungsbe-
horde unter Verwendung von Personendaten einer bestimmten Person gestellt wird. Die Protokolldaten sind
durch geeignete Vorkehrungen gegen zweckfremde Verwendung und gegen sonstigen Missbrauch zu schiit-
zen und nach sechs Monaten zu |6schen.

(4) Das Kraftfahrt-Bundesamt fertigt weitere Aufzeichnungen, die sich auf den Anlass der Direkteinstellung
oder des Abrufs erstrecken und die Feststellung der fiir die Direkteinstellung oder den Abruf verantwortlichen
Person ermdglichen. Das Nahere wird durch Rechtsverordnung (§ 30c Absatz 1 Nummer 5) bestimmt.

(5) Durch Abruf im automatisierten Verfahren durfen aus dem Fahreignungsregister fur die in § 30 Abs. 7
genannten MaRnahmen an die hierfur zustandigen 6ffentlichen Stellen in einem Mitgliedstaat der Europai-
schen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum
Ubermittelt werden:
1. die Tatsache folgender Entscheidungen der Verwaltungsbehdérden:
a) die unanfechtbare Versagung einer Fahrerlaubnis, einschlief3lich der Ablehnung der Verlangerung ei-
ner befristeten Fahrerlaubnis,
b) die unanfechtbaren oder sofort vollziehbaren Entziehungen, Widerrufe oder Riicknahmen einer Fahr-
erlaubnis oder Feststellungen tber die fehlende Berechtigung, von einer auslandischen Fahrerlaubnis
im Inland Gebrauch zu machen,
c) die rechtskraftige Anordnung eines Fahrverbots,
2. die Tatsache folgender Entscheidungen der Gerichte:
a) die rechtskraftige oder vorlaufige Entziehung einer Fahrerlaubnis,
b) die rechtskraftige Anordnung einer Fahrerlaubnissperre,
c) die rechtskraftige Anordnung eines Fahrverbots,
3. die Tatsache der Beschlagnahme, Sicherstellung oder Verwahrung des Fiihrerscheins nach § 94 der
Strafprozessordnung,
die Tatsache des Verzichts auf eine Fahrerlaubnis und
5. zusétzlich
a) Klasse, Art und etwaige Beschrankungen der Fahrerlaubnis, die Gegenstand der Entscheidung nach
Nummer 1 oder Nummer 2 oder des Verzichts nach Nummer 4 ist, und
b) Familiennamen, Geburtsnamen, sonstige frihere Namen, Vornamen, Ordens- oder Kiinstlernamen,
Tag und Ort der Geburt der Person, zu der eine Eintragung nach den Nummern 1 bis 3 vorliegt.
Der Abruf ist nur zuldssig, wenn
1. diese Form der Datenlbermittlung unter Beruicksichtigung der schutzwurdigen Interessen der betroffenen
Personen wegen der Vielzahl der Ubermittlungen oder wegen ihrer besonderen Eilbeddrftigkeit ange-
messen ist und
2. der Empfangerstaat die Verordnung (EU) 2016/679 anwendet.
Die Absatze 2 und 3 sowie Absatz 4 wegen des Anlasses der Abrufe sind entsprechend anzuwenden.

»

§ 30b
Automatisiertes Anfrage- und Auskunftsverfahren beim Kraftfahrt-Bundesamt

(1) Die Ubermittlung von Daten aus dem Fahreignungsregister nach § 30 Absatz 1 bis 4b und 7 darf nach
naherer Bestimmung durch Rechtsverordnung gemaf § 30c Abs. 1 Nr. 6 in einem automatisierten Anfrage-
und Auskunftsverfahren erfolgen. Die anfragende Stelle hat die Zwecke anzugeben, fir die die zu ibermitteln-
den Daten bendtigt werden.

(2) Solche Verfahren dirfen nur eingerichtet werden, wenn gewahrleistet ist, dass
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1. die zur Sicherung gegen Missbrauch erforderlichen technischen und organisatorischen Ma3nahmen er-
griffen werden und
2. die Zulassigkeit der Ubermittlung nach MaRgabe des Absatzes 3 kontrolliert werden kann.

(3) Das Kraftfahrt-Bundesamt als Gbermitteinde Behdrde hat Aufzeichnungen zu fihren, die die Gbermittelten
Daten, den Zeitpunkt der Ubermittlung, den Empfanger der Daten und den vom Empfanger angegebenen
Zweck enthalten. § 30a Abs. 3 Satz 3 und 4 gilt entsprechend.

§ 30c
Verordnungsermachtigungen, Ausfiihrungsvorschriften

Das Bundesministerium fiir Digitales und Verkehr wird ermachtigt, Rechtsverordnungen mit Zustimmung des

Bundesrates zu erlassen Uber

1. den Inhalt der Eintragungen einschlieRlich der Personendaten nach § 28 Abs. 3,

2. Verkirzungen der Tilgungsfristen nach § 29 Abs. 1 Satz 5 und Uber Tilgungen ohne Rucksicht auf den
Lauf der Fristen nach § 29 Abs. 3 Nr. 3,

3. die Art und den Umfang der zu Ubermittelnden Daten nach § 30 Absatz 1 bis 4b, 7 und 10 sowie die
Bestimmung der Empfanger und den Geschaftsweg bei Ubermittlungen nach § 30 Abs. 7 und 10,

4. den Identitatsnachweis bei Auskinften nach § 30 Abs. 8,

5. die Art und den Umfang der zu Ubermittelnden Daten nach § 28 Absatz 4 Satz 2 und § 30a Abs. 1, die
MaBnahmen zur Sicherung gegen Missbrauch nach § 30a Abs. 2, die weiteren Aufzeichnungen nach
§ 30a Abs. 4 beim Abruf im automatisierten Verfahren und die Bestimmung der Empfanger bei Ubermitt-
lungen nach § 30a Abs. 5,

6. die Art und den Umfang der zu Ubermittelnden Daten nach § 30b Abs. 1 und die MaRnahmen zur Siche-
rung gegen Missbrauch nach § 30b Abs. 2 Nr. 1,

7. die Art und Weise der Durchfihrung von Datenibermittlungen,

8. die Zusammenarbeit zwischen Bundeszentralregister und Fahreignungsregister.

Die Rechtsverordnungen nach Satz 1 Nummer 7, soweit Justizbehdrden betroffen sind, und nach Satz 1 Num-

mer 8 werden im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Justiz erlassen.

V.
FAHRZEUGREGISTER

§ 31
Registerfiihrung und Registerbehorden

(1) Die Zulassungsbehdrden flhren ein Register Uber die Fahrzeuge, fir die ein Kennzeichen ihres Bezirks
zugeteilt oder ausgegeben wurde (Ortliches Fahrzeugregister der Zulassungsbehérden).

(2) Das Kraftfahrt-Bundesamt fuhrt ein Register Uber die Fahrzeuge, fur die im Geltungsbereich dieses Geset-
zes ein Kennzeichen zugeteilt oder ausgegeben wurde oder die nach MalRgabe von Vorschriften auf Grund
des § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 regelmaRig untersucht oder geprift wurden (Zentrales Fahrzeugregister
des Kraftfahrt-Bundesamtes).

(3) Soweit die Dienststellen der Bundeswehr, der Polizeien des Bundes und der Lander, der Wasserstralten-
und Schifffahrtsverwaltung des Bundes eigene Register fiir die jeweils von ihnen zugelassenen Fahrzeuge
fihren, finden die Vorschriften dieses Abschnitts keine Anwendung. Satz 1 gilt entsprechend fiir Fahrzeuge,
die von den Nachfolgeunternehmen der Deutschen Bundespost zugelassen sind.

§ 32
Zweckbestimmung der Fahrzeugregister

(1) Die Fahrzeugregister werden geflihrt zur Speicherung von Daten
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1. fir die Zulassung und Uberwachung von Fahrzeugen nach diesem Gesetz oder den darauf beruhenden
Rechtsvorschriften,

2. fur MaBnahmen zur Gewahrleistung des Versicherungsschutzes im Rahmen der Kraftfahrzeughaftpflicht-
versicherung,

3. fur Mallnahmen zur Durchfiihrung des Kraftfahrzeugsteuerrechts,

4. fir MaRnahmen nach dem Bundesleistungsgesetz, dem Verkehrssicherstellungsgesetz, dem Verkehrs-
leistungsgesetz oder den darauf beruhenden Rechtsvorschriften,

5. fur MaBnahmen des Katastrophenschutzes nach den hierzu erlassenen Gesetzen der Lander oder den
darauf beruhenden Rechtsvorschriften,

6. fur Mallnahmen zur Durchflihrung des Altfahrzeugrechts,

7. (weggefallen)

8. fur MalRnahmen zur Durchfiihrung der Datenverarbeitung bei Kraftfahrzeugen mit hoch- oder vollautoma-
tisierter Fahrfunktion nach diesem Gesetz oder nach den auf diesem Gesetz beruhenden Rechtsvor-
schriften und

9. flir Mallnahmen nach oder zur Umsetzung von unionsrechtlichen Vorschriften, soweit diese die Verwen-
dung von in den Fahrzeugregistern gespeicherten Daten erfordern.

(2) Die Fahrzeugregister werden auf3erdem geflihrt zur Speicherung von Daten fiir die Erteilung von Auskinf-
ten, um

1. Personen in ihrer Eigenschaft als Halter von Fahrzeugen,

2. Fahrzeuge eines Halters oder

3. Fahrzeugdaten

festzustellen oder zu bestimmen.

(3) Das Zentrale Fahrzeugregister wird auierdem gefiihrt zur Verwendung und Ubermittlung der nach § 33
Absatz 1 gespeicherten Daten, um im Einzelfall Halter von Fahrzeugen zu informieren iber fahrzeugbezogene
Mafinahmen,

1. die fir ihre Fahrzeuge in Betracht kommen und

2. die dem Schutz der Verkehrssicherheit, der Gesundheit von Personen oder der Umwelt dienen.
Fahrzeugbezogene MalRnahmen kdnnen insbesondere auf die Verbesserung von Fahrzeugeigenschaften,
insbesondere auf die Verbesserung des Abgasverhaltens, des Gerauschverhaltens, des Kraftstoffverbrauchs
oder des Fahrverhaltens abzielen.

§33
Inhalt der Fahrzeugregister

(1) Im Srtlichen und im Zentralen Fahrzeugregister werden, soweit dies zur Erfillung der in § 32 genannten
Aufgaben jeweils erforderlich ist, gespeichert
1. nach ndherer Bestimmung durch Rechtsverordnung (§ 47 Nummer 1 und 1a) Daten Uber Beschaffenheit,
Ausrustung, ldentifizierungsmerkmale, Zulassungsmerkmale, Prifung und Untersuchung einschlie3lich
der durchfiihrenden Stelle und einer Kennung fiir die Feststellung des fiir die Durchfiihrung der Priifung
oder Untersuchung Verantwortlichen, Kennzeichnung und Papiere des Fahrzeugs sowie Uber tatsachli-
che und rechtliche Verhaltnisse in Bezug auf das Fahrzeug, insbesondere auch Uber die Haftpflichtversi-
cherung, die Kraftfahrzeugbesteuerung des Fahrzeugs und die Verwertung oder Nichtentsorgung des
Fahrzeugs als Abfall im Inland (Fahrzeugdaten), sowie
2. Daten Uber denjenigen, dem ein Kennzeichen fiir das Fahrzeug zugeteilt oder ausgegeben wird (Halter-
daten), und zwar
a) bei natlrlichen Personen:
Familienname, Geburtsname, Vornamen, vom Halter fiir die Zuteilung oder die Ausgabe des Kenn-
zeichens angegebener Ordens- oder Kiinstlername, Tag sowie Staat und Ort der Geburt, Geschlecht,
Anschrift; bei Fahrzeugen mit Versicherungskennzeichen entfallt die Speicherung von Geburtsnamen,
Ort der Geburt und Geschlecht des Halters,
b) bei juristischen Personen und Behdrden:
Name oder Bezeichnung und Anschrift und
c) bei Vereinigungen:
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benannter Vertreter mit den Angaben nach Buchstabe a oder b und gegebenenfalls Name der Verei-
nigung.
Im o6rtlichen und im Zentralen Fahrzeugregister werden zur Erfiillung der in § 32 genannten Aufgaben auler-
dem Daten Uber denjenigen gespeichert, an den ein Fahrzeug mit einem amtlichen Kennzeichen veraufert
wurde (Halterdaten), und zwar
a) bei natlrlichen Personen:
Familienname, Vornamen und Anschrift,
b) bei juristischen Personen und Behérden:
Name oder Bezeichnung und Anschrift und
c) bei Vereinigungen:
benannter Vertreter mit den Angaben nach Buchstabe a oder b und gegebenenfalls Name der Verei-
nigung.

(2) Im ortlichen und im Zentralen Fahrzeugregister werden Uber beruflich Selbstandige, denen ein amtliches
Kennzeichen flir ein Fahrzeug zugeteilt wird, fir die Aufgaben nach § 32 Abs. 1 Nr. 4 und 5 Berufsdaten
gespeichert, und zwar

1. bei natiirlichen Personen der Beruf oder das Gewerbe (Wirtschaftszweig) und

2. beijuristischen Personen und Vereinigungen gegebenenfalls das Gewerbe (Wirtschaftszweig).

(3) Im ortlichen und im Zentralen Fahrzeugregister darf die Anordnung einer Fahrtenbuchauflage wegen Zu-
widerhandlungen gegen Verkehrsvorschriften gespeichert werden.

(4) Ferner werden fiir Daten, die nicht Gbermittelt werden diirfen (§ 41), in den Fahrzeugregistern Ubermitt-
lungssperren gespeichert.

§34
Erhebung der Daten

(1) Wer die Zuteilung oder die Ausgabe eines Kennzeichens fiir ein Fahrzeug beantragt, hat der hierfiir zu-

standigen Stelle

1. von den nach § 33 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 zu speichernden Fahrzeugdaten bestimmte Daten nach naherer
Regelung durch Rechtsverordnung (§ 47 Nummer 1) und

2. die nach § 33 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 zu speichernden Halterdaten

mitzuteilen und auf Verlangen nachzuweisen. Zur Mitteilung und zum Nachweis der Daten Uber die Haftpflicht-

versicherung ist gegenlber der Zulassungsbehdrde auch der jeweilige Versicherer befugt. Die Zulassungsbe-

hérde kann durch Einholung von Auskiinften aus dem Melderegister die Richtigkeit und Vollstandigkeit der

vom Antragsteller mitgeteilten Daten tberprufen.

(2) Wer die Zuteilung eines amtlichen Kennzeichens fiir ein Fahrzeug beantragt, hat der Zulassungsbehérde
aufderdem die Daten Uber Beruf oder Gewerbe (Wirtschaftszweig) mitzuteilen, soweit sie nach § 33 Abs. 2 zu
speichern sind.

(3) Wird ein Fahrzeug veraulert, fir das ein amtliches Kennzeichen zugeteilt ist, so hat der Verauerer der
Zulassungsbehorde, die dieses Kennzeichen zugeteilt hat, die in § 33 Abs. 1 Satz 2 aufgefiihrten Daten des
Erwerbers (Halterdaten) mitzuteilen. Die Mitteilung ist nicht erforderlich, wenn der neue Eigentiimer bereits
seiner Meldepflicht nach Absatz 4 nachgekommen ist.

(4) Der Halter und der Eigentimer, wenn dieser nicht zugleich Halter ist, haben der Zulassungsbehorde jede
Anderung der Daten mitzuteilen, die nach Absatz 1 erhoben wurden; dies gilt nicht fiir die Fahrzeuge, die ein
Versicherungskennzeichen fihren mussen.

(5) Die Versicherer dirfen der zustandigen Zulassungsbehdrde Folgendes mitteilen:

1. das Nichtbestehen oder die Beendigung des Versicherungsverhaltnisses Uber die vorgeschriebene Haft-
pflichtversicherung fiir das betreffende Fahrzeug oder

Version 01/2026
50 Vorschriftensammlung der Gewerbeaufsicht Baden-Wiirttemberg




FPers 1.2.2

2. die Halterdaten, sofern die Zulassungsbehdrde dem Versicherer gegenuber dargelegt hat, dass sie die
Mitteilung dieser Daten zur Erfillung ihrer gesetzlichen Aufgaben fur erforderlich halt.

Die Versicherer haben dem Kraftfahrt-Bundesamt im Rahmen der Zulassung von Fahrzeugen mit Versiche-

rungskennzeichen die erforderlichen Fahrzeugdaten nach naherer Bestimmung durch Rechtsverordnung

(§ 47 Nummer 2) und die Halterdaten nach § 33 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 sowie jede Anderung dieser Daten

mitzuteilen.

(6) Die Technischen Priifstellen, amtlich anerkannten Uberwachungsorganisationen und anerkannten Kraft-
fahrzeugwerkstatten, soweit diese Werkstatten Sicherheitspriifungen durchfihren, haben dem Kraftfahrt-Bun-
desamt nach naherer Bestimmung durch Rechtsverordnung auf Grund des § 47 Nummer 1a die nach § 33
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 zu speichernden oder zu einer Anderung oder Léschung einer Eintragung fiihren-
den Daten uber Prifungen und Untersuchungen einschlieRlich der durchfiihrenden Stellen und Kennungen
zur Feststellung der fir die Durchfiihrung der Prifung oder Untersuchung Verantwortlichen zu Gbermitteln. Im
Fall der anerkannten Kraftfahrzeugwerkstéatten erfolgt die Ubermittlung tiber Kopfstellen; im Fall der Techni-
schen Prifstellen und anerkannten Uberwachungsorganisationen kann die Ubermittlung tGber Kopfstellen er-
folgen. Eine Speicherung der nach Satz 2 zur Ubermittlung an das Kraftfahrt-Bundesamt erhaltenen Daten bei
den Kopfstellen erfolgt ausschlieBlich zu diesem Zweck. Nach erfolgter Ubermittlung haben die Kopfstellen
die nach Satz 3 gespeicherten Daten unverzuglich, bei elektronischer Speicherung automatisiert, zu I6schen.

§ 35
Ubermittlung von Fahrzeugdaten und Halterdaten

(1) Die nach § 33 Absatz 1 gespeicherten Fahrzeugdaten und Halterdaten durfen an Behdrden und sonstige
offentliche Stellen im Geltungsbereich dieses Gesetzes sowie im Rahmen einer internetbasierten Zulassung
an Personen im Sinne des § 6g Absatz 3 zur Erfiillung der Aufgaben der Zulassungsbehorde, des Kraftfahrt-
Bundesamtes oder der Aufgaben des Empfangers nur Ubermittelt werden, wenn dies fir die Zwecke nach
§ 32 Absatz 2 jeweils erforderlich ist

1. zur Durchfiihrung der in § 32 Abs. 1 angefiihrten Aufgaben,

2. zur Verfolgung von Straftaten, zur Vollstreckung oder zum Vollzug von Strafen, von MalRnahmen im Sinne
des § 11 Abs. 1 Nr. 8 des Strafgesetzbuchs oder von Erziehungsmalregeln oder Zuchtmitteln im Sinne
des Jugendgerichtsgesetzes,

3. zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten,

zur Abwehr von Gefahren fiir die 6ffentliche Sicherheit oder Ordnung,

5. zur Erfullung der den Verfassungsschutzbehoérden, dem Militdrischen Abschirmdienst und dem Bundes-
nachrichtendienst durch Gesetz libertragenen Aufgaben,

6. fur Mallnahmen nach dem Abfallbeseitigungsgesetz oder den darauf beruhenden Rechtsvorschriften,

7. fur MalRnahmen nach dem Wirtschaftssicherstellungsgesetz oder den darauf beruhenden Rechtsvor-
schriften,

8. fur Mallnahmen nach dem Energiesicherungsgesetz 1975 oder den darauf beruhenden Rechtsvorschrif-
ten,

9. fur die Erfullung der gesetzlichen Mitteilungspflichten zur Sicherung des Steueraufkommens nach § 93
der Abgabenordnung,

10. zur Feststellung der Maut fiir die Benutzung mautpflichtiger Stralen im Sinne des § 1 des Bundesfern-
strallenmautgesetzes und zur Verfolgung von Anspriichen nach diesem Gesetz,

11. zur Ermittlung der Mautgebdhr fiir die Benutzung von Bundesfernstralen und zur Verfolgung von Anspri-
chen nach dem FernstralRenbauprivatfinanzierungsgesetz vom 30. August 1994 (BGBI. | S. 2243) in der
jeweils geltenden Fassung,

12. zur Ermittlung der Mautgebhr fir die Benutzung von Stralen nach Landesrecht und zur Verfolgung von
Anspriichen nach den Gesetzen der Lander Uber den gebihrenfinanzierten Neu- und Ausbau von Stra-
Ren,

13. zur Uberpriifung von Personen, die Sozialhilfe, Leistungen der Grundsicherung fiir Arbeitsuchende oder
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen, zur Vermeidung rechtswidriger Inan-
spruchnahme solcher Leistungen,

14. fir die in § 17 des Auslandsunterhaltsgesetzes genannten Zwecke,

»
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

fur die in § 802! der Zivilprozessordnung genannten Zwecke soweit kein Grund zu der Annahme besteht,
dass dadurch schutzwirdige Interessen des Betroffenen beeintrachtigt werden,

zur Erfillung der den Behorden der Zollverwaltung in § 2 Absatz 1 des Schwarzarbeitsbekampfungsge-
setzes Ubertragenen Prifungsaufgaben,

zur Durchfiihrung eines Vollstreckungsverfahrens an die fir die Vollstreckung nach dem Verwaltungs-
Vollstreckungsgesetz oder nach den Verwaltungsvollstreckungsgesetzen der Lander zustandige Be-
hoérde, wenn der Vollstreckungsschuldner als Halter des Fahrzeugs eingetragen ist, kein Grund zu der
Annahme besteht, dass dadurch schutzwiirdige Interessen des Betroffenen beeintrachtigt werden, und
a) die Ladung zu dem Termin zur Abgabe der Vermdgensauskunft an den Vollstreckungsschuldner nicht
zustellbar ist und
aa) die Anschrift, unter der die Zustellung ausgefiihrt werden sollte, mit der Anschrift Gibereinstimmt,
die von einer der in § 755 Absatz 1 und 2 der Zivilprozessordnung genannten Stellen innerhalb
von drei Monaten vor oder nach dem Zustellungsversuch mitgeteilt wurde, oder
bb) die Meldebehérde nach dem Zustellungsversuch die Auskunft erteilt, dass ihr keine derzeitige
Anschrift des Vollstreckungsschuldners bekannt ist, oder
cc) die Meldebehérde innerhalb von drei Monaten vor Erlass der Vollstreckungsanordnung die Aus-
kunft erteilt hat, dass ihr keine derzeitige Anschrift des Vollstreckungsschuldners bekannt ist;
b) der Vollstreckungsschuldner seiner Pflicht zur Abgabe der Vermdgensauskunft in dem Ersuchen zu-
grundeliegenden Vollstreckungsverfahren nicht nachkommt oder
c) bei einer Vollstreckung in die in der Vermogensauskunft aufgefihrten Vermdgensgegenstande eine
vollstandige Befriedigung der Forderung nicht zu erwarten ist,
zur Uberpriifung der Einhaltung von Verkehrsbeschréankungen und Verkehrsverboten, die aufgrund des
§ 40 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes nach Maligabe der stralenverkehrsrechtlichen Vorschriften
angeordnet worden oder aufgrund stralenverkehrsrechtlicher Vorschriften zum Schutz der Wohnbevdl-
kerung oder der Bevdlkerung vor Abgasen ergangen sind,
zur Uberpriifung und Erganzung der Angaben in Antradgen und Verwendungsnachweisen zu einer Forde-
rung hinsichtlich der Einhaltung der Regelungen uber die Férderung des Absatzes von elektrisch betrie-
benen Fahrzeugen (Umweltbonus)
fur die in § 98 Absatz 1a Satz 1 der Insolvenzordnung genannten Zwecke, soweit kein Grund zu der
Annahme besteht, dass dadurch schutzwirdige Interessen des Betroffenen beeintrachtigt werden oder
fir Mallnahmen nach dem AuRenwirtschaftsgesetz, dem Sanktionsdurchsetzungsgesetz oder den je-
weils auf den genannten Gesetzen beruhenden Rechtsvorschriften.
fur das Ausstellen von Parkausweisen fir Bewohner stadtischer Quartiere mit erheblichem Parkraum-
mangel.

(1a) Die nach § 33 Absatz 1 Nummer 1 gespeicherten Daten Uber Beschaffenheit, Ausristung und Identifizie-
rungsmerkmale von Fahrzeugen dirfen den Zentralen Leitstellen fur Brandschutz, Katastrophenschutz und
Rettungsdienst, wenn dies fir Zwecke nach § 32 Absatz 2 Nummer 3 erforderlich ist, zur Rettung von Unfall-
opfern Ubermittelt werden.

(2) Die nach § 33 Absatz 1 gespeicherten Fahrzeugdaten und Halterdaten dirfen, soweit dies jeweils erfor-
derlich ist, Ubermittelt werden

1.

52

fur die Zwecke des § 32 Absatz 1 Nummer 1 an Inhaber von Betriebserlaubnissen fiir Fahrzeuge, an

Fahrzeughersteller oder an fiir den Mangel verantwortliche Teilehersteller, Werkstatten oder sonstige

Produktverantwortliche, um Folgendes zu ermdglichen:

a) RickrufmaBnahmen zur Beseitigung von sicherheitsgefahrdenden Mangeln an bereits ausgelieferten
Fahrzeugen,

b) Rickrufmalnahmen zur Beseitigung von flr die Umwelt erheblichen Mangeln an bereits ausgeliefer-
ten Fahrzeugen oder

¢) RickrufmaRnahmen, die die Typgenehmigungsbehdrde oder die Marktiberwachungsbehoérde zur Be-
seitigung von sonstigen UnvorschriftsmaRigkeiten an bereits ausgelieferten Fahrzeugen fur erforder-
lich erachtet,

fur die Zwecke des § 32 Absatz 1 Nummer 6 an Fahrzeughersteller und Importeure von Fahrzeugen

sowie an deren Rechtsnachfolger zur Uberpriifung der Angaben iber die Verwertung des Fahrzeugs

nach dem Altfahrzeugrecht,
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3. fur die Zwecke des § 32 Absatz 1 Nummer 2 an Versicherer zur Gewahrleistung des vorgeschriebenen
Versicherungsschutzes oder

4. fir die Zwecke des § 32 Absatz 1 Nummer 1 unmittelbar oder iber Kopfstellen an Technische Prifstellen
und amtlich anerkannte Uberwachungsorganisationen sowie (iber Kopfstellen an anerkannte Kraftfahr-
zeugwerkstatten, soweit diese Werkstatten Sicherheitsprifungen durchfuhren, fir die Durchfiihrung der
regelmaligen Untersuchungen und Prifungen, um die Verkehrssicherheit der Fahrzeuge und den Schutz
der Verkehrsteilnehmer zu gewahrleisten; § 34 Absatz 6 Satz 3 und 4 gilt entsprechend.

Bei Ubermittlungen nach Satz 1 Nummer 3 erfolgt eine Speicherung der Daten bei den Kopfstellen ausschlieR-

lich zum Zweck der Ubermittlung an Technische Priifstellen, amtlich anerkannte Uberwachungsorganisationen

und anerkannte Kraftfahrzeugwerkstatten, soweit diese Werkstatten Sicherheitsprifungen durchfiihren. Nach
erfolgter Ubermittlung haben die Kopfstellen die nach Satz 2 gespeicherten Daten unverziiglich, bei elektroni-
scher Speicherung automatisiert, zu Idschen.

(2a) Die nach § 33 Absatz 3 gespeicherten Daten Uber die Fahrtenbuchauflagen dirfen

1. den Zulassungsbehérden in entsprechender Anwendung des Absatzes 5 Nummer 1 zur Uberwachung
der Fahrtenbuchauflage,

2. dem Kraftfahrt-Bundesamt in entsprechender Anwendung des Absatzes 5 Nummer 1 fur die Unterstat-
zung der Zulassungsbehoérden im Rahmen der Uberwachung der Fahrtenbuchauflage oder

3. den hierfur zustédndigen Behérden oder Gerichten zur Verfolgung von Straftaten oder von Ordnungswid-
rigkeiten nach § 24 Absatz 1, § 24a oder § 24c

jeweils im Einzelfall Gbermittelt werden.

(3) Die Ubermittlung von Fahrzeugdaten und Halterdaten zu anderen Zwecken als der Feststellung oder Be-
stimmung von Haltern oder Fahrzeugen (§ 32 Abs. 2) ist, unbeschadet der Absatze 4, 4a bis 4c unzulassig,
es sei denn, die Daten sind
1. unerlasslich zur

a) Verfolgung von Straftaten oder zur Vollstreckung oder zum Vollzug von Strafen,

b) Abwehr einer im Einzelfall bestehenden Gefahr fir die 6ffentliche Sicherheit,

c) Erfillung der den Verfassungsschutzbehérden, dem Militarischen Abschirmdienst und dem Bundes-
nachrichtendienst durch Gesetz libertragenen Aufgaben,

d) Erfullung der gesetzlichen Mitteilungspflichten zur Sicherung des Steueraufkommens nach § 93 der
Abgabenordnung, soweit diese Vorschrift unmittelbar anwendbar ist, oder

e) Erfillung gesetzlicher Mitteilungspflichten nach § 118 Abs. 4 Satz 4 Nr. 6 des Zwdlften Buches Sozi-
algesetzbuch,

und
2. auf andere Weise nicht oder nicht rechtzeitig oder nur mit unverhaltnismafiigem Aufwand zu erlangen.

Die ersuchende Behoérde hat Aufzeichnungen Uber das Ersuchen mit einem Hinweis auf dessen Anlass zu
fihren. Die Aufzeichnungen sind gesondert aufzubewahren, durch technische und organisatorische MalRRnah-
men zu sichern und am Ende des Kalenderjahres, das dem Jahr der Erstellung der Aufzeichnung folgt, zu
vernichten. Die Aufzeichnungen diirfen nur zur Kontrolle der Zulassigkeit der Ubermittiungen verwertet wer-
den, es sei denn, es liegen Anhaltspunkte dafir vor, dass ihre Verwertung zur Aufkldrung oder Verhltung
einer schwerwiegenden Straftat gegen Leib, Leben oder Freiheit einer Person fihren kann und die Aufklarung
oder Verhitung ohne diese Mallnahme aussichtslos oder wesentlich erschwert waére.

(4) Auf Ersuchen des Bundeskriminalamtes kann das Kraftfahrt-Bundesamt die im Zentralen Fahrzeugregister
gespeicherten Halterdaten mit dem polizeilichen Fahndungsbestand der mit Haftbefehl gesuchten Personen
abgleichen. Die dabei ermittelten Daten gesuchter Personen dirfen dem Bundeskriminalamt Gbermittelt wer-
den. Das Ersuchen des Bundeskriminalamtes erfolgt durch Ubersendung eines Datentrégers.

(4a) Auf Ersuchen der Auskunftsstelle nach § 8a des Pflichtversicherungsgesetzes (ibermitteln die Zulas-
sungsbehorden und das Kraftfahrt-Bundesamt die nach § 33 Abs. 1 gespeicherten Fahrzeugdaten und Hal-
terdaten zu den in § 8a Abs. 1 des Pflichtversicherungsgesetzes genannten Zwecken.

(4b) Zu den in § 7 Absatz 3 des Internationalen Familienrechtsverfahrensgesetzes, § 4 Abs. 3 Satz 2 des
Erwachsenenschutzibereinkommens-Ausfuhrungsgesetzes vom 17. Marz 2007 (BGBI. | S. 314) und den in
den §§ 16 und 17 des Auslandsunterhaltsgesetzes vom 23. Mai 2011 (BGBI. | S. 898) bezeichneten Zwecken
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Ubermittelt das Kraftfahrt-Bundesamt der in diesen Vorschriften bezeichneten Zentralen Behorde auf Ersuchen
die nach § 33 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 gespeicherten Halterdaten.

(4c) Auf Ersuchen bermittelt das Kraftfahrt-Bundesamt

1. dem Gerichtsvollzieher zu den in § 755 der Zivilprozessordnung genannten Zwecken und

2. der fur die Vollstreckung nach dem Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz oder nach den Verwaltungsvoll-
streckungsgesetzen der Lander zustandigen Behodrde, soweit diese die Angaben nicht durch Anfrage bei
der Meldebehdrde ermitteln kann, zur Durchfihrung eines Vollstreckungsverfahrens

die nach § 33 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 gespeicherten Halterdaten, soweit kein Grund zu der Annahme

besteht, dass dadurch schutzwirdige Interessen des Betroffenen beeintrachtigt werden.

(5) Die nach § 33 Absatz 1 oder 3 gespeicherten Fahrzeugdaten und Halterdaten diirfen nach naherer Be-

stimmung durch Rechtsverordnung (§ 47 Nummer 3) regelmanig tGbermittelt werden

1. von den Zulassungsbehodrden an das Kraftfahrt-Bundesamt fir das Zentrale Fahrzeugregister und vom
Kraftfahrt-Bundesamt an die Zulassungsbehdrden fir die ortlichen Fahrzeugregister,

2. von den Zulassungsbehdrden an andere Zulassungsbehérden, wenn diese mit dem betreffenden Fahr-
zeug befasst sind oder befasst waren,

3. von den Zulassungsbehdrden an die Versicherer zur Gewahrleistung des vorgeschriebenen Versiche-
rungsschutzes (§ 32 Abs. 1 Nr. 2),

4. von den Zulassungsbehdrden an die fir die Austibung der Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer zustandi-
gen Behdrden zur Durchfihrung des Kraftfahrzeugsteuerrechts (§ 32 Abs. 1 Nr. 3),

5. von den Zulassungsbehdérden und vom Kraftfahrt-Bundesamt fiir Mallnahmen nach dem Bundesleis-
tungsgesetz, dem Verkehrssicherstellungsgesetz, dem Verkehrsleistungsgesetz oder des Katastrophen-
schutzes nach den hierzu erlassenen Gesetzen der Lander oder den darauf beruhenden Rechtsvorschrif-
ten an die hierfir zustandigen Behorden (§ 32 Abs. 1 Nr. 4 und 5),

6. von den Zulassungsbehorden fiir Priifungen nach § 118 Abs. 4 Satz 4 Nr. 6 des Zwolften Buches Sozial-
gesetzbuch an die Trager der Sozialhilfe nach dem Zwdélften Buch Sozialgesetzbuch.

(6) Das Kraftfahrt-Bundesamt als tibermittelnde Behdrde hat Aufzeichnungen zu fiihren, die die ibermittelten
Daten, den Zeitpunkt der Ubermittlung, den Empfanger der Daten und den vom Empfanger angegebenen
Zweck enthalten. Die Aufzeichnungen diirfen nur zur Kontrolle der Zulassigkeit der Ubermittlungen verwertet
werden, sind durch technische und organisatorische Ma3nahmen gegen Missbrauch zu sichern und am Ende
des Kalenderhalbjahres, das dem Halbjahr der Ubermittlung folgt, zu léschen oder zu vernichten. Bei Uber-
mittlung nach Absatz 5 sind besondere Aufzeichnungen entbehrlich, wenn die Angaben nach Satz 1 aus dem
Register oder anderen Unterlagen entnommen werden kénnen. Die Satze 1 und 2 gelten auch fir die Uber-
mittlungen durch das Kraftfahrt-Bundesamt nach den §§ 37 bis 40.

§ 36
Abruf im automatisierten Verfahren

(1) Die Ubermittlung nach § 35 Absatz 1 Nummer 1, soweit es sich um Aufgaben nach § 32 Absatz 1 Nummer 1
handelt, aus dem Zentralen Fahrzeugregister

1. an die Zulassungsbehdrden oder
2. im Rahmen einer internetbasierten Zulassung an Personen im Sinne des § 6g Absatz 3
darf durch Abruf im automatisierten Verfahren erfolgen.

(2) Die Ubermittlung nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 aus dem Zentralen Fahrzeugregister darf durch Abruf im
automatisierten Verfahren erfolgen

1. an die Polizeien des Bundes und der Lander sowie an Dienststellen der Zollverwaltung, soweit sie Be-
fugnisse nach § 10 des Zollverwaltungsgesetzes ausiiben oder grenzpolizeiliche Aufgaben wahrnehmen,
a) zur Kontrolle, ob die Fahrzeuge einschlieflich ihrer Ladung und die Fahrzeugpapiere vorschriftsmafig
sind,
b) zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach §§ 24, 24a oder § 24c,
c) zur Verfolgung von Straftaten oder zur Vollstreckung oder zum Vollzug von Strafen oder
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d) zur Abwehr von Gefahren fur die 6ffentliche Sicherheit,

1a. an die Verwaltungsbehorden im Sinne des § 26 Abs. 1 fiir die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach
§ 24 Absatz 1, § 24a oder § 24c,

2. an die Zollfahndungsdienststellen zur Verhitung oder Verfolgung von Steuer- und Wirtschaftsstraftaten
sowie an die mit der Steuerfahndung betrauten Dienststellen der Landesfinanzbehérden zur Verhiitung
oder Verfolgung von Steuerstraftaten,

2a. an die Behorden der Zollverwaltung zur Verfolgung von Straftaten, die mit einem der in § 2 Absatz 1 des
Schwarzarbeitsbekampfungsgesetzes genannten Priifgegenstande unmittelbar zusammenhangen, und

3. andie Verfassungsschutzbehdrden, den Militdrischen Abschirmdienst und den Bundesnachrichtendienst
zur Erflllung ihrer durch Gesetz Ubertragenen Aufgaben und

4. an die Zentralstelle fiir Finanztransaktionsuntersuchungen zur Erfillung ihrer Aufgaben nach dem Geld-
waschegesetz.

Satz 1 gilt entsprechend fir den Abruf der 6rtlich zustédndigen Polizeidienststellen der Lander und Verwal-

tungsbehdrden im Sinne des § 26 Abs. 1 aus den jeweiligen drtlichen Fahrzeugregistern.

(2a) Die Ubermittlung nach § 35 Absatz 1 Nummer 9 aus dem Zentralen Fahrzeugregister darf durch Abruf im
automatisierten Verfahren erfolgen

1. an die mit der Kontrolle und Erhebung der Umsatzsteuer betrauten Dienststellen der Finanzbehoérden,
soweit ein Abruf im Einzelfall zur Verhinderung einer missbrauchlichen Anwendung der Vorschriften des
Umsatzsteuergesetzes beim Handel, Erwerb oder bei der Ubertragung von Fahrzeugen erforderlich ist,

2. andie mit der Durchfiihrung einer Auflenprifung nach § 193 der Abgabenordnung betrauten Dienststellen
der Finanzbehorden, soweit ein Abruf fir die Ermittlung der steuerlichen Verhaltnisse im Rahmen einer
AuBenprifung erforderlich ist und

3. an die mit der Vollstreckung betrauten Dienststellen der Finanzbehdrden nach § 249 der Abgabenord-
nung, soweit ein Abruf fir die Vollstreckung von Anspriichen aus dem Steuerschuldverhaltnis erforderlich
ist.

(2b) Die Ubermittlung nach § 35 Abs. 1 Nr. 11 und 12 aus dem Zentralen Fahrzeugregister darf durch Abruf
im automatisierten Verfahren an den Privaten, der mit der Erhebung der Mautgebulhr beliehen worden ist,
erfolgen.

(2¢) Die Ubermittlung nach § 35 Abs. 1 Nr. 10 aus dem Zentralen Fahrzeugregister darf durch Abruf im auto-
matisierten Verfahren an das Bundesamt flr Logistik und Mobilitat und an eine sonstige 6ffentliche Stelle, die
mit der Erhebung der Maut nach dem Bundesfernstrallenmautgesetz beauftragt ist, erfolgen.

(2d) Die Ubermittlung nach § 35 Absatz 1 Nummer 14 aus dem Zentralen Fahrzeugregister darf durch Abruf
im automatisierten Verfahren an die zentrale Behdrde (§ 4 des Auslandsunterhaltsgesetzes) erfolgen.

(2e) Die Ubermittlung nach § 35 Absatz 1 Nummer 15 aus dem Zentralen Fahrzeugregister darf durch Abruf
im automatisierten Verfahren an den Gerichtsvollzieher erfolgen.

(2f) Die Ubermittlung aus dem Zentralen Fahrzeugregister nach § 35 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 darf durch
Abruf im automatisierten Verfahren erfolgen.

(2g) Die Ubermittlung nach § 35 Absatz 2a darf durch Abruf im automatisierten Verfahren erfolgen.

(2h) Die Ubermittlung nach § 35 Absatz 1 Nummer 16 darf durch Abruf im automatisierten Verfahren an die
Behorden der Zollverwaltung zur Erfillung der ihnen in § 2 Absatz 1 des Schwarzarbeitsbekdmpfungsgesetzes
Ubertragenen Prifungsaufgaben erfolgen.

(2i) In einem solchen Verfahren darf auch die Ubermittlung nach § 35 Absatz 1 Nummer 18 aus dem Zentralen
Fahrzeugregister an die nach Landesrecht fiir die Uberpriifung der Einhaltung dieser Verkehrsbeschrankun-
gen und Verkehrsverbote zustandigen Behoérden erfolgen. Die Einrichtung von Anlagen zum Abruf nach Satz 1
ist fir den Abruf der nach § 33 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 gespeicherten und fiir die Uberpriifung der Einhal-
tung der jeweiligen Verkehrsbeschrankungen und Verkehrsverbote erforderlichen Fahrzeugdaten aus dem
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Zentralen Fahrzeugregister durch die Behorden nach Satz 1 zuldssig; einer Rechtsverordnung nach Absatz 5
bedarf es nicht; die Mallgaben nach Absatz 5 Nummer 2 und 3 gelten unmittelbar.

(2j) Die Ubermittlung nach § 35 Absatz 1 Nummer 19 darf durch Abruf im automatisierten Verfahren an das
Bundesamt flr Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle erfolgen.

(2k) Die Ubermittlung nach § 35 Absatz 1 Nummer 20 aus dem Zentralen Fahrzeugregister darf durch Abruf
im automatisierten Verfahren an das Insolvenzgericht erfolgen.

(21) Die Ubermittlung nach § 35 Absatz 1 Nummer 21 darf durch Abruf im automatisierten Verfahren an die
nach dem AulRenwirtschaftsgesetz zustandigen Behorden und an die Zentralstelle zur Sanktionsdurchsetzung
erfolgen.

(2m) Die Ubermittlung nach § 35 Absatz 1 Nummer 22 darf durch Abruf im automatisierten Verfahren an die
nach Landesrecht flir das Ausstellen von Parkausweisen fir Bewohner stadtischer Quartiere mit erheblichem
Parkraummangel zustandigen Behdrden erfolgen.

(3) Die Ubermittlung nach § 35 Abs. 3 Satz 1 aus dem Zentralen Fahrzeugregister darf ferner durch Abruf im
automatisierten Verfahren an die Polizeien des Bundes und der Lander zur Verfolgung von Straftaten oder zur
Vollstreckung oder zum Vollzug von Strafen oder zur Abwehr einer im Einzelfall bestehenden Gefahr flir die
offentliche Sicherheit, an die Zollfahndungsdienststellen zur Verhitung oder Verfolgung von Steuer- und Wirt-
schaftsstraftaten, an die mit der Steuerfahndung betrauten Dienststellen der Landesfinanzbehoérden zur Ver-
hitung oder Verfolgung von Steuerstraftaten sowie an die Verfassungsschutzbehérden, den Militarischen Ab-
schirmdienst und den Bundesnachrichtendienst zur Erflillung ihrer durch Gesetz libertragenen Aufgaben vor-
genommen werden.

(3a) Die Ubermittlung aus dem Zentralen Fahrzeugregister nach § 35 Abs. 4a darf durch Abruf im automati-
sierten Verfahren an die Auskunftsstelle nach § 8a des Pflichtversicherungsgesetzes erfolgen.

(3b) Die Ubermittlung aus dem Zentralen Fahrzeugregister nach § 35 Absatz 1 Nummer 1 an die fiir die Aus-
Ubung der Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer zustadndigen Behérden darf durch Abruf im automatisierten
Verfahren erfolgen. Der Abruf ist nur zuldssig, wenn die von den Zulassungsbehérden nach § 35 Absatz 5
Nummer 4 Gbermittelten Datenbesténde unrichtig oder unvollstandig sind.

(3¢c) Die Ubermittlung aus dem Zentralen Fahrzeugregister nach § 35 Absatz 1a darf an die Zentralen Leitstel-
len fir Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst zur Vorbereitung der Rettung von Personen aus
Fahrzeugen durch Abruf im automatisierten Verfahren erfolgen.

(4) Der Abruf darf sich nur auf ein bestimmtes Fahrzeug oder einen bestimmten Halter richten und in den
Fallen der Abséatze 1 und 2 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe a und b nur unter Verwendung von Fahrzeugdaten durch-
gefuhrt werden.

(5) Die Einrichtung von Anlagen zum Abruf im automatisierten Verfahren ist nur zuldssig, wenn nach naherer
Bestimmung durch Rechtsverordnung (§ 47 Nummer 4) gewahrleistet ist, dass

1. die zum Abruf bereitgehaltenen Daten ihrer Art nach fir den Empféanger erforderlich sind und ihre Uber-
mittlung durch automatisierten Abruf unter Berlcksichtigung der schutzwirdigen Interessen der betroffe-
nen Person und der Aufgabe des Empfangers angemessen ist,

2. die erforderlichen technischen und organisatorischen MaRnahmen nach den Artikeln 24, 25 und 32 der
Verordnung (EU) 2016/679 zur Sicherstellung des Datenschutzes und der Datensicherheit getroffen wer-
den und

3. die Zulassigkeit der Abrufe nach MalRgabe des Absatzes 6 kontrolliert werden kann.
(5a) (weggefallen)

(6) Das Kraftfahrt-Bundesamt oder die Zulassungsbehdrde als tGbermittelnde Stelle hat Gber die Abrufe Auf-
zeichnungen zu fertigen, die die bei der Durchfiihrung der Abrufe verwendeten Daten, den Tag und die Uhrzeit
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der Abrufe, die Kennung der abrufenden Dienststelle und die abgerufenen Daten enthalten mussen. Die pro-
tokollierten Daten durfen nur fir Zwecke der Datenschutzkontrolle, der Datensicherung oder zur Sicherstellung
eines ordnungsgemalien Betriebs der Datenverarbeitungsanlage verwendet werden. Die nach Satz 1 proto-
kollierten Daten dirfen auch dazu verwendet werden, der betroffenen Person dariber Auskunft zu erteilen,
welche ihrer in Anhang |, Abschnitt | und Il der Richtlinie (EU) 2015/413 enthaltenen personenbezogenen
Daten an Stellen in anderen Mitgliedstaaten der Europaischen Union zum Zweck der dortigen Verfolgung der
in Artikel 2 der Richtlinie (EU) 2015/413 aufgefiihrten, die StraRenverkehrssicherheit gefahrdenden Delikte
Uibermittelt wurden. Das Datum des Ersuchens und die zustandige Stelle nach Satz 1, an die die Ubermittlung
erfolgte, sind der betroffenen Person ebenfalls mitzuteilen. § 36a gilt fiir das Verfahren nach den Satzen 3 und
4 entsprechend. Liegen Anhaltspunkte dafiir vor, dass ohne ihre Verwendung die Verhinderung oder Verfol-
gung einer schwerwiegenden Straftat gegen Leib, Leben oder Freiheit einer Person aussichtslos oder wesent-
lich erschwert ware, durfen die Daten auch fir diesen Zweck verwendet werden, sofern das Ersuchen der
Strafverfolgungsbehdrde unter Verwendung von Halterdaten einer bestimmten Person oder von Fahrzeugda-
ten eines bestimmten Fahrzeugs gestellt wird. Die Protokolldaten sind durch geeignete Vorkehrungen gegen
zweckfremde Verwendung und gegen sonstigen Missbrauch zu schiitzen und nach sechs Monaten zu I6schen.

(7) Bei Abrufen aus dem Zentralen Fahrzeugregister sind vom Kraftfahrt-Bundesamt weitere Aufzeichnungen
zu fertigen, die sich auf den Anlass des Abrufs erstrecken und die Feststellung der fur den Abruf verantwortli-
chen Personen ermdglichen. Das Nahere wird durch Rechtsverordnung (§ 47 Nummer 5) bestimmt. Dies gilt
entsprechend fur Abrufe aus den ortlichen Fahrzeugregistern.

(8) Soweit értliche Fahrzeugregister nicht im automatisierten Verfahren gefiihrt werden, ist die Ubermittlung
der nach § 33 Abs. 1 gespeicherten Fahrzeugdaten und Halterdaten durch Einsichtnahme in das értliche Fahr-
zeugregister auflerhalb der Ublichen Dienstzeiten an die fir den betreffenden Zulassungsbezirk zustandige
Polizeidienststelle zuldssig, wenn

1. dies fur die Erfullung der in Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 bezeichneten Aufgaben erforderlich ist und

2. ohne die sofortige Einsichtnahme die Erfullung dieser Aufgaben geféahrdet ware.

Die Polizeidienststelle hat die Tatsache der Einsichtnahme, deren Datum und Anlass sowie den Namen des
Einsichtnehmenden aufzuzeichnen; die Aufzeichnungen sind fir die Dauer eines Jahres aufzubewahren und
nach Ablauf des betreffenden Kalenderjahres zu vernichten. Die Satze 1 und 2 finden entsprechende Anwen-
dung auf die Einsichtnahme durch die Zollfahndungsamter zur Erfullung der in Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 bezeich-
neten Aufgaben.

§ 36a
Automatisiertes Anfrage- und Auskunftsverfahren beim Kraftfahrt-Bundesamt

Die Ubermittlung der Daten aus dem Zentralen Fahrzeugregister nach den §§ 35 und 37 darf nach néaherer
Bestimmung durch Rechtsverordnung nach § 47 Nummer 4a auch in einem automatisierten Anfrage- und
Auskunftsverfahren erfolgen. Fiir die Einrichtung und Durchfihrung des Verfahrens gilt § 30b Abs. 1 Satz 2,
Abs. 2 und 3 entsprechend.

§ 36b
Abgleich mit den Sachfahndungsdaten des Bundeskriminalamtes

(1) Das Bundeskriminalamt Gibermittelt regelmafRig dem Kraftfahrt-Bundesamt die im Polizeilichen Informati-
onssystem gespeicherten Daten von Fahrzeugen, Kennzeichen, Fahrzeugpapieren und Flhrerscheinen, die
zur Beweissicherung, Einziehung, Beschlagnahme, Sicherstellung, Eigentumssicherung und Eigentiimer-
oder Besitzerermittlung ausgeschrieben sind. Die Daten dienen zum Abgleich mit den im Zentralen Fahrzeug-
register erfassten Fahrzeugen und Fahrzeugpapieren sowie mit den im Zentralen Fahrerlaubnisregister er-
fassten Fihrerscheinen.

(2) Die Ubermittlung der Daten nach Absatz 1 darf auch im automatisierten Verfahren erfolgen.
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§ 37
Ubermittlung von Fahrzeugdaten und Halterdaten an Stellen auBerhalb des
Geltungsbereiches dieses Gesetzes

(1) Die nach § 33 Absatz 1 gespeicherten Fahrzeugdaten und Halterdaten diirfen vom Kraftfahrt-Bundesamt
an die zustandigen Stellen anderer Staaten Gbermittelt werden, soweit dies nach unionsrechtlichen Vorschrif-
ten vorgeschrieben ist oder soweit dies

1. flr Verwaltungsmaflnahmen auf dem Gebiet des Strallenverkehrs,
2. zur Uberwachung des Versicherungsschutzes im Rahmen der Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung,

3. zur Verfolgung von Zuwiderhandlungen gegen Rechtsvorschriften auf dem Gebiet des Stralenverkehrs
oder

4. zur Verfolgung von Straftaten, die im Zusammenhang mit dem Stralenverkehr oder sonst mit Kraftfahr-
zeugen, Anhangern, Kennzeichen oder Fahrzeugpapieren, Fahrerlaubnissen oder Fihrerscheinen ste-
hen,

erforderlich ist und keine Anhaltspunkte fiir Zweifel an der Gegenseitigkeit einer solchen Auskunftserteilung
hinsichtlich des jeweiligen Anfragegrundes nach den Nummern 1 bis 4 und hinsichtlich der den Anfragegrund
begriindenden Sachverhalte durch den anderen Staat gegeben sind.

(1a) Nach Mafligabe volkerrechtlicher Vertrage zwischen Mitgliedstaaten der Europaischen Union oder mit den
anderen Vertragsstaaten des Abkommens (ber den Europaischen Wirtschaftsraum, die der Mitwirkung der
gesetzgebenden Korperschaften nach Artikel 59 Absatz 2 des Grundgesetzes bediirfen, sowie nach Artikel 12
des Beschlusses des Rates 2008/615/J1 vom 23. Juni 2008 (ABI. L 210 vom 6.8.2008, S. 1) dirfen die nach
§ 33 Absatz 1 gespeicherten Fahrzeugdaten und Halterdaten vom Kraftfahrt-Bundesamt an die zustandigen
Stellen dieser Staaten auch Ubermittelt werden, soweit dies erforderlich ist

1. zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, die nicht von Absatz 1 Nummer 3 erfasst werden,
2. zur Verfolgung von Straftaten, die nicht von Absatz 1 Nummer 4 erfasst werden, oder
3. zur Abwehr von Gefahren fir die 6ffentliche Sicherheit.

(2) Der Empfanger ist darauf hinzuweisen, dass die ibermittelten Daten nur zu dem Zweck verwendet werden
dirfen, zu dessen Erflillung sie ihm Ubermittelt werden.

(3) Die Ubermittlung unterbleibt, wenn durch sie schutzwiirdige Interessen der betroffenen Person beeintrach-
tigt wurden, insbesondere, wenn im Empfangerland ein angemessener Datenschutzstandard nicht gewahr-
leistet ist.

(4) Die Ubermittlung unterbleibt, wenn die Ubermittiung bei entsprechender Anfrage auf Grund von § 37a
erfolgen kénnte. Die Ubermittlung kann ferner unterbleiben, wenn das Kraftfahrt-Bundesamt den Aufwand fiir
die Bearbeitung der Anfragen als nicht vertretbar beurteilt.

§ 37a
Abruf im automatisierten Verfahren durch Stellen auBerhalb des
Geltungsbereiches dieses Gesetzes

(1) Durch Abruf im automatisierten Verfahren dirfen aus dem Zentralen Fahrzeugregister fiir die in § 37 Abs. 1
und 1a genannten MaRRnahmen an die hierfur zustandigen offentlichen Stellen in einem Mitgliedstaat der Eu-
ropaischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschafts-
raum die zu deren Aufgabenerfiillung erforderlichen Daten nach ndherer Bestimmung durch Rechtsverord-
nung nach § 47 Nummer 5b und 5c durch das Kraftfahrt-Bundesamt Ubermittelt werden. Dieses automatisierte
Verfahren setzt jedoch voraus, dass das Europaische Fahrzeug- und Flhrerschein-Informationssystem oder
ein anderes informationstechnisches Verfahren genutzt wird, das vom Kraftfahrt-Bundesamt als mit vertretba-
rem Aufwand betreibbar beurteilt wird.

(2) Der Abruf darf nur unter Verwendung von Fahrzeugdaten, bei Abrufen fir die in § 37 Abs. 1a genannten
Zwecke nur unter Verwendung der vollstdndigen Fahrzeug-ldentifizierungsnummer oder des vollstandigen

Version 01/2026
58 Vorschriftensammlung der Gewerbeaufsicht Baden-Wiirttemberg




FPers 1.2.2

Kennzeichens, erfolgen und sich nur auf ein bestimmtes Fahrzeug oder einen bestimmten Halter richten. Ein
unionsrechtlich vorgeschriebener Abruf darf ergdnzend zu Satz 1

1. auch unter Verwendung von Halterdaten erfolgen oder

2. sich auf mehrere Fahrzeuge eines bestimmten Halters oder auf alle aktuellen oder friiheren Halter eines
bestimmten Fahrzeugs richten,

soweit dies unionsrechtlich vorgesehen ist.

(3) Der Abruf ist nur zulassig, wenn

diese Form der Datentbermittlung unter Berticksichtigung der schutzwirdigen Interessen der betroffenen
Personen wegen der Vielzahl der Ubermittlungen oder wegen ihrer besonderen Eilbeddrftigkeit ange-
messen ist,

2. der Empfangerstaat die Verordnung (EU) 2016/679 anwendet und

3. die Gegenseitigkeit der Auskunftserteilung im Sinne von § 37 Absatz 1 durch geeignete Mittel sicherge-
stellt ist.

§ 36 Abs. 5 und 6 sowie Abs. 7 wegen des Anlasses der Abrufe ist entsprechend anzuwenden.

§ 37b
Ubermittlung von Fahrzeug- und Halterdaten nach der Richtlinie (EU) 2015/413

(1) Das Kraftfahrt-Bundesamt unterstitzt nach Absatz 2 die in Artikel 4 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2015/413
genannten nationalen Kontaktstellen der anderen Mitgliedstaaten der Europaischen Union bei den Ermittlun-
gen in Bezug auf folgende in den jeweiligen Mitgliedstaaten begangenen, die Stralenverkehrssicherheit ge-
fahrdenden Verkehrsdelikte:

1. Geschwindigkeitsubertretungen,

Nicht-Anlegen des Sicherheitsgurtes,

Uberfahren eines roten Lichtzeichens,

Trunkenheit im Stralenverkehr,

Fahren unter Einfluss von berauschenden Mitteln,

Nicht-Tragen eines Schutzhelmes,

unbefugte Benutzung eines Fahrstreifens,

rechtswidrige Benutzung eines Mobiltelefons oder anderer Kommunikationsgerate beim Fahren.

® N Ok WD

(2) Auf Anfrage teilt das Kraftfahrt-Bundesamt der nationalen Kontaktstelle eines anderen Mitgliedstaates der
Europaischen Union folgende nach § 33 gespeicherten Daten zu Fahrzeug und Halter mit:

1. amtliches Kennzeichen,
Fahrzeug-ldentifizierungsnummer,
Land der Zulassung,
Marke des Fahrzeugs,
Handelsbezeichnung,
EU-Fahrzeugklasse,
Name des Halters,
Vorname des Halters,
9. Anschrift des Halters,
10. Geschlecht,

11. Geburtsdatum,

12. Rechtsperson,

13. Geburtsort,

wenn dies im Einzelfall fur die Erfillung einer Aufgabe der nationalen Kontaktstelle des anfragenden Mitglied-
staates der Europaischen Union oder der zustandigen Behorde des anfragenden Mitgliedstaates der Europa-
ischen Union erforderlich ist.

© N O WD
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§ 37c
Ubermittlung von Fahrzeugdaten und Halterdaten an die Europiische Kommission

Das Kraftfahrt-Bundesamt tGbermittelt zur Erflllung der Berichtspflicht nach Artikel 5 Absatz 1 Unterabsatz 4
der Richtlinie 2009/103/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 Uber die
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung und die Kontrolle der entsprechenden Versicherungspflicht (ABI. L 263
vom 7.10.2009, S. 11) bis zum 31. Marz eines jeden Jahres an die Europaische Kommission die nach § 33
Absatz 1 gespeicherten Namen oder Bezeichnungen und Anschriften der Fahrzeughalter, die nach § 2 Ab-
satz 1 Nummer 1 bis 5 des Pflichtversicherungsgesetzes von der Versicherungspflicht befreit sind.

§38
Ubermittlung an und Verwendung durch den Empfénger fiir wissenschaftliche Zwecke

(1) Die nach § 33 Abs. 1 gespeicherten Fahrzeugdaten und Halterdaten dirfen an Hochschulen, andere Ein-

richtungen, die wissenschaftliche Forschung betreiben, und &ffentliche Stellen Gbermittelt werden, soweit

1. dies fiir die Durchfiihrung bestimmter wissenschaftlicher Forschungsarbeiten erforderlich ist,

2. eine Nutzung anonymisierter Daten zu diesem Zweck nicht mdglich ist und

3. das offentliche Interesse an der Forschungsarbeit das schutzwdrdige Interesse der betroffenen Person
an dem Ausschluss der Ubermittlung erheblich GUberwiegt.

(2) Die Ubermittlung der Daten erfolgt durch Erteilung von Auskinften, wenn hierdurch der Zweck der For-
schungsarbeit erreicht werden kann und die Erteilung keinen unverhaltnismaligen Aufwand erfordert.

(3) Personenbezogene Daten werden nur an solche Personen tbermittelt, die Amtstrager oder fiir den offent-
lichen Dienst besonders Verpflichtete sind oder die zur Geheimhaltung verpflichtet worden sind. § 1 Abs. 2, 3
und 4 Nr. 2 des Verpflichtungsgesetzes findet auf die Verpflichtung zur Geheimhaltung entsprechende An-
wendung.

(4) Die personenbezogenen Daten durfen nur fur die Forschungsarbeit verwendet werden, fur die sie ibermit-
telt worden sind. Die Verwendung fiir andere Forschungsarbeiten oder die Ubermittlung richtet sich nach den
Absatzen 1 und 2 und bedarf der Zustimmung der Stelle, die die Daten ibermittelt hat.

(5) Die Daten sind gegen unbefugte Kenntnisnahme durch Dritte zu schitzen. Die wissenschaftliche For-
schung betreibende Stelle hat dafiir zu sorgen, dass die Verwendung der personenbezogenen Daten raumlich
und organisatorisch getrennt von der Erflllung solcher Verwaltungsaufgaben oder Geschaftszwecke erfolgt,
fur die diese Daten gleichfalls von Bedeutung sein kénnen.

(6) Sobald der Forschungszweck es erlaubt, sind die personenbezogenen Daten zu anonymisieren. Solange
dies noch nicht maglich ist, sind die Merkmale gesondert aufzubewahren, mit denen Einzelangaben lber per-
sonliche oder sachliche Verhaltnisse einer bestimmten oder bestimmbaren Person zugeordnet werden kon-
nen. Sie durfen mit den Einzelangaben nur zusammengefiihrt werden, soweit der Forschungszweck dies er-
fordert.

(7) Wer nach den Absatzen 1 und 2 personenbezogene Daten erhalten hat, darf diese nur veréffentlichen,
wenn dies fiir die Darstellung von Forschungsergebnissen lber Ereignisse der Zeitgeschichte unerlasslich ist.

(8) (weggefallen)

§ 38a
Ubermittlung an und Verwendung durch den Empfinger fiir statistische Zwecke

(1) Die nach § 33 Abs. 1 gespeicherten Fahrzeug- und Halterdaten dirfen zur Vorbereitung und Durchfiihrung
von Statistiken, soweit sie durch Rechtsvorschriften angeordnet sind, Gbermittelt werden, wenn die Vorberei-
tung und Durchfuhrung des Vorhabens allein mit anonymisierten Daten (§ 45) nicht moglich ist.
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(2) Fur die Verwendung der Daten nach Absatz 1 finden die Vorschriften des Bundesstatistikgesetzes und der
Statistikgesetze der Lander Anwendung.

§ 38b
Ubermittlung an und Verwendung durch den Empfinger fiir planerische Zwecke

(1) Die nach § 33 Abs. 1 gespeicherten Fahrzeug- und Halterdaten dirfen fur im &ffentlichen Interesse lie-
gende Verkehrsplanungen an 6ffentliche Stellen Gbermittelt werden, wenn die Durchfuhrung des Vorhabens
allein mit anonymisierten Daten (§ 45) nicht oder nur mit unverhaltnismaRigem Aufwand mdglich ist und die
betroffene Person eingewilligt hat oder schutzwiirdige Interessen der betroffenen Person nicht beeintrachtigt
werden.

(2) Der Empféanger der Daten hat sicherzustellen, dass

1. die Kontrolle zur Sicherstellung schutzwiirdiger Interessen der betroffenen Person jederzeit gewahrleistet
wird,

die Daten nur fur das betreffende Vorhaben verwendet werden,

zu den Daten nur die Personen Zugang haben, die mit dem betreffenden Vorhaben befasst sind,

diese Personen verpflichtet werden, die Daten gegeniiber Unbefugten nicht zu offenbaren, und

die Daten anonymisiert oder geléscht werden, sobald der Zweck des Vorhabens dies gestattet.

oo

§39
Ubermittlung von Fahrzeugdaten und Halterdaten zur Verfolgung von Rechtsanspriichen

(1) Von den nach § 33 Abs. 1 gespeicherten Fahrzeugdaten und Halterdaten sind

Familienname (bei juristischen Personen, Behérden oder Vereinigungen: Name oder Bezeichnung),
Vornamen,

Ordens- und Kinstlername,

Anschrift,

Art, Hersteller und Typ des Fahrzeugs,

Name und Anschrift des Versicherers,

Nummer des Versicherungsscheins, oder, falls diese noch nicht gespeichert ist, Nummer der Versiche-
rungsbestatigung,

8. gegebenenfalls Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsverhaltnisses,

9. gegebenenfalls Befreiung von der gesetzlichen Versicherungspflicht,

10. Zeitpunkt der Zuteilung oder Ausgabe des Kennzeichens fir den Halter sowie
11. Kraftfahrzeugkennzeichen

durch die Zulassungsbehdrde oder durch das Kraftfahrt-Bundesamt zu Gibermitteln, wenn der Empfanger unter
Angabe des betreffenden Kennzeichens oder der betreffenden Fahrzeug-ldentifizierungsnummer darlegt,
dass er die Daten zur Geltendmachung, Sicherung oder Vollstreckung oder zur Befriedigung oder Abwehr von
Rechtsansprichen im Zusammenhang mit der Teilnahme am Straflenverkehr oder zur Erhebung einer Privat-
klage wegen im Strallenverkehr begangener VerstoRRe bendtigt (einfache Registerauskunft).

Noos~®N =

(2) Weitere Fahrzeugdaten und Halterdaten als die nach Absatz 1 zulassigen sind zu Ubermitteln, wenn der
Empfanger unter Angabe von Fahrzeugdaten oder Personalien des Halters glaubhaft macht, dass er

1. die Daten zur Geltendmachung, Sicherung oder Vollstreckung, zur Befriedigung oder Abwehr von Rechts-
anspriichen im Zusammenhang mit der Teilnahme am Straltenverkehr, dem Diebstahl, dem sonstigen
Abhandenkommen des Fahrzeugs oder zur Erhebung einer Privatklage wegen im Straflenverkehr be-
gangener VerstolRe bendtigt und

2. (weggefallen)
3. die Daten auf andere Weise entweder nicht oder nur mit unverhaltnismaligem Aufwand erlangen konnte.
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(3) Die in Absatz 1 Nr. 1 bis 5 und 11 angeflhrten Halterdaten und Fahrzeugdaten dirfen Ubermittelt werden,
wenn der Empfanger unter Angabe von Fahrzeugdaten oder Personalien des Halters glaubhaft macht, dass
er
1. die Daten zur Geltendmachung, Sicherung oder Vollstreckung
a) von nicht mit der Teilnahme am StralRenverkehr im Zusammenhang stehenden 6ffentlich-rechtlichen
Ansprichen oder
b) von gemal § 7 des Unterhaltsvorschussgesetzes, § 33 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch oder
§ 94 des Zwolften Buches Sozialgesetzbuch libergegangenen Anspriichen
in Héhe von jeweils mindestens 500 Euro bendtigt,
2. ohne Kenntnis der Daten zur Geltendmachung, Sicherung oder Vollstreckung des Rechtsanspruchs nicht
in der Lage ware und
3. die Daten auf andere Weise entweder nicht oder nur mit unverhaltnismafligem Aufwand erlangen konnte.
§ 35 Abs. 3 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. Die Aufzeichnungen durfen nur zur Kontrolle der Zulassigkeit der
Ubermittlungen verwendet werden.

(4) Ist der Empfanger eine 6ffentlich-rechtliche Stelle mit Sitz im Ausland oder handelt er im Namen oder im
Auftrag einer solchen Stelle, ist fur den Antrag und die Auskunft nur das Kraftfahrt-Bundesamt zustandig.

§ 39a
Auskunft liber Daten

(1) Einer Person wird auf Antrag schriftlich Gber die zu ihrer Person im &rtlichen oder im Zentralen Fahrzeug-
register gespeicherten Daten und Uber die zu ihr als Halter gespeicherten Fahrzeugdaten unentgeltlich Aus-
kunft erteilt. Die Auskunft kann elektronisch erteilt werden, wenn der Antrag unter Nutzung des elektronischen
Identitatsnachweises nach § 18 des Personalausweisgesetzes, nach § 12 des elD-Karte-Gesetzes oder nach
§ 78 Absatz 5 des Aufenthaltsgesetzes gestellt wird; in diesen Fallen gilt abweichend von § 35 Absatz 6 Satz 4
hinsichtlich der Protokollierung § 36 Absatz 6 entsprechend.

(2) Einer Person darf auf Antrag schriftlich Uber die zu einem Dritten als Halter im &rtlichen oder im Zentralen
Fahrzeugregister gespeicherten Fahrzeugdaten unentgeltlich Auskunft erteilt werden, wenn
1. der Antragsteller
a) nachweist, dass die Verfligungsbefugnis des Halters liber dessen Fahrzeuge gesetzlich oder in Folge
gerichtlicher Anordnung auf den Antragsteller Gbergegangen ist oder auch vom Antragsteller ausgetibt
werden kann, und
b) glaubhaft macht, dass er die Daten zur Wahrnehmung straltenverkehrsrechtlicher Angelegenheiten
des Halters bendtigt,
2. der Antragsteller die Daten auf andere Weise entweder nicht oder nur mit unverhaltnismafigem Aufwand
erlangen konnte und
3. kein Grund zu der Annahme besteht, dass durch die Auskunft schutzwirdige Interessen des Halters be-
eintrachtigt werden.
Fir die sichere Identifizierung bei der Antragstellung und fir die elektronische Auskunftserteilung gilt § 30
Absatz 8 Satz 2 und 3 entsprechend; abweichend von § 35 Absatz 6 Satz 4 gilt hinsichtlich der Protokollierung
§ 36 Absatz 6 entsprechend.

) § 40
Ubermittlung sonstiger Daten

Die nach § 33 Abs. 2 gespeicherten Daten Uber Beruf und Gewerbe (Wirtschaftszweig) durfen nur fir die
Zwecke nach § 32 Abs. 1 Nr. 4 und 5 an die hierfur zustdndigen Behorden Ubermittelt werden. Au3erdem
dirfen diese Daten flr Zwecke der Statistik (§ 38a Abs. 1) Ubermittelt werden; die Zulassigkeit und die Durch-
fuhrung von statistischen Vorhaben richten sich nach § 38a.
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) § 41
Ubermittlungssperren

(1) Die Anordnung von Ubermittlungssperren in den Fahrzeugregistern ist zuldssig, wenn erhebliche 6ffentli-
che Interessen gegen die Offenbarung der Halterdaten bestehen.

(2) Auflerdem sind Ube_rmittlungssperren auf Antrag der betroffenen Person anzuordnen, wenn sie glaubhaft
macht, dass durch die Ubermittlung ihre schutzwirdigen Interessen beeintrachtigt wirden.

(3) Die Ubermittlung trotz bestehender Sperre ist im Einzelfall zuldssig, wenn an der Kenntnis der gesperrten
Daten ein Uberwiegendes o6ffentliches Interesse, insbesondere an der Verfolgung von Straftaten besteht. Vor
der Ubermittlung ist der betroffenen Person Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, es sei denn, die Anho-
rung wirde dem Zweck der Ubermittlung zuwiderlaufen.

(4) Die Ubermittlung trotz bestehender Sperre ist im Einzelfall auBerdem zuldssig, wenn die Geltendmachung,
Sicherung oder Vollstreckung oder die Befriedigung oder Abwehr von Rechtsanspriichen im Sinne des § 39
Abs. 1 und 2 sonst nicht moglich ware. Vor der Ubermittlung ist der betroffenen Person Gelegenheit zur Stel-
lungnahme zu geben.

(5) Uber die Aufhebung im Einzelfall nach den Abséatzen 3 und 4 entscheidet die fiir die Anordnung der Sperre
zustandige Behorde (sperrende Behorde). Will diese an der Sperre festhalten, weil sie das die Sperre begriin-
dende offentliche Interesse im Sinne des Absatzes 1 fir Gberwiegend halt oder weil sie die Beeintrachtigung
schutzwiirdiger Interessen der betroffenen Person im Sinne des Absatzes 2 als vorrangig ansieht, fihrt sie die
Entscheidung der nach Landesrecht hierfur zustandigen Behdrde oder, wenn eine solche Regelung nicht ge-
troffen ist, der obersten Landesbehdérde herbei. Im Fall der Aufhebung im Einzelfall wird die Ubermittlung der
fur das Ersuchen erforderlichen Fahrzeug- und Halterdaten durch die sperrende Behérde vorgenommen. Hier-
fur dirfen der sperrenden Behdrde bei von ihr festgestellter Erforderlichkeit auf ihr Verlangen die Fahrzeug-
und Halterdaten von den Registerbehdrden Ubermittelt werden. Die sperrende Behdrde hat diese Ubermittelten
Daten nach Abschluss des Verfahrens unverziglich zu I6schen.

§42
Datenabgleich zur Beseitigung von Fehlern

(1) Bei Zweifeln an der Identitat eines eingetragenen Halters mit dem Halter, auf den sich eine neue Mitteilung
bezieht, diirfen die Datenbestande des Fahreignungsregisters und des Zentralen Fahrerlaubnisregisters zur
Identifizierung dieser Halter verwendet werden. Ist die Feststellung der Identitat der betreffenden Halter auf diese
Weise nicht mdglich, dirfen die auf Anfrage aus den Melderegistern Gbermittelten Daten zur Behebung der Zwei-
fel verwendet werden. Die Zulassigkeit der Ubermittlung durch die Meldebehdrden richtet sich nach den Melde-
gesetzen der Lander. Kénnen die Zweifel an der Identitat der betreffenden Halter nicht ausgerdumt werden,
werden die Eintragungen Uber beide Halter mit einem Hinweis auf die Zweifel an deren Identitat versehen.

(2) Die nach § 33 im Zentralen Fahrzeugregister gespeicherten Daten diirfen den Zulassungsbehérden ber-
mittelt werden, soweit dies erforderlich ist, um Fehler und Abweichungen in deren Register festzustellen und
zu beseitigen und um diese drtlichen Register zu vervollstdndigen. Die nach § 33 im Ortlichen Fahrzeugregister
gespeicherten Daten dirfen dem Kraftfahrt-Bundesamt Ubermittelt werden, soweit dies erforderlich ist, um
Fehler und Abweichungen im Zentralen Fahrzeugregister festzustellen und zu beseitigen sowie das Zentrale
Fahrzeugregister zu vervollstandigen. Die nach § 33 im értlichen oder im Zentralen Fahrzeugregister gespei-
cherten Daten dirfen an die Versicherer im Sinne des § 34 Absatz 5 Ubermittelt werden, soweit dies erforder-
lich ist, um Fehler und Abweichungen im d&rtlichen oder im Zentralen Fahrzeugregister festzustellen und zu
beseitigen sowie um diese Register zu vervollstandigen. Die nach § 33 im Zentralen Fahrzeugregister gespei-
cherten Daten dirfen an die Technischen Prifstellen, die amtlich anerkannten Uberwachungsorganisationen
und die anerkannten Kraftfahrzeugwerkstatten, soweit diese Werkstatten Sicherheitsprifungen durchfiihren,
sowie an ihre jeweiligen Kopfstellen im Sinne des § 34 Absatz 6 Gbermittelt werden, soweit dies erforderlich
ist, um Fehler und Abweichungen im Zentralen Fahrzeugregister festzustellen und zu beseitigen sowie um
dieses Register zu vervollstandigen. Die Ubermittiung nach den Séatzen 1 bis 4 ist nur zuldssig, wenn Anlass
zu der Annahme besteht, dass die Register unrichtig oder unvollstéandig sind.
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(3) Die nach § 33 im Zentralen Fahrzeugregister oder im zustandigen Ortlichen Fahrzeugregister gespeicher-
ten Halter- und Fahrzeugdaten dirfen der fur die Ausibung der Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer zustandi-
gen Behorde Ubermittelt werden, soweit dies fir MaRnahmen zur Durchfiihrung des Kraftfahrzeugsteuerrechts
erforderlich ist, um Fehler und Abweichungen in den Datenbestédnden der fur die Ausibung der Verwaltung
der Kraftfahrzeugsteuer zustandigen Behorden festzustellen und zu beseitigen und um diese Datenbestande
zu vervollstandigen. Die Ubermittiung nach Satz 1 ist nur zuldssig, wenn Anlass zu der Annahme besteht,
dass die Datenbestande unrichtig oder unvollstandig sind.

§43
Allgemeine Vorschriften fir die Datenilibermittlung an und die Verarbeitung
der Daten durch den Empféanger

(1) Ubermittlungen von Daten aus den Fahrzeugregistern sind nur auf Ersuchen zuléssig, es sei denn, auf
Grund besonderer Rechtsvorschrift wird bestimmt, dass die Registerbehdrde bestimmte Daten von Amts we-
gen zu Ubermitteln hat. Die Verantwortung fiir die Zulassigkeit der Ubermittlung tragt die Gibermitteinde Stelle.
Erfolgt die Ubermittlung auf Ersuchen des Empféngers, tragt dieser die Verantwortung. In diesem Fall priift
die Gbermittelnde Stelle nur, ob das Ubermittlungsersuchen im Rahmen der Aufgaben des Empfangers liegt,
es sei denn, dass besonderer Anlass zur Priifung der Zulassigkeit der Ubermittlung besteht. Begriindet sich
der besondere Anlass nach Satz 4 in Zweifeln an der Identitét einer Person, auf die sich ein Ersuchen auf
Datenubermittlung bezieht, gilt § 42 Absatz 1 Satz 1 bis 3 entsprechend.

(2) Der Empféanger darf die Ubermittelten Daten nur zu dem Zweck verarbeiten, zu dessen Erflllung sie ihm
Ubermittelt worden sind. Der Empfanger darf die Ubermittelten Daten auch fir andere Zwecke verarbeiten,
soweit sie ihm auch fur diese Zwecke hatten Gbermittelt werden dirfen. Ist der Empfénger eine nichtdffentliche
Stelle, hat die ibermittelnde Stelle ihn darauf hinzuweisen. Eine Verarbeitung flir andere Zwecke durch nicht-
offentliche Stellen bedarf der Zustimmung der Gbermittelnden Stelle.

§44
Léschung der Daten in den Fahrzeugregistern

(1) Die nach § 33 Abs. 1 und 2 gespeicherten Daten sind in den Fahrzeugregistern spatestens zu I6schen,
wenn sie fur die Aufgaben nach § 32 nicht mehr benétigt werden.

(2) Die Daten uber Fahrtenbuchauflagen (§ 33 Abs. 3) sind nach Wegfall der Auflage zu l6schen.

§ 45
Anonymisierte Daten

Auf die Verarbeitung von Daten, die keinen Bezug zu einer bestimmten oder bestimmbaren Person ermdgli-
chen, finden die Vorschriften dieses Abschnitts keine Anwendung. Zu den Daten, die einen Bezug zu einer
bestimmten oder bestimmbaren Person erméglichen, gehéren auch das Kennzeichen eines Fahrzeugs, die
Fahrzeug-ldentifizierungsnummer und die Fahrzeugbriefnummer.

§ 46
(weggefallen)
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§ 47
Verordnungserméchtigungen, Ausfiihrungsvorschriften

Das Bundesministerium fiir Digitales und Verkehr wird ermachtigt, Rechtsverordnung mit Zustimmung des

Bundesrates zu erlassen

1. daruber,
a) welche im Einzelnen zu bestimmenden Fahrzeugdaten (§ 33 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1) und
b) welche Halterdaten nach § 33 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 in welchen Fallen der Zuteilung oder Ausgabe des

Kennzeichens unter Berlcksichtigung der in § 32 genannten Aufgaben

im &rtlichen und im Zentralen Fahrzeugregister jeweils gespeichert (§ 33 Abs. 1) und zur Speicherung
erhoben (§ 34 Abs. 1) werden,

1a. daruber, welche im Einzelnen zu bestimmenden Fahrzeugdaten und Daten tber Prifungen und Unter-
suchungen einschlieBlich der durchfiihrenden Stellen und Kennungen zur Feststellung der fir die Durch-
fihrung der Prifung oder Untersuchung Verantwortlichen die Technischen Prifstellen, amtlich anerkann-
ten Uberwachungsorganisationen und anerkannten Kraftfahrzeugwerkstatten, soweit diese Werkstatten
Sicherheitspriifungen durchfiihren, zur Speicherung im Zentralen Fahrzeugregister nach § 34 Absatz 6
mitzuteilen haben, und Uber die Einzelheiten des Mitteilungs- sowie des Auskunftsverfahrens,

2. darlber, welche im Einzelnen zu bestimmenden Fahrzeugdaten die Versicherer zur Speicherung im Zent-
ralen Fahrzeugregister nach § 34 Abs. 5 Satz 2 mitzuteilen haben,

3. Uber die regelmaRige Ubermittlung der Daten nach § 35 Abs. 5, insbesondere iiber die Art der Ubermitt-
lung sowie die Art und den Umfang der zu Gbermittelnden Daten,

4. (ber die Art und den Umfang der zu Gbermittelnden Daten und die Mallnahmen zur Sicherung gegen
Missbrauch beim Abruf im automatisierten Verfahren nach § 36 Abs. 5,

4a. Uber die Art und den Umfang der zu Gbermittelnden Daten und die Mallnahmen zur Sicherung gegen
Missbrauch nach § 36a,

5. Uber Einzelheiten des Verfahrens nach § 36 Abs. 7 Satz 2,

5a. Uber die Art und den Umfang der zu Ubermittelnden Daten, die Bestimmung der Empfanger und den
Geschaftsweg bei Ubermittlungen nach § 37 Abs. 1 und 1a,

5b. darlber, welche Daten nach § 37a Abs. 1 durch Abruf im automatisierten Verfahren ibermittelt werden
durfen,

5c. Uber die Bestimmung, welche auslandischen 6ffentlichen Stellen zum Abruf im automatisierten Verfahren
nach § 37a Abs. 1 befugt sind,

6. Uber das Verfahren bei Ubermittlungssperren sowie Uber die Speicherung, Anderung und die Aufhebung
der Sperren nach § 33 Abs. 4 und § 41 und

7. Uber die Léschung der Daten nach § 44, insbesondere Uber die Voraussetzungen und Fristen fir die
Léschung.

VL.
FAHRERLAUBNISREGISTER

§ 48
Registerfiihrung und Registerbehérden

(1) Die Fahrerlaubnisbehotrden (§ 2 Abs. 1) filhren im Rahmen ihrer 6rtlichen Zustandigkeit ein Register (6rtli-
che Fahrerlaubnisregister) tiber

1. von ihnen erteilte Fahrerlaubnisse sowie die entsprechenden Flhrerscheine,

2. Entscheidungen, die Bestand, Art und Umfang von Fahrerlaubnissen oder sonstige Berechtigungen, ein
Fahrzeug zu fihren, betreffen.

Abweichend von Satz 1 Nr. 2 darf die zur Erteilung einer Prifbescheinigung zusténdige Stelle Aufzeichnungen

Uber von ihr ausgegebene Bescheinigungen fir die Berechtigung zum Flhren fahrerlaubnisfreier Fahrzeug

fuhren. Sobald ein drtliches Fahrerlaubnisregister nach Mal3gabe des § 65 Absatz 2 Satz 1 nicht mehr gefuhrt

werden darf, gilt Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 nur noch fir die in § 65 Absatz 2a bezeichneten Daten.
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(2) Das Kraftfahrt-Bundesamt flhrt ein Register Uber Fahrerlaubnisse und die entsprechenden Fuhrerscheine
(Zentrales Fahrerlaubnisregister), die von den nach Landesrecht fur den Vollzug des Fahrerlaubnisrechtes
zustandigen Behoérden (Fahrerlaubnisbehdrden) erteilt sind.

(3) Bei einer zentralen Herstellung der Fiihrscheine Gibermittelt die Fahrerlaubnisbehérde dem Hersteller die
hierfur notwendigen Daten. Der Hersteller darf ausschlief3lich zum Nachweis des Verbleibs der Fiihrerscheine
alle Fiihrerscheinnummern der hergestellten Fiihrerscheine speichern. Die Speicherung der tbrigen im Flh-
rerschein enthaltenen Angaben beim Hersteller ist unzulassig, soweit sie nicht ausschlieBlich und voriiberge-
hend der Herstellung des Fihrerscheins dient; die Angaben sind anschlieRend zu I6schen. Die Daten nach
den Satzen 1 und 2 dlrfen nach ndherer Bestimmung durch Rechtsverordnung gemaft § 63 Nummer 1 an
das Kraftfahrt-Bundesamt zur Speicherung im Zentralen Fahrerlaubnisregister Ubermittelt werden; sie sind
dort spatestens nach Ablauf von zwdlf Monaten zu léschen, sofern dem Amt die Erteilung oder Anderung der
Fahrerlaubnis innerhalb dieser Frist nicht mitgeteilt wird; beim Hersteller sind die Daten nach der Ubermittlung
zu léschen. Vor Eingang der Mitteilung beim Kraftfahrt-Bundesamt Uber die Erteilung oder Anderung der Fahr-
erlaubnis darf das Amt iber die Daten keine Auskunft erteilen.

§49
Zweckbestimmung der Register

(1) Die értlichen Fahrerlaubnisregister und das Zentrale Fahrerlaubnisregister werden gefihrt zur Speicherung
von Daten, die erforderlich sind, um feststellen zu kdnnen, welche Fahrerlaubnisse und welche Fiihrerscheine
eine Person besitzt oder fiir welche sie die Neuerteilung beantragen kann.

(2) Die éortlichen Fahrerlaubnisregister werden au3erdem gefihrt zur Speicherung von Daten, die erforderlich
sind

1. flr die Beurteilung der Eignung und Beféhigung von Personen zum Fihren von Kraftfahrzeugen und

2. fur die Prifung der Berechtigung zum Fiihren von Fahrzeugen.

§ 50
Inhalt der Fahrerlaubnisregister

(1) In den 6rtlichen Fahrerlaubnisregistern und im Zentralen Fahrerlaubnisregister werden gespeichert

1. Familiennamen, Geburtsnamen, sonstige friihere Namen, Vornamen, Ordens- oder Kinstlername, Dok-
torgrad, Geschlecht, Tag und Ort der Geburt,

2. nach naherer Bestimmung durch Rechtsverordnung gemaR § 63 Nummer 2 Daten Uber Erteilung und
Registrierung (einschlief3lich des Umtausches oder der Registrierung einer deutschen Fahrerlaubnis im
Ausland), Bestand, Art, Umfang, Giiltigkeitsdauer, Verlangerung und Anderung der Fahrerlaubnis, Datum
des Beginns und des Ablaufs der Probezeit, Nebenbestimmungen zur Fahrerlaubnis, tUber Fihrerscheine
und deren Geltung einschlieRlich der Ausschreibung zur Sachfahndung, sonstige Berechtigungen, ein
Kraftfahrzeug zu fiihren, sowie Hinweise auf Eintragungen im Fahreignungsregister, die die Berechtigung
zum Fuhren von Kraftfahrzeugen berthren.

(2) In den 6rtlichen Fahrerlaubnisregistern durfen aulRerdem gespeichert werden

1. die Anschrift und die E-Mail-Adresse, soweit vom Antragsteller angegeben, der betroffenen Person,
Staatsangehdrigkeit, Art des Ausweisdokuments sowie

2. nach naherer Bestimmung durch Rechtsverordnung gemaf § 63 Nummer 2 Daten tber

a) Versagung, Entziehung, Widerruf und Ricknahme der Fahrerlaubnis, Verzicht auf die Fahrerlaubnis,
isolierte Sperren, Fahrverbote sowie die Beschlagnahme, Sicherstellung und Verwahrung von Fiihrer-
scheinen sowie Mallhahmen nach § 2a Abs. 2 und § 4 Absatz 5,

b) Verbote oder Beschrankungen, ein Fahrzeug zu flhren.

(3) Im Zentralen Fahrerlaubnisregister diirfen zusatzlich zu Absatz 1 der Grund des Erléschens der Fahrer-
laubnis oder einer Fahrerlaubnisklasse, die Dauer der Probezeit einschliellich der Restdauer nach vorzeitiger
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Beendigung der Probezeit, Beginn und Ende einer Hemmung der Probezeit und die Behdrde, die die Unterla-
gen im Zusammenhang mit dem Erteilen, dem Entziehen oder dem Erléschen einer Fahrerlaubnis oder Fahr-
erlaubnisklasse (Fahrerlaubnisakte) fiihrt, gespeichert werden.

(4) Sobald ein ortliches Fahrerlaubnisregister nach MalRgabe des § 65 Absatz 2 Satz 1 nicht mehr geflihrt
werden darf, gelten die Absatze 1 und 2 im Hinblick auf die értlichen Fahrerlaubnisregister nur noch fir die in
§ 65 Absatz 2a bezeichneten Daten.

§ 51
Mitteilung an das Zentrale Fahrerlaubnisregister

Die Fahrerlaubnisbehdrden teilen dem Kraftfahrt-Bundesamt zur Speicherung im Zentralen Fahrerlaubnisre-
gister unverziiglich die auf Grund des § 50 Abs. 1 zu speichernden oder zu einer Anderung oder Léschung
einer Eintragung fihrenden Daten mit.

_ §52
Ubermittlung

(1) Die in den Fahrerlaubnisregistern gespeicherten Daten diirfen an die Stellen, die

1. fur die Verfolgung von Straftaten, zur Vollstreckung oder zum Vollzug von Strafen,

2. fur die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten und die Vollstreckung von Bu3geldbescheiden und ihren
Nebenfolgen nach diesem Gesetz oder

3. fur Verwaltungsmalinahmen auf Grund dieses Gesetzes oder der auf ihm beruhenden Rechtsvorschrif-
ten, soweit es um Fahrerlaubnisse, Fihrerscheine oder sonstige Berechtigungen, ein Fahrzeug zu fihren,
geht,

zustandig sind, Gbermittelt werden, soweit dies zur Erfiillung der diesen Stellen obliegenden Aufgaben zu den

in § 49 genannten Zwecken jeweils erforderlich ist.

(2) Die in den Fahrerlaubnisregistern gespeicherten Daten dirfen zu den in § 49 Abs. 1 und 2 Nr. 2 genannten
Zwecken an die fir Verkehrs- und Grenzkontrollen zustandigen Stellen sowie an die fiir StralRenkontrollen
zustandigen Stellen Ubermittelt werden, soweit dies zur Erfiillung ihrer Aufgaben erforderlich ist.

(3) Das Kraftfahrt-Bundesamt hat entsprechend § 35 Abs. 6 Satz 1 und 2 Aufzeichnungen iber die Ubermitt-
lungen nach den Absatzen 1 und 2 zu flhren.

§53
Direkteinstellung und Abruf im automatisierten Verfahren

(1) Den Stellen, denen die Aufgaben nach § 52 obliegen, dirfen die hierfur jeweils erforderlichen Daten aus
dem Zentralen Fahrerlaubnisregister und den &rtlichen Fahrerlaubnisregistern zu den in § 49 genannten Zwe-
cken durch Abruf im automatisierten Verfahren ubermittelt werden.

(1a) Die Fahrerlaubnisbehoérden dirfen die Daten, die sie nach § 51 dem Kraftfahrt-Bundesamt mitzuteilen
haben, im Wege der Datenferniibertragung durch Direkteinstellung Gbermitteln.

(2) Die Einrichtung von Anlagen zur Direkteinstellung oder zum Abruf im automatisierten Verfahren ist nur

zuldssig, wenn nach ndherer Bestimmung durch Rechtsverordnung gemaR § 63 Nummer 4 gewahrleistet ist,

dass

1. die erforderlichen technischen und organisatorischen Ma3nahmen nach den Artikeln 24, 25 und 32 der
Verordnung (EU) 2016/679 zur Sicherstellung des Datenschutzes und der Datensicherheit getroffen wer-
den und
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2. die Zulassigkeit der Direkteinstellung oder der Abrufe nach Mallgabe des Absatzes 3 kontrolliert werden
kann.

(3) Das Kraftfahrt-Bundesamt oder die Fahrerlaubnisbehorde als ibermittelnde Stellen haben tber die Direk-
teinstellungen und die Abrufe Aufzeichnungen zu fertigen, die die bei der Durchfiihrung der Direkteinstellungen
oder der Abrufe verwendeten Daten, den Tag und die Uhrzeit der Direkteinstellungen oder der Abrufe, die
Kennung der einstellenden oder abrufenden Dienststelle und die eingestellten oder abgerufenen Daten ent-
halten miussen. Die protokollierten Daten durfen nur fir Zwecke der Datenschutzkontrolle, der Datensicherung
oder zur Sicherstellung eines ordnungsgemalen Betriebs der Datenverarbeitungsanlage verwendet werden,
es sei denn, es liegen Anhaltspunkte dafur vor, dass ohne ihre Verwendung die Verhinderung oder Verfolgung
einer schwerwiegenden Straftat gegen Leib, Leben oder Freiheit einer Person aussichtslos oder wesentlich
erschwert ware. Die Protokolldaten sind durch geeignete Vorkehrungen gegen zweckfremde Verwendung und
gegen sonstigen Missbrauch zu schitzen und beim Abruf nach sechs Monaten und bei der Direkteinstellung
mit Vollendung des 110. Lebensjahres der betroffenen Person zu l6schen.

(4) Bei Direkteinstellungen in das und bei Abrufen aus dem Zentralen Fahrerlaubnisregister sind vom Kraft-
fahrt-Bundesamt weitere Aufzeichnungen zu fertigen, die sich auf den Anlass der Direkteinstellung oder des
Abrufs erstrecken und die Feststellung der fiir die Direkteinstellung oder den Abruf verantwortlichen Person
ermdglichen. Das Nahere wird durch Rechtsverordnung (§ 63 Nummer 4) bestimmt. Dies gilt entsprechend
fur Abrufe aus den drtlichen Fahrerlaubnisregistern.

(5) Aus den értlichen Fahrerlaubnisregistern ist die Ubermittlung der Daten durch Einsichtnahme in das Re-
gister aulRerhalb der Ublichen Dienstzeiten an die fir den betreffenden Bezirk zustédndige Polizeidienststelle
zulassig, wenn

1. diesim Rahmen derin § 49 Abs. 1 und 2 Nr. 2 genannten Zwecke fiir die Erfiillung der Polizei obliegenden
Aufgaben erforderlich ist und

2. ohne die sofortige Einsichtnahme die Erflillung dieser Aufgaben gefahrdet ware.

Die Polizeidienststelle hat die Tatsache der Einsichtnahme, deren Datum und Anlass sowie den Namen des
Einsichtnehmenden aufzuzeichnen; die Aufzeichnungen sind fiir die Dauer eines Jahres aufzubewahren und
nach Ablauf des betreffenden Kalenderjahres zu vernichten.

§ 54
Automatisiertes Mitteilungs-, Anfrage- und Auskunftsverfahren
beim Kraftfahrt-Bundesamt

Die Ubermittlung der Daten an das Zentrale Fahrerlaubnisregister und aus dem Zentralen Fahrerlaubnisregis-
ter nach den §§ 51, 52 und 55 darf nach naherer Bestimmung durch Rechtsverordnung geman § 63 Nummer 5
auch in einem automatisierten Mitteilungs-, Anfrage- und Auskunftsverfahren erfolgen. Fir die Einrichtung und
Durchfiihrung des Verfahrens gilt § 30b Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 und 3 entsprechend. Die Protokolldaten der
Mitteilungen sind mit Vollendung des 110. Lebensjahres der betroffenen Person zu léschen.

§ 55
Ubermittlung von Daten an Stellen auBerhalb des Geltungsbereiches dieses Gesetzes

(1) Die auf Grund des § 50 gespeicherten Daten diirfen von den Registerbehdrden an die hierfir zustandigen
Stellen anderer Staaten Ubermittelt werden, soweit dies

1. fur VerwaltungsmalRnahmen auf dem Gebiet des Strallenverkehrs,

2. zur Verfolgung von Zuwiderhandlungen gegen Rechtsvorschriften auf dem Gebiet des Stralenverkehrs
oder

3. zur Verfolgung von Straftaten, die im Zusammenhang mit dem StralRenverkehr oder sonst mit Kraftfahr-
zeugen oder Anhangern oder Fahrzeugpapieren, Fahrerlaubnissen oder Fihrerscheinen stehen,

erforderlich ist.
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(2) Der Empfanger ist darauf hinzuweisen, dass die Ubermittelten Daten nur zu dem Zweck verarbeitet werden
dirfen, zu dessen Erflllung sie ihm Ubermittelt werden.

(3) Die Ubermittlung unterbleibt, wenn durch sie schutzwiirdige Interessen der betroffenen Person beeintrach-
tigt wirden, insbesondere wenn im Empfangerland ein angemessener Datenschutzstandard nicht gewahrleis-
tet ist.

§ 56
Abruf im automatisierten Verfahren durch Stellen auBerhalb
des Geltungsbereiches dieses Gesetzes

(1) Durch Abruf im automatisierten Verfahren dirfen aus dem Zentralen Fahrerlaubnisregister fiir die in § 55
Abs. 1 genannten MaRnahmen an die hierfir zustéandigen 6ffentlichen Stellen in einem Mitgliedstaat der Eu-
ropaischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschafts-
raum die zu deren Aufgabenerfiillung erforderlichen Daten nach naherer Bestimmung durch Rechtsverord-
nung gemaf § 63 Nummer 6 Gbermittelt werden.

(2) Der Abruf ist nur zuldssig, wenn

1. diese Form der Datentbermittlung unter Berticksichtigung der schutzwiirdigen Interessen der betroffenen
Personen wegen der Vielzahl der Ubermittlungen oder wegen ihrer besonderen Eilbediirftigkeit ange-
messen ist und

2. der Empfangerstaat die Verordnung (EU) 2016/679 anwendet.
§ 53 Abs. 2 und 3 sowie Abs. 4 wegen des Anlasses der Abrufe ist entsprechend anzuwenden.

§ 57
Ubermittlung an und Verwendung durch den Empfinger fiir wissenschaftliche,
statistische und gesetzgeberische Zwecke

Fir die Ubermittlung und Verwendung der nach § 50 gespeicherten Daten fiir wissenschaftliche Zwecke gilt
§ 38, fir statistische Zwecke § 38a und fiir gesetzgeberische Zwecke § 38b jeweils entsprechend.

§ 58
Auskunft Uiber eigene Daten aus den Registern

Einer Privatperson wird auf Antrag schriftlich Gber den sie betreffenden Inhalt des 6rtlichen oder des Zentralen
Fahrerlaubnisregisters unentgeltlich Auskunft erteilt. Der Antragsteller hat dem Antrag einen Identitatsnach-
weis beizufiigen und den Antrag, wenn er schriftlich gestellt wird, eigenhandig zu unterschreiben. Die Auskunft
kann elektronisch erteilt werden, wenn der Antrag unter Nutzung des elektronischen Identitatsnachweises
nach § 18 des Personalausweisgesetzes, nach § 12 des elD-Karte-Gesetzes oder nach § 78 Absatz 5 des
Aufenthaltsgesetzes gestellt wird. Hinsichtlich der Protokollierung gilt § 53 Absatz 3 entsprechend.

§59
Datenabgleich zur Beseitigung von Fehlern

(1) Bei Zweifeln an der Identitat einer eingetragenen Person mit der Person, auf die sich eine Mitteilung nach
§ 51 bezieht, durfen die Datenbestdnde des Fahreignungsregisters und des Zentralen Fahrzeugregisters zur
Identifizierung dieser Personen verwendet werden. Ist die Feststellung der Identitat der betreffenden Personen
auf diese Weise nicht méglich, durfen die auf Anfrage aus den Melderegistern tUbermittelten Daten zur Behe-
bung der Zweifel verwendet werden. Die Zuléssigkeit der Ubermittlung durch die Meldebehérden richtet sich
nach den Meldegesetzen der Lander. Kénnen die Zweifel an der Identitat der betreffenden Personen nicht
ausgeraumt werden, werden die Eintragungen Uber beide Personen mit einem Hinweis auf die Zweifel an
deren ldentitat versehen.
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(2) Die regelmafige Verwendung der auf Grund des § 28 Abs. 3 im Fahreignungsregister gespeicherten Daten
ist zulassig, um Fehler und Abweichungen bei den Personendaten sowie den Daten Uber Fahrerlaubnisse und
Flhrerscheine der betreffenden Person im Zentralen Fahrerlaubnisregister festzustellen und zu beseitigen
und um dieses Register zu vervollstandigen.

(3) Die nach § 50 Abs. 1 im Zentralen Fahrerlaubnisregister gespeicherten Daten diirfen den Fahrerlaubnis-
behorden Gbermittelt werden, soweit dies erforderlich ist, um Fehler und Abweichungen in deren Registern
festzustellen und zu beseitigen und um diese o6rtlichen Register zu vervollstandigen. Die nach § 50 Abs. 1 im
ortlichen Fahrerlaubnisregister gespeicherten Daten dirfen dem Kraftfahrt-Bundesamt Gibermittelt werden, so-
weit dies erforderlich ist, um Fehler und Abweichungen im Zentralen Fahrerlaubnisregister festzustellen und
zu beseitigen und um dieses Register zu vervollstandigen. Die Ubermittlungen nach den Satzen 1 und 2 sind
nur zulassig, wenn Anlass zu der Annahme besteht, dass die Register unrichtig oder unvollstandig sind.

§ 60
Allgemeine Vorschriften fiir die Dateniibermittlung an und die
Verarbeitung der Daten durch den Empféanger

(1) Ubermittlungen von Daten aus den Fahrerlaubnisregistern sind nur auf Ersuchen zuléssig, es sei denn, auf
Grund besonderer Rechtsvorschrift wird bestimmt, dass die Registerbehdrde bestimmte Daten von Amts we-
gen zu Ubermitteln hat. Die Verantwortung fir die Zul3ssigkeit der Ubermittlung tragt die Gbermittelnde Stelle.
Erfolgt die Ubermittlung auf Ersuchen des Empfangers, tragt dieser die Verantwortung. In diesem Fall priift
die Gbermittelnde Stelle nur, ob das Ubermittlungsersuchen im Rahmen der Aufgaben des Empfangers liegt,
es sei denn, dass besonderer Anlass zur Priifung der Zulassigkeit der Ubermittlung besteht. Begriindet sich
der besondere Anlass nach Satz 4 in Zweifeln an der Identitat einer Person, auf die sich ein Ersuchen auf
Datenlibermittlung bezieht, gilt § 59 Absatz 1 Satz 1 bis 3 entsprechend.

(2) Fur die Verarbeitung der Daten durch den Empfanger gilt § 43 Abs. 2.

§ 61
Léschung der Daten

(1) Die auf Grund des § 50 im Zentralen Fahrerlaubnisregister gespeicherten Daten sind zu I6schen, soweit
1. die zugrunde liegende Fahrerlaubnis vollstandig oder hinsichtlich einzelner Fahrerlaubnisklassen erlo-
schen ist oder
2. eine amtliche Mitteilung Gber den Tod der betroffenen Person eingeht.
Die Angaben zur Probezeit werden ein Jahr nach deren Ablauf geléscht. Satz 1 Nummer 1 gilt nicht fir die
nach § 50 Absatz 1 Nummer 1 gespeicherten Daten, eine erloschene Fahrerlaubnis oder Fahrerlaubnisklasse,
das Datum der jeweiligen Erteilung, das Datum des jeweiligen Erléschens, den Grund des Erldschens einer
Fahrerlaubnis oder einer Fahrerlaubnisklasse, den Beginn und das Ende der Probezeit, die Dauer der Probe-
zeit einschlieBlich der Restdauer nach einer vorzeitigen Beendigung, den Beginn und das Ende der Hemmung
der Probezeit, die Beschrankungen und Auflagen zur Fahrerlaubnis oder Fahrerlaubnisklasse, die Fahrerlaub-
nisnummer und die Behdrde, die die Fahrerlaubnisakte fihrt.

(2) Uber die in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 genannten Daten darf nach dem Erléschen der Fahrerlaubnis nur
1. den betroffenen Personen und

2. den Fahrerlaubnisbehérden zur Uberpriifung im Verfahren zur Neuerteilung oder Erweiterung einer Fahr-
erlaubnis
Auskunft erteilt werden.

(3) Soweit die ortlichen Fahrerlaubnisregister Entscheidungen enthalten, die auch im Fahreignungsregister
einzutragen sind, gilt fiir die Loschung § 29 entsprechend. Fir die Loschung der tbrigen Daten gilt Absatz 1.

(4) Unbeschadet der Absatze 1 bis 3 sind die im Zentralen Fahrerlaubnisregister und den értlichen Fahrerlaub-
nisregistern gespeicherten Daten mit Vollendung des 110. Lebensjahres der betroffenen Person zu I6schen.
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§ 62
Register liber die Dienstfahrerlaubnisse der Bundeswehr

(1) Die durch das Bundesministerium der Verteidigung bestimmte Dienststelle fuhrt ein zentrales Register Uber
die von den Dienststellen der Bundeswehr erteilten Dienstfahrerlaubnisse und ausgestellten Dienstflhrer-
scheine. In dem Register dirfen auch die Daten gespeichert werden, die in den drtlichen Fahrerlaubnisregis-
tern gespeichert werden dirfen.

(2) Im Zentralen Fahrerlaubnisregister beim Kraftfahrt-Bundesamt werden nur die in § 50 Abs. 1 Nr. 1 genann-
ten Daten, die Tatsache des Bestehens einer Dienstfahrerlaubnis mit der jeweiligen Klasse und das Datum
von Beginn und Ablauf einer Probezeit sowie die Fahrerlaubnisnummer gespeichert.

(3) Die im zentralen Register gemall Absatz 1 und die gemal Absatz 2 im zentralen Fahrerlaubnisregister
beim Kraftfahrt-Bundesamt gespeicherten Daten sind nach Ablauf eines Jahres seit Ende der Mdéglichkeit zur
Dienstleistung der betroffenen Person (§ 4 des Reservistinnen- und Reservistengesetzes), bei Grundwehr-
dienst Leistenden nach Ablauf eines Jahres seit Ende der Wehrpflicht der betroffenen Person (§ 3 Absatz 3
und 4 des Wehrpflichtgesetzes) zu Iéschen.

(4) Im Ubrigen finden die Vorschriften dieses Abschnitts mit Ausnahme der §§ 53 und 56 sinngeméaR Anwen-
dung. Durch Rechtsverordnung gemal § 63 Nummer 9 kénnen Abweichungen von den Vorschriften dieses
Abschnitts zugelassen werden, soweit dies zur Erflillung der hoheitlichen Aufgaben erforderlich ist.

§63
Verordnungsermachtigungen, Ausfiihrungsvorschriften

Das Bundesministerium fiir Digitales und Verkehr wird ermachtigt, Rechtsverordnungen mit Zustimmung des
Bundesrates zu erlassen

1. Uber die Ubermittlung der Daten durch den Hersteller von Flihrerscheinen an das Kraftfahrt-Bundesamt
und die dortige Speicherung nach § 48 Abs. 3 Satz 4,

2. daruber, welche Daten nach § 50 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 Nr. 2 im értlichen und im Zentralen Fahrerlaub-
nisregister jeweils gespeichert werden drfen,

3. uber die Art und den Umfang der zu bermittelnden Daten nach den §§ 52 und 55 sowie die Bestimmung
der Empfanger und den Geschaftsweg bei Ubermittlungen nach § 55,

4. (ber die Art und den Umfang der zu Ubermitteinden Daten, die MalRnahmen zur Sicherung gegen Miss-
brauch und die weiteren Aufzeichnungen beim Abruf im automatisierten Verfahren nach § 53,

5. Uber die Art und den Umfang der zu Ubermitteinden Daten und die MalRhahmen zur Sicherung gegen
Missbrauch nach § 54,

6. daruber, welche Daten durch Abruf im automatisierten Verfahren nach § 56 Ubermittelt werden durfen,

7. Uber die Bestimmung, welche auslandischen 6ffentlichen Stellen zum Abruf im automatisierten Verfahren
nach § 56 befugt sind,

8. Uber den Identitatsnachweis bei Auskiinften nach § 58 und
9. Uber Sonderbestimmungen fir die Fahrerlaubnisregister der Bundeswehr nach § 62 Abs. 4 Satz 2.
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Vla.
DATENVERARBEITUNG

§ 63a
Datenverarbeitung bei Kraftfahrzeugen mit hoch- oder vollautomatisierter Fahrfunktion

(1) Kraftfahrzeuge gemaf § 1a speichern die durch ein Satellitennavigationssystem ermittelten Positions- und
Zeitangaben, wenn ein Wechsel der Fahrzeugsteuerung zwischen Fahrzeugfiihrer und dem hoch- oder voll-
automatisierten System erfolgt. Eine derartige Speicherung erfolgt auch, wenn der Fahrzeugfuhrer durch das
System aufgefordert wird, die Fahrzeugsteuerung zu Gibernehmen oder eine technische Stérung des Systems
auftritt.

(2) Die gemal Absatz 1 gespeicherten Daten diirfen den nach Landesrecht fiir die Ahndung von Verkehrsver-
stéRen zustandigen Behdrden auf deren Verlangen tbermittelt werden. Die GUbermittelten Daten dirfen durch
diese gespeichert und verwendet werden. Der Umfang der Datentbermittlung ist auf das Mal} zu beschranken,
das fur den Zweck der Feststellung des Absatzes 1 im Zusammenhang mit dem durch diese Behdrden ge-
fuhrten Verfahren der eingeleiteten Kontrolle notwendig ist. Davon unberihrt bleiben die allgemeinen Rege-
lungen zur Verarbeitung personenbezogener Daten.

(3) Der Fahrzeughalter hat die Ubermittlung der gemaR Absatz 1 gespeicherten Daten an Dritte zu veranlas-
sen, wenn

1. die Daten zur Geltendmachung, Befriedigung oder Abwehr von Rechtsanspriichen im Zusammenhang
mit einem in § 7 Absatz 1 geregelten Ereignis erforderlich sind und

2. das entsprechende Kraftfahrzeug mit automatisierter Fahrfunktion an diesem Ereignis beteiligt war. Ab-
satz 2 Satz 3 findet entsprechend Anwendung.

(4) Die gemal Absatz 1 gespeicherten Daten sind nach sechs Monaten zu l6schen, es sei denn, das Kraft-
fahrzeug war an einem in § 7 Absatz 1 geregelten Ereignis beteiligt; in diesem Fall sind die Daten nach drei
Jahren zu I8schen.

(5) Im Zusammenhang mit einem in § 7 Absatz 1 geregelten Ereignis kdnnen die gemal Absatz 1 gespeicher-
ten Daten in anonymisierter Form zu Zwecken der Unfallforschung an Dritte ibermittelt werden.

§ 63b
Verordnungsermachtigungen

Das Bundesministerium fiir Digitales und Verkehr wird ermachtigt, im Benehmen mit der Beauftragten fir den
Datenschutz und die Informationsfreiheit, zur Durchfiihrung von § 63a Rechtsverordnungen zu erlassen tber

1. die technische Ausgestaltung und den Ort des Speichermediums sowie die Art und Weise der Speiche-
rung gemaf § 63a Absatz 1,

2. den Adressaten der Speicherpflicht nach § 63a Absatz 1,

3. MalRnahmen zur Sicherung der gespeicherten Daten gegen unbefugten Zugriff bei Verkauf des Kraftfahr-
zeugs.

Rechtsverordnungen nach Satz 1 sind vor Verkiindung dem Deutschen Bundestag zur Kenntnis zuzuleiten.

§ 63¢c
Datenverarbeitung im Rahmen der Uberpriifung der Einhaltung von Verkehrsbeschrinkungen
und Verkehrsverboten aufgrund immissionsschutzrechtlicher Vorschriften oder aufgrund
straBenverkehrsrechtlicher Vorschriften zum Schutz vor Abgasen

(1) Zur Uberprifung der Einhaltung von Verkehrsbeschréankungen und Verkehrsverboten, die aufgrund des
§ 40 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes nach MalRRgabe der stral’enverkehrsrechtlichen Vorschriften an-
geordnet worden sind oder aufgrund stral’enverkehrsrechtlicher Vorschriften zum Schutz der Wohnbevdlke-
rung oder der Bevdlkerung vor Abgasen zur Abwehr von immissionsbedingten Gefahren ergangen sind, darf
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die nach Landesrecht zustandige Behérde im Rahmen von stichprobenartigen Uberpriifungen mit mobilen
Geraten folgende Daten, auch durch selbsttatiges Wirken des von ihr verwendeten Gerates, erheben, spei-
chern und verwenden:

1. das Kennzeichen des Fahrzeugs oder der Fahrzeugkombination, die in einem Gebiet mit Verkehrsbe-
schrankungen oder Verkehrsverboten am Verkehr teilnehmen,

2. die fir die Berechtigung zur Teilnahme am Verkehr in Gebieten mit Verkehrsbeschrankungen oder Ver-
kehrsverboten erforderlichen Merkmale des Fahrzeugs oder der Fahrzeugkombination,

3. das durch eine Einzelaufnahme hergestellte Bild des Fahrzeugs und des Fahrers,

4. den Ort und die Zeit der Teilnahme am Verkehr im Gebiet mit Verkehrsbeschrankungen oder Verkehrs-
verboten.

Eine verdeckte Datenerhebung ist unzuldssig.

(2) Die nach Landesrecht zustandige Behorde darf anhand der Daten nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 beim
Zentralen Fahrzeugregister die nach § 33 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 fiir das jeweilige Fahrzeug gespeicherten
und fur die Uberpriifung der Einhaltung der jeweiligen Verkehrsbeschrankungen und Verkehrsverbote erfor-
derlichen Fahrzeugdaten in dem in § 36 Absatz 2i vorgesehenen Verfahren abrufen, um festzustellen, ob fur
das Fahrzeug eine Verkehrsbeschréankung oder ein Verkehrsverbot gilt. Der Abruf und die Feststellung haben
unverzuglich zu erfolgen.

(3) Die Daten nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 4 und Absatz 2 dirfen ausschlief3lich zum Zweck der
Verfolgung von diesbeziglichen Ordnungswidrigkeiten an die hierfiir zustandige Verwaltungsbehorde Uber-
mittelt werden. Diese Datenlbermittlung hat unverziglich nach Abschluss der Priifung nach Absatz 2 zu er-
folgen.

(4) Die Daten nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 4 und Absatz 2 sind von der in Absatz 1 genannten Behoérde
unverzuglich zu lI6schen,

1. sobald die nach Absatz 2 vorzunehmende Prufung ergibt, dass das Fahrzeug berechtigt ist, am Verkehr
im Gebiet mit Verkehrsbeschrankungen oder Verkehrsverboten teilzunehmen, oder

2. nach der Ubermittlung an die in Absatz 3 genannte, fiir die Verfolgung von diesbeziiglichen Ordnungs-
widrigkeiten zustandige Verwaltungsbehdrde, wenn die nach Absatz 2 vorzunehmende Prufung ergibt,
dass das Fahrzeug nicht berechtigt ist, am Verkehr im Gebiet mit Verkehrsbeschrankungen oder Ver-
kehrsverboten teilzunehmen.

Alle Daten sind von der in Absatz 1 genannten Behdrde, sofern sie nach den vorgenannten Vorschriften nicht
vorher zu |6schen sind, spatestens zwei Wochen nach ihrer erstmaligen Erhebung zu l6schen.

(5) Fur die Léschung der Daten nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 4 und Absatz 2 durch die flr die Verfolgung
von diesbezliglichen Ordnungswidrigkeiten zustandige Verwaltungsbehodrde gelten die Vorschriften fliir das
BuRgeldverfahren.

(6) Sonstige Regelungen tiber die Uberpriifung der Einhaltung des Stralenverkehrsrechts, insbesondere des
Landesrechts, bleiben unberihrt.

§ 63d
Informationen an die Halter

Das Kraftfahrt-Bundesamt darf die nach § 33 Absatz 1 gespeicherten Fahrzeugdaten und Halterdaten im Ein-
vernehmen mit dem Bundesministerium fir Digitales und Verkehr zu den in § 32 Absatz 3 genannten Zwecken
verwenden und im Einzelfall schriftliche Informationen an die Fahrzeughalter Gibermitteln, um sie tGber Mal3-
nahmen im Sinne des § 32 Absatz 3 zu informieren. Das Bundesministerium fiir Digitales und Verkehr erteilt
sein Einvernehmen nach Satz 1, wenn es die jeweilige MalRnahme flr geeignet halt, die in § 32 Absatz 3
Nummer 2 genannten Zwecke unter Berlicksichtigung der Umstéande des Einzelfalls und unter Abwagung
dieser Zwecke mit den Interessen der betroffenen Fahrzeughalter angemessen zu férdern. Die Eignung der
angemessenen Zweckforderung wird bei staatlich geférderten MalRnahmen vermutet, so dass das Einverneh-
men ohne nahere Prifung erteilt werden darf.
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§ 63e
Datenerhebung, Datenspeicherung und Datenverwendung fiir das Verkehrsmanagement

(1) Der jeweils zustandige Stralenbaulasttrager oder die abweichend hiervon nach Landesrecht fur das Ver-

kehrsmanagement zustandige Behodrde darf folgende Daten, soweit sie von Kraftfahrzeugen regelmaRig oder

ereignisbezogen auf elektronischem Weg erhoben werden und soweit sie aus diesen Fahrzeugen an andere

Kraftfahrzeuge oder an die informationstechnische Stral3eninfrastruktur automatisiert versenden werden, zum

Zweck des Verkehrsmanagements erheben, speichern und verwenden:

1. Position des Fahrzeugs,

2. Zeitangabe,

3. Fahrtrichtung,

4. Geschwindigkeit,

5. Beschleunigung oder Verzdgerung,

6. Lenkwinkel,

7. Lenkradwinkel,

8. Fahrzeugbreite,

9. Fahrzeuglange,

10. Status der Fahrzeugbeleuchtungseinrichtungen und der Scheibenwischer,

11. Drehbewegung um die Fahrzeughochachse,

12. Fahrzeugcharakteristik: Pkw, Lkw, Krad, offentliches Verkehrsmittel, Fahrzeug mit Sonderrechten oder
Fahrzeug des o6ffentlichen Personennahverkehrs,

13. plétzlich eintretende Ereignisse mit Sicherheitsrelevanz, auf Grund derer ereignisbasierte Fahrzeugmel-
dungen generiert werden: Stauende, Notbremsung, voriibergehend rutschige Fahrbahn, Tiere, Personen,
Hindernisse, Gegenstande auf der Fahrbahn, ungesicherte Unfallstellen, Kurzzeitbaustellen, einge-
schrankte Sicht, Falschfahrer, nicht ausgeschilderte StralRenblockierungen oder aulRergewohnliche Wit-
terungsbedingungen, sowie

14. ZertifikatsID der in den Nummern 1 bis 13 genannten Daten.

(2) Verkehrsmanagement im Sinne dieser Vorschrift ist
1. die Erfassung der Verkehrsstarke und der sonstigen Verkehrssituation einschlieBlich sicherheitsrelevan-
ter Umfeldsituationen anhand
a) der Anzahl der Fahrzeuge,
b) der Fahrzeuggeschwindigkeit,
c) der Art und MaRe des Fahrzeugs,
d) der Lenkung, des Beleuchtungs- und des Scheibenwischerstatus des Fahrzeugs,
e) der zum Durchfahren eines bestimmten Abschnitts erforderlichen Zeit (Reisezeit),
f) abrupter Fahrzeugverzégerungen und
g) des Liegenbleibens von Fahrzeugen auf der Fahrbahn sowie
2. die unverzugliche statistische Auswertung der erfassten Daten zum Zwecke der Verkehrslenkung sowie
der Verbesserung des Verkehrsflusses und der Verkehrssicherheit.
Die Verarbeitung der Daten zu anderen Zwecken ist unzulassig.

(3) Der jeweils fur das Verkehrsmanagement zustandige Stralenbaulasttrager oder die abweichend hiervon

nach Landesrecht fir das Verkehrsmanagement zustandige Behdrde hat die in Absatz 1 genannten Daten zu

dem in Absatz 2 genannten Zweck

1. unverzlglich hinsichtlich Vollstandigkeit und Mehrfachempfang zu priifen und unbrauchbar unvollstan-
dige Datensatze oder mehr als einmal empfangene Datensatze bis auf den zuerst empfangenen Daten-
satz vor Beginn der Auswertung automatisiert zu I16schen,

2. vor Beginn der Auswertung durch unverzugliche Léschung des Datums nach Absatz 1 Nummer 14 zu ano-
nymisieren, dies gilt nicht im Fall der Auswertung von Reisezeiten zur Optimierung der Netzsteuerung, und

3. nach vollzogener Anonymisierung gemal Nummer 2 unverziglich auszuwerten.

(4) Nach der Auswertung sind die in Absatz 1 genannten Daten unverziglich zu I6schen. Das Erstellen von
Verkehrsstatistiken gilt als Auswertung.
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§ 63f
Verkehrsunfallforschung, Verordnungserméachtigung

(1) Die Bundesanstalt fir StraRenwesen darf zum Zweck der Verkehrsunfallforschung die folgenden perso-

nenbezogenen Daten der Unfallbeteiligten, der Mitfahrer zum Unfallzeitpunkt und der sonstigen Verletzten

nach MalRgabe der Absatze 2 und 3 sowie nach naherer Bestimmung durch Rechtsverordnung nach Absatz 4

Nummer 2 erheben, Ubermitteln, speichern und verwenden:

1. Vornamen, Name, Anschrift, Telefonnummern, Geburtsdatum, Erreichbarkeit in einer medizinischen Ver-
sorgungseinrichtung,

2. Geschlecht, Familienstand, Nationalitat,

3. folgende Gesundheitsdaten der Verletzten, soweit sie unfallrelevant sind: Kérpergrélie, Kérpergewicht,
Statur und Medikation zum Unfallzeitpunkt, Vorerkrankungen, Art und Schwere der erlittenen Einzelver-
letzungen und deren Folgen, Art und Durchfiihrung der Behandlung,

4. Einfluss von Medikamenten, Alkohol und anderen berauschenden Mitteln auf Unfallbeteiligte zum Unfall-
zeitpunkt,

5. Art der Verkehrsbeteiligung, Position im oder auf dem Fahrzeug, Bekleidung, KorpergréRe, Kérperge-
wicht und Statur zum Unfallzeitpunkt,

6. amtliches Kennzeichen und Fahrzeugidentifikationsnummer der beteiligten Fahrzeuge,

7. polizeiliche Verkehrsunfallanzeigen, Unfallgutachten von Sachverstandigen.

(2) Eine Erhebung, Ubermittlung, Speicherung und Verwendung personenbezogener Stralienverkehrs- und

Unfalldaten nach Absatz 1 ist nur zulassig,

1. soweit dies zur Erflillung des in Absatz 1 genannten Zwecks erforderlich ist und

2. soweit eine Einwilligung der betroffenen Person gemafl Artikel 4 Nummer 11 der Verordnung (EU)
2016/679 vorliegt.

Die Bundesanstalt fir StraBenwesen darf die personenbezogenen Daten nach Absatz 1 Nummer 1 der jeweils

betroffenen Person und die amtlichen Kennzeichen der beteiligten Fahrzeuge zunachst ohne Einwilligung bei

der Stelle, die den Unfall aufgenommen hat, erheben sowie die erhobenen Daten speichern und verwenden,

um die Einwilligung nach Satz 1 Nummer 2 einzuholen. Wird die Einwilligung nicht innerhalb von drei Monaten

erteilt oder wird die Einwilligung verweigert, so hat die Bundesanstalt fir Strallenwesen die personenbezoge-

nen Daten der betroffenen Person unverziiglich zu I6schen.

(3) Die personenbezogenen Daten nach Absatz 1 diirfen von der Bundesanstalt fir StraRenwesen ausschliel3-
lich fiir den in Absatz 1 genannten Zweck verarbeitet werden und nur zum Zweck der Erhebung weiterer Daten
nach Absatz 1 Gbermittelt werden. Sie sind unverziglich nach Erreichen des Erhebungsumfangs in der Un-
fallakte oder nach sonstiger Beendigung der Erhebung zu anonymisieren. Eine Verarbeitung der personenbe-
zogenen Daten durch Dritte zu anderen Zwecken oder eine Beschlagnahme dieser Daten bei der Bundesan-
stalt fiir StraBenwesen nach anderen Rechtsvorschriften ist unzulassig.

(4) Das Bundesministerium fur Digitales und Verkehr wird ermachtigt, Rechtsverordnungen zu erlassen Uber
die Verarbeitung von Strallenverkehrs- und Unfalldaten durch die Bundesanstalt fir Strallenwesen zum
Zweck der Verkehrsunfallforschung, insbesondere tUber

1. die Art und den Umfang der zu verarbeitenden nichtpersonenbezogenen Daten und

2. die ndheren technischen Bestimmungen der Art und Weise der Erhebung und der sonstigen Verarbeitung
der personenbezogenen Daten nach Absatz 1.

VIL.
GEMEINSAME VORSCHRIFTEN, UBERGANGSBESTIMMUNGEN

§ 64
Gemeinsame Vorschriften

(1) Die Meldebehdrden haben dem Kraftfahrt-Bundesamt bei der Anderung des Geburtsnamens oder des
Vornamens einer Person, die das 14. Lebensjahr vollendet hat, fiir den in Satz 2 genannten Zweck neben
dem bisherigen Namen folgende weitere Daten zu tbermitteln:
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Geburtsname,

Familienname,

Vornamen,

Tag der Geburt,

Geburtsort,

Geschlecht,

Bezeichnung der Behdrde, die die Namensanderung im Melderegister veranlasst hat, sowie
Datum und Aktenzeichen des zugrunde liegenden Rechtsakts.

Enthalt das Fahreignungsregister oder das Zentrale Fahrerlaubnisregister eine Eintragung Uber diese Person,
so ist der neue Name bei der Eintragung zu vermerken. Eine Mitteilung nach Satz 1 darf nur fir den in Satz 2
genannten Zweck verwendet werden. Enthalten die Register keine Eintragung tber diese Person, ist die Mit-
teilung vom Kraftfahrt-Bundesamt unverziglich zu vernichten.

©NO oA WN

(2) Unbeschadet anderer landesrechtlicher Regelungen kénnen durch Landesrecht Aufgaben der Zulassung
von Kraftfahrzeugen auf die fiir das Meldewesen zustandigen Behdrden Uibertragen werden, sofern kein neues
Kennzeichen erteilt werden muss oder sich die technischen Daten des Fahrzeugs nicht andern.

(3) Die Vorschriften der Abschnitte 1V bis VI sind fir den Zugang zu amtlichen Informationen abschlie3end.

) § 65
Ubergangsbestimmungen

(1) Registerauskunfte, Fihrungszeugnisse, Gutachten und Gesundheitszeugnisse, die sich am 1. Januar 1999
bereits in den Akten befinden, brauchen abweichend von § 2 Abs. 9 Satz 2 bis 4 erst dann vernichtet zu
werden, wenn sich die Fahrerlaubnisbehérde aus anderem Anlass mit dem Vorgang befasst. Eine Uberprii-
fung der Akten muss jedoch spatestens bis zum 1. Januar 2014 durchgefiihrt werden. Anstelle einer Vernich-
tung der Unterlagen sind die darin enthaltenen Daten zu sperren, wenn die Vernichtung wegen der besonderen
Art der Fihrung der Akten nicht oder nur mit unverhaltnismaRigem Aufwand maoglich ist.

(2) Ein ortliches Fahrerlaubnisregister (§ 48 Abs. 1) darf nicht mehr gefuhrt werden, sobald

1. sein Datenbestand mit den in § 50 Abs. 1 genannten Daten in das Zentrale Fahrerlaubnisregister Uber-
nommen worden ist,

2. die getroffenen Mallnahmen der Fahrerlaubnisbehoérde nach § 2a Abs. 2 und § 4 Absatz 5 in das Fahr-
eignungsregister ibernommen worden sind und

3. der Fahrerlaubnisbehorde die Daten, die ihr nach § 30 Abs. 1 Nr. 3und § 52 Abs. 1 Nr. 3 aus den zentralen
Registern mitgeteilt werden dirfen, durch Abruf im automatisierten Verfahren mitgeteilt werden kénnen.

Die Fahrerlaubnisbehérden |6schen aus ihrem értlichen Fahrerlaubnisregister spatestens bis zum 31. Dezem-
ber 2014 die im Zentralen Fahrerlaubnisregister gespeicherten Daten, nachdem sie sich von der Vollstandig-
keit und Richtigkeit der in das Zentrale Fahrerlaubnisregister Gbernommenen Eintrage Uberzeugt haben. Die
noch nicht im Zentralen Fahrerlaubnisregister gespeicherten Daten der Fahrerlaubnisbehdrden werden bis zur
jeweiligen Ubernahme im értlichen Register gespeichert. MaBnahmen der Fahrerlaubnisbehérde nach § 2a
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 und § 4 Absatz 5 Satz 1 Nr. 1 und 2 werden erst dann im Fahreignungsregister
gespeichert, wenn eine Speicherung im ortlichen Fahrerlaubnisregister nicht mehr vorgenommen wird.

(2a) Absatz 2 ist nicht auf die Daten anzuwenden, die vor dem 1. Januar 1999 in értlichen Fahrerlaubnisregis-
tern gespeichert worden sind.

(3) Die Regelungen uber das Verkehrszentralregister und das Punktsystem werden in die Regelungen Uber

das Fahreignungsregister und das Fahreignungs-Bewertungssystem nach folgenden MafRgaben Uberfiihrt:

1. Entscheidungen, die nach § 28 Absatz 3 in der bis zum Ablauf des 30. April 2014 anwendbaren Fassung
im Verkehrszentralregister gespeichert worden sind und nach § 28 Absatz 3 in der ab dem 1. Mai 2014
anwendbaren Fassung nicht mehr zu speichern waren, werden am 1. Mai 2014 geldscht. Fur die Fest-
stellung nach Satz 1, ob eine Entscheidung nach § 28 Absatz 3 in der ab dem 1. Mai 2014 anwendbaren
Fassung nicht mehr zu speichern ware, bleibt die Hohe der festgesetzten Geldbule auller Betracht.
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2. Entscheidungen, die nach § 28 Absatz 3 in der bis zum Ablauf des 30. April 2014 anwendbaren Fassung
im Verkehrszentralregister gespeichert worden und nicht von Nummer 1 erfasst sind, werden bis zum
Ablauf des 30. April 2019 nach den Bestimmungen des § 29 in der bis zum Ablauf des 30. April 2014
anwendbaren Fassung getilgt und geléscht. Dabei kann eine Ablaufhemmung nach § 29 Absatz 6 Satz 2
in der bis zum Ablauf des 30. April 2014 anwendbaren Fassung nicht durch Entscheidungen, die erst ab
dem 1. Mai 2014 im Fahreignungsregister gespeichert werden, ausgeldst werden. Fir Entscheidungen
wegen Ordnungswidrigkeiten nach § 24a gilt Satz 1 mit der MalRgabe, dass sie spatestens funf Jahre
nach Rechtskraft der Entscheidung getilgt werden. Ab dem 1. Mai 2019 gilt
a) flr die Berechnung der Tilgungsfrist § 29 Absatz 1 bis 5 in der ab dem 1. Mai 2014 anwendbaren

Fassung mit der MalRgabe, dass die nach Satz 1 bisher abgelaufene Tilgungsfrist angerechnet wird,
b) fir die Loschung § 29 Absatz 6 in der ab dem 1. Mai 2014 anwendbaren Fassung.

3. Auf Entscheidungen, die bis zum Ablauf des 30. April 2014 begangene Zuwiderhandlungen ahnden und
erst ab dem 1. Mai 2014 im Fahreignungsregister gespeichert werden, sind dieses Gesetz und die auf
Grund des § 6 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe s in der bis zum 27. Juli 2021 geltenden Fassung erlasse-
nen Rechtsverordnungen in der ab dem 1. Mai 2014 geltenden Fassung anzuwenden. Dabei sind § 28
Absatz 3 Nummer 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb und § 28a in der ab dem 1. Mai 2014 geltenden
Fassung mit der MalRgabe anzuwenden, dass jeweils anstelle der dortigen Grenze von sechzig Euro die
Grenze von vierzig Euro gilt.

4. Personen, zu denen bis zum Ablauf des 30. April 2014 im Verkehrszentralregister eine oder mehrere
Entscheidungen nach § 28 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 bis 3 in der bis zum Ablauf des 30. April 2014
anwendbaren Fassung gespeichert worden sind, sind wie folgt in das Fahreignungs-Bewertungssystem
einzuordnen:

Punktestand Fahreignungs-Bewertungssystem ab dem 1. Mai 2014
vor dem
1. Mai 2014 Punktestand Stufe
1-3 1
Vormerkung
4-5 2 (§ 4 Absatz 4)
6-7 3
8-10 4 1: Ermahnung
11-13 5 (§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1)
14-15 6 2: Verwarnung
16-17 7 (§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 2)
>=18 8 3: Entzug
(§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 3)

Die am 1. Mai 2014 erreichte Stufe wird fir Malnahmen nach dem Fahreignungs-Bewertungssystem
zugrunde gelegt. Die Einordnung nach Satz 1 fiihrt allein nicht zu einer MalRnahme nach dem Fahreig-
nungs-Bewertungssystem.

5. Die Regelungen lber Punkteabziige und Aufbauseminare werden wie folgt tberfiihrt:

a) Punkteabzlige nach § 4 Absatz 4 Satz 1 und 2 in der bis zum Ablauf des 30. April 2014 anwendbaren
Fassung sind vorzunehmen, wenn die Bescheinigung ber die Teilnahme an einem Aufbauseminar
oder einer verkehrspsychologischen Beratung bis zum Ablauf des 30. April 2014 der nach Landesrecht
zustandigen Behdrde vorgelegt worden ist. Punkteabzige nach § 4 Absatz 4 Satz 1 und 2 in der bis
zum Ablauf des 30. April 2014 anwendbaren Fassung bleiben bis zur Tilgung der letzten Eintragung
wegen einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit nach § 28 Absatz 3 Nummer 1 bis 3 in der bis zum
Ablauf des 30. April 2014 anwendbaren Fassung, langstens aber zehn Jahre ab dem 1. Mai 2014 im
Fahreignungsregister gespeichert.

b) Bei der Berechnung der Funfjahresfrist nach § 4 Absatz 7 Satz 2 und 3 sind auch Punkteabziige zu
berlicksichtigen, die nach § 4 Absatz 4 Satz 1 und 2 in der bis zum Ablauf des 30. April 2014 anwend-
baren Fassung vorgenommen worden sind.

c) Aufbauseminare, die bis zum Ablauf des 30. April 2014 nach § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 in der bis
zum Ablauf des 30. April 2014 anwendbaren Fassung angeordnet, aber bis zum Ablauf des 30. April
2014 nicht abgeschlossen worden sind, sind bis zum Ablauf des 30. November 2014 nach dem bis
zum Ablauf des 30. April 2014 anwendbaren Recht durchzufiihren.

d) Abweichend von Buchstabe ¢ kann anstelle von Aufbauseminaren, die bis zum Ablauf des 30. April
2014 nach § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 in der bis zum Ablauf des 30. April 2014 anwendbaren
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Fassung angeordnet, aber bis zum Ablauf des 30. April 2014 noch nicht begonnen worden sind, die
verkehrspadagogische TeilmaRnahme des Fahreignungsseminars absolviert werden.
e) Die nach Landesrecht zustandige Behdrde hat dem Kraftfahrt-Bundesamt unverziglich die Teilnahme
an einem Aufbauseminar oder einer verkehrspsychologischen Beratung mitzuteilen.
6. Nachtragliche Veranderungen des Punktestandes nach den Nummern 2 oder 5 fihren zu einer Aktuali-
sierung der nach der Tabelle zu Nummer 4 erreichten Stufe im Fahreignungs-Bewertungssystem.
7. Sofern eine Fahrerlaubnis nach § 4 Absatz 7 in der bis zum 30. April 2014 anwendbaren Fassung entzo-
gen worden ist, ist § 4 Absatz 3 Satz 1 bis 3 auf die Erteilung einer neuen Fahrerlaubnis nicht anwendbar.

(4) (weggefallen)

(5) Bis zum Erlass einer Rechtsverordnung nach § 6f Absatz 2, langstens bis zum Ablauf des 31. Juli 2018,
gelten die in den Gebihrennummern 451 bis 455 der Anlage der Geblihrenordnung fiir MaBnahmen im Stra-
Renverkehr vom 25. Januar 2011 (BGBI. | S. 98), die zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 15. Septem-
ber 2015 (BGBI. | S. 1573) geandert worden ist, in der am 6. Dezember 2016 geltenden Fassung festgesetzten
Gebuhren als Entgelte im Sinne des § 6f Absatz 1. Die Geblihrennummern 403 und 451 bis 455 der Anlage
der Gebuihrenordnung fir Mallnahmen im StralRenverkehr sind nicht mehr anzuwenden.

(6) Die durch das Gesetz zur Haftung bei Unféllen mit Anhangern und Gespannen im Stralienverkehr vom
10. Juli 2020 (BGBI. | S. 1653) geanderten Vorschriften des Strallenverkehrsgesetzes sind nicht anzuwenden,
sofern der Unfall vor dem 17. Juli 2020 eingetreten ist.

(7) Ordnungswidrigkeiten nach § 23 in der bis zum Ablauf des 27. Juli 2021 geltenden Fassung kénnen ab-
weichend von § 4 Absatz 3 des Gesetzes Uber Ordnungswidrigkeiten nach den zum Zeitpunkt der Tat gelten-
den Bestimmungen geahndet werden.

§ 66
(weggefallen)
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Anlage
(zu § 24a)

Liste der berauschenden Mittel und Substanzen

Berauschende Mittel Substanzen
Heroin Morphin
Morphin Morphin
Cocain Cocain
Cocain Benzoylecgonin
Amfetamin Amfetamin
Designer-Amfetamin Methylendioxyamfetamin (MDA)
Designer-Amfetamin Methylendioxyethylamfetamin (MDE)
Designer-Amfetamin Methylendioxymetamfetamin (MDMA)
Metamfetamin Metamfetamin

Anhang EV Auszug aus EinigVtr Anlage | Kapitel Xl Sachgebiet B Abschnitt lll
(BGBI. 11 1990, 889, 1099)
- MaBgaben fiir das beigetretene Gebiet (Art. 3 EinigVtr) -

Abschnitt 111
Bundesrecht tritt in dem in Artikel 3 des Vertrages genannten Gebiet mit folgenden MaRRgaben in Kraft:

1. Stralenverkehrsgesetz in der im Bundesgesetzblatt Teil lll, Gliederungsnummer 9231-1, verdffentlichten
bereinigten Fassung, zuletzt geadndert durch Gesetz vom 28. Januar 1987 (BGBI. | S. 486),

mit folgenden MaRRgaben:
a) § 24a findet bis zum 31. Dezember 1992 keine Anwendung.

b) Fiir die nach bisherigem Recht der Deutschen Demokratischen Republik erfolgten Zulassungen diirfen
die értlichen Fahrzeugregister von den fiir die Zulassung zustandigen Behérden unter entsprechender
Anwendung der § 31 Abs. 1, §§ 32 bis 35, 37 bis 47 des StralBenverkehrsgesetzes sowie der §§ 1 bis
3, 5, 8 und 15 der Fahrzeugregisterverordnung vom 20. Oktober 1987 (BGBI. | S. 2305) bis zum 31.
Dezember 1993 weitergefiihrt werden.

c) Nach bisherigem Recht der Deutschen Demokratischen Republik erfolgte Zulassungen dlirfen an das
Zentrale Fahrzeugregister libermittelt und dort unter entsprechender Anwendung der § 31 Abs. 2, §§
32 bis 47 des StraBenverkehrsgesetzes sowie der §§ 4, 5, 12 Abs. 1, §§ 13 bis 15, 17 der Fahrzeug-
registerverordnung bis zum 31. Dezember 1993 verarbeitet werden.

d) Die Vorschriften des StraBenverkehrsgesetzes und der Fahrzeugregisterverordnung, die sich auf das
Versicherungskennzeichen beziehen, gelten erst ab 1. Januar 1991; § 34 Abs. 5 Satz 2 gilt erst ab
1. Mérz 1991.

e) Der Bundesminister flir Verkehr bestimmt nach Anhérung der zustédndigen obersten Landesbehérden
durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates die Festlegung von Unterscheidungs-
zeichen der Verwaltungsbezirke und von Erkennungsnummern nach § 23 Abs. 2 der Stral3enverkehrs-
Zulassungs-Ordnung flir das in Artikel 3 des Vertrages genannte Gebiet. Die Erméachtigung ist bis zum
31. Dezember 1991 befristet.

f) Das Kraftfahrt-Bundesamt darf das bestehende Zentrale Fahrerlaubnisregister fiir das in Artikel 3 des
Vertrages genannte Gebiet unter entsprechender Anwendung der §§ 29 bis 30a des Strallenverkehrs-
gesetzes sowie der §§ 13a bis 13d der Strallenverkehrs-Zulassungs-Ordnung bis zu einer gesetzli-
chen Regelung iiber die Ubernahme in das Verkehrszentralregister weiterfiihren.

g) Die Aufgaben der medizinisch-psychologischen Untersuchungsstellen kbnnen bis zum 31. Dezember
1991 vom Verkehrsmedizinischen Dienst der Deutschen Demokratischen Republik wahrgenommen
werden.
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h) Fir MaBhahmen nach den Vorschriften fiir die Fahrerlaubnis auf Probe tritt an die Stelle der Regelung
des § 24a des Strallenverkehrsgesetzes die entsprechende Regelung, die in dem in Artikel 3 des
Vertrages genannten Gebiet gilt.

i) Die §§ 7 bis 20 des StralBenverkehrsgesetzes finden nur auf solche Schadensereignisse Anwendung,
die nach Wirksamwerden des Beitritts eingetreten sind.

Version 01/2026
80 Vorschriftensammlung der Gewerbeaufsicht Baden-Wiirttemberg




	Straßenverkehrsgesetz (StVG)
	I. VERKEHRSVORSCHRIFTEN
	§ 1 Zulassung
	§ 1a Kraftfahrzeuge mit hoch- oder vollautomatisierter Fahrfunktion
	§ 1b Rechte und Pflichten des Fahrzeugführers bei Nutzung hoch- oder vollautomatisierter Fahrfunktionen
	§ 1c Evaluierung
	§ 1d Kraftfahrzeuge mit autonomer Fahrfunktion in festgelegten Betriebsbereichen
	§ 1e Betrieb von Kraftfahrzeugen mit autonomer Fahrfunktion; Widerspruch und Anfechtungsklage
	§ 1f Pflichten der Beteiligten beim Betrieb von Kraftfahrzeugen mit autonomer Fahrfunktion
	§ 1g Datenverarbeitung
	§ 1h Nachträgliche Aktivierung von automatisierten und autonomen Fahrfunktionen
	§ 1i Erprobung von automatisierten und autonomen Fahrfunktionen
	§ 1j Verordnungsermächtigung
	§ 1k Ausnahmen
	§ 1l Evaluierung
	§ 2 Fahrerlaubnis und Führerschein
	§ 2a Fahrerlaubnis auf Probe
	§ 2b Aufbauseminar bei Zuwiderhandlungen innerhalb der Probezeit
	§ 2c Unterrichtung der Fahrerlaubnisbehörden durch das Kraftfahrt-Bundesamt
	§ 3 Entziehung der Fahrerlaubnis
	§ 4 Fahreignungs-Bewertungssystem
	§ 4a Fahreignungsseminar
	§ 4b Evaluierung
	§ 5 Verlust von Dokumenten und Kennzeichen
	§ 5a (weggefallen)
	§ 5b Unterhaltung der Verkehrszeichen
	§ 6 Verordnungsermächtigungen
	§ 6a Gebühren
	§ 6b Herstellung, Vertrieb und Ausgabe von Kennzeichen
	§ 6c Herstellung, Vertrieb und Ausgabe von Kennzeichenvorprodukten
	§ 6d Auskunft und Prüfung
	§ 6e Führen von Kraftfahrzeugen in Begleitung
	§ 6f Entgelte für Begutachtungsstellen für Fahreignung
	§ 6g Internetbasierte Zulassungsverfahren bei Kraftfahrzeugen
	II. HAFTPFLICHT
	§ 7 Haftung des Halters, Schwarzfahrt
	§ 8 Ausnahmen
	§ 8a Entgeltliche Personenbeförderung, Verbot des Haftungsausschlusses
	§ 9 Mitverschulden
	§ 10 Umfang der Ersatzpflicht bei Tötung
	§ 11 Umfang der Ersatzpflicht bei Körperverletzung
	§ 12 Höchstbeträge
	§ 12a Höchstbeträge bei Beförderung gefährlicher Güter
	§ 12b Nichtanwendbarkeit der Höchstbeträge
	§ 13 Geldrente
	§ 14 Verjährung
	§ 15 Verwirkung
	§ 16 Sonstige Gesetze
	§ 17 Schadensverursachung durch mehrere Kraftfahrzeuge
	§ 18 Ersatzpflicht des Fahrzeugführers
	§ 19 Haftung des Halters bei Unfällen mit Anhängern und Gespannen
	§ 19a Ersatzpflicht des Führers von Anhängern und Gespannen
	§ 20 Örtliche Zuständigkeit
	III. STRAF- UND BUßGELDVORSCHRIFTEN
	§ 21 Fahren ohne Fahrerlaubnis
	§ 22 Kennzeichenmissbrauch
	§ 22a Missbräuchliches Herstellen, Vertreiben oder Ausgeben von Kennzeichen
	§ 22b Missbrauch von Wegstreckenzählern und Geschwindigkeitsbegrenzern
	§ 23 (weggefallen)
	§ 24 Bußgeldvorschriften
	§ 24a 0,5 Promille-Grenze, Tetrahydrocannabinol-Grenzwert
	§ 24b (weggefallen)
	§ 24c Alkohol- und Cannabisverbot für Fahranfänger und Fahranfängerinnen
	§ 25 Fahrverbot
	§ 25a Kostentragungspflicht des Halters
	§ 26 Zuständige Verwaltungsbehörde; Verjährung
	§ 26a Bußgeldkatalog
	§ 27 Informationsschreiben
	IV. FAHREIGNUNGSREGISTER
	§ 28 Führung und Inhalt des Fahreignungsregisters
	§ 28a Eintragung beim Abweichen vom Bußgeldkatalog
	§ 28b (weggefallen)
	§ 29 Tilgung der Eintragungen
	§ 30 Übermittlung
	§ 30a Direkteinstellung und Abruf im automatisierten Verfahren
	§ 30b Automatisiertes Anfrage- und Auskunftsverfahren beim Kraftfahrt-Bundesamt
	§ 30c Verordnungsermächtigungen, Ausführungsvorschriften
	V. FAHRZEUGREGISTER
	§ 31 Registerführung und Registerbehörden
	§ 32 Zweckbestimmung der Fahrzeugregister
	§ 33 Inhalt der Fahrzeugregister
	§ 34 Erhebung der Daten
	§ 35 Übermittlung von Fahrzeugdaten und Halterdaten
	§ 36 Abruf im automatisierten Verfahren
	§ 36a Automatisiertes Anfrage- und Auskunftsverfahren beim Kraftfahrt-Bundesamt
	§ 36b Abgleich mit den Sachfahndungsdaten des Bundeskriminalamtes
	§ 37 Übermittlung von Fahrzeugdaten und Halterdaten an Stellen außerhalb des Geltungsbereiches dieses Gesetzes
	§ 37a Abruf im automatisierten Verfahren durch Stellen außerhalb des Geltungsbereiches dieses Gesetzes
	§ 37b Übermittlung von Fahrzeug- und Halterdaten nach der Richtlinie (EU) 2015/413
	§ 37c Übermittlung von Fahrzeugdaten und Halterdaten an die Europäische Kommission
	§ 38 Übermittlung an und Verwendung durch den Empfänger für wissenschaftliche Zwecke
	§ 38a Übermittlung an und Verwendung durch den Empfänger für statistische Zwecke
	§ 38b Übermittlung an und Verwendung durch den Empfänger für planerische Zwecke
	§ 39 Übermittlung von Fahrzeugdaten und Halterdaten zur Verfolgung von Rechtsansprüchen
	§ 39a Auskunft über Daten
	§ 40 Übermittlung sonstiger Daten
	§ 41 Übermittlungssperren
	§ 42 Datenabgleich zur Beseitigung von Fehlern
	§ 43 Allgemeine Vorschriften für die Datenübermittlung an und die Verarbeitung der Daten durch den Empfänger
	§ 44 Löschung der Daten in den Fahrzeugregistern
	§ 45 Anonymisierte Daten
	§ 46 (weggefallen)
	§ 47 Verordnungsermächtigungen, Ausführungsvorschriften
	VI. FAHRERLAUBNISREGISTER
	§ 48 Registerführung und Registerbehörden
	§ 49 Zweckbestimmung der Register
	§ 50 Inhalt der Fahrerlaubnisregister
	§ 51 Mitteilung an das Zentrale Fahrerlaubnisregister
	§ 52 Übermittlung
	§ 53 Direkteinstellung und Abruf im automatisierten Verfahren
	§ 54 Automatisiertes Mitteilungs-, Anfrage- und Auskunftsverfahren beim Kraftfahrt-Bundesamt
	§ 55 Übermittlung von Daten an Stellen außerhalb des Geltungsbereiches dieses Gesetzes
	§ 56 Abruf im automatisierten Verfahren durch Stellen außerhalb des Geltungsbereiches dieses Gesetzes
	§ 57 Übermittlung an und Verwendung durch den Empfänger für wissenschaftliche, statistische und gesetzgeberische Zwecke
	§ 58 Auskunft über eigene Daten aus den Registern
	§ 59 Datenabgleich zur Beseitigung von Fehlern
	§ 60 Allgemeine Vorschriften für die Datenübermittlung an und die Verarbeitung der Daten durch den Empfänger
	§ 61 Löschung der Daten
	§ 62 Register über die Dienstfahrerlaubnisse der Bundeswehr
	§ 63 Verordnungsermächtigungen, Ausführungsvorschriften
	VIa. DATENVERARBEITUNG
	§ 63a Datenverarbeitung bei Kraftfahrzeugen mit hoch- oder vollautomatisierter Fahrfunktion
	§ 63b Verordnungsermächtigungen
	§ 63c Datenverarbeitung im Rahmen der Überprüfung der Einhaltung von Verkehrsbeschränkungen und Verkehrsverboten aufgrund immissionsschutzrechtlicher Vorschriften oder aufgrund straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften zum Schutz vor Abgasen
	§ 63d Informationen an die Halter
	§ 63e Datenerhebung, Datenspeicherung und Datenverwendung für das Verkehrsmanagement
	§ 63f Verkehrsunfallforschung, Verordnungsermächtigung
	VII. GEMEINSAME VORSCHRIFTEN, ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN
	§ 64 Gemeinsame Vorschriften
	§ 65 Übergangsbestimmungen
	§ 66 (weggefallen)
	Anlage(zu § 24a)
	Liste der berauschenden Mittel und Substanzen
	Anhang EV Auszug aus EinigVtr Anlage I Kapitel XI Sachgebiet B Abschnitt III (BGBl. II 1990, 889, 1099)- Maßgaben für das beigetretene Gebiet (Art. 3 EinigVtr) -

